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EMPFEHLUNGEN

Fihigkeitsliicken in der europiischen Verteidi-
gung schlieBen Die politische Vertiefung und die
operative Starkung der europiischen Verteidigung
sind das Gebot der Stunde. Die Riistungsbeschaf-
fung muss europdisiert, Verteidigungsstrategien
miissen aktualisiert werden.

Verteidigungspolitischen Integrationsprozess
vertiefen Zur Stirkung der europdischen Vertei-
digungsfahigkeit sollte, falls notig, eine Gruppe
von Staaten als Vorreiter agieren, mit der Perspek-
tive einer spiteren Einbettung in die Institutionen
der EU.

Vermeidung von Eskalationsspiralen durch
Riistungskontrolle Die Stiarkung der europaischen
Verteidigung muss mit diplomatischen Initiativen
zur Risikominimierung einhergehen. Dazu zihlt,
auf Ersteinsatzoptionen! zu verzichten, die Men-
gen von Waffensystemen zu begrenzen und verlass-
liche Kommunikationskanile zu etablieren.

Mehr Engagement fiir die regelbasierte Ordnung
Europa steht nicht allein. Um die regelbasierte
Ordnung zu bewahren, finden sich in allen Welt-
regionen Partner:innen. Sie miissen aber mehr
Engagement und Reformbereitschaft von Deutsch-
land und Europa erwarten konnen.

Internationale Gerichtsharkeit respektieren

Im Rahmen einer regelbasierten internationalen
Ordnung muss auch fiir Deutschland gelten: Volker-
recht geht vor Staatsrason. Dies schlief3t bis auf
Weiteres einen Staatsbesuch des israelischen Minis-
terprasidenten Benjamin Netanjahu in Deutsch-
land aus.

6 Keine Waffen, wenn humanitires Volkerrecht

verletzt wird Die Bundesrepublik sollte den Ex-
port von solchen Waffen und Riistungsgiitern
(wie etwa Klein- und Leichtwaffen oder Munition
und Getriebe fiir Panzer) nach Israel untersagen,
die in Gaza oder im Westjordanland zum Einsatz
kommen kénnen.

Humanitit und faire Lastenteilung in der Fliicht-
lingspolitik Die Bundesregierung sollte sich fiir
eine solidarische Einwanderungs- und Verteilungs-
politik innerhalb der EU einsetzen, die Erstauf-
nahmestaaten nicht allein 14sst. Das individuelle
Recht auf Schutz vor Verfolgung und der Bedro-
hung des Lebens muss aufrechterhalten werden.

Engagement auch in ,vergessenen Konflikten*
Rein geopolitisches Strategiedenken fordert
globale Instabilitat und widerspricht den Geboten
der Humanitét und Universalitit. Der deutsche
und europdische Einsatz fiir Krisenregionen etwa
in Subsahara-Afrika oder in Siid- und Siidostasien
sollte nicht zuriickgeschraubt werden.

Fokus auf zivile Instrumente weiter professio-
nalisieren Eine weltweit angelegte Friedensord-
nung erfordert eine leistungsfahige Entwicklungs-
zusammenarbeit sowie substanzielle Mittel fiir die
Krisenpravention und Stabilisierung. Die bereits
vorhandene Wirkungsmessung sollte weiter aus-
gebaut werden.
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Um den Frieden ist es gegenwartig schlecht bestellt. Als politisches Konzept
scheint er sich mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine erschopft

zu haben. Das Vertrauen in die grundlegenden Sicherheitsinstitutionen, die
die europaische Friedensordnung aufrechterhalten, ist zutiefst erschiittert.
Die Vereinten Nationen, einst Hoffnungstrager fiir Sicherheit und Frieden,
sind ausgezehrt und zum Schauplatz zynischer Grofdmachtpolitik geworden.
Uberall drohnt der Ruf nach mehr Sicherheit, nach Abschreckung und Auf-
ristung. Wer vermag den Frieden zu retten?

Der Krieg, den Russland derzeit fiihrt, ist keineswegs nur auf die Ukraine beschrankt. Schon
langer bedroht Russland seine baltischen Nachbarn, destabilisiert den Kaukasus und
fiihrt hybride Angriffe im Biindnisgebiet der NATO (North Atlantic Treaty Organization)
aus. Kaum ein Tag vergeht ohne Meldungen von versuchten Sabotageakten an kritischer
Infrastruktur, Desinformationskampagnen oder Cyberangriffen.

N NEO-IMPERIALISTISCHES WELTVERSTANDNIS

In dieser Phase einer zunehmend instabilen, auf Wettbewerb und Konflikt ausgerichteten
Welt bricht nun ein weiterer Stabilisierungspfeiler weg: Die USA sind unter der zweiten
Prasidentschaft Donald Trumps langst kein Ordnungsfaktor mehr. In atemberaubender
Geschwindigkeit baut die neue Administration nicht nur die amerikanische Demokratie in
Richtung Autokratie um, auch auBenpolitisch bleibt kaum ein Stein auf dem anderen — F.
Die Strafzolle gegen Freund und Feind sind noch aus der ersten Amtszeit Donald Trumps
in Erinnerung und werden in der zweiten Amtszeit noch drastischer und willkiirlicher ein-
gesetzt. Die Ausarbeitung von Militarplanen zur Ubernahme des Panamakanals, die unver-
bliimte Drohung, sich Grénland ,,auf die eine oder andere Weise“ einzuverleiben, und der
Versuch, mittels eines erzwungenen Rohstoffabkommens wirtschaftlichen Gewinn aus
der Invasion der Ukraine zu schlagen, haben dagegen eine neue Qualitat. Diese Schritte
machen deutlich, dass Donald Trump ein neo-imperialistisches Verstdandnis der Welt hat,
das nicht auf Vertrauen und Kooperation basiert, sondern auf engem Eigennutz, der auf
den kurzfristigen Vorteil setzt. Dieses Politikverstandnis weist viele Gemeinsamkeiten mit
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der Weltsicht von Wladimir Putin auf. Ihre Welt ist eine, in der die GroBen sich nehmen, was
sie wollen — und die Kleinen dies ertragen miissen.

Als Folge ist die transatlantische Partnerschaft, zentraler Pfeiler der regelbasierten Welt-

ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, an ihr Ende gekommen. Immer wieder machen Trump Die transatlantische
und seine Administration klar, was sie von Europa halten: Nichts. Langst ist nicht mehr si- parerschaft st an fhr
cher, ob die USA noch zu ihrem Schutzversprechen aus dem NATO-Vertrag stehen. Sicher

indes ist, dass sie wenig Neigung haben, Europa an Verhandlungen zu beteiligen, wenn es

um einen ,Deal” mit Russland in der Frage des Krieges gegen die Ukraine geht. Trumps

Verstandnis fiir den russischen Diktator, seine Verachtung fiir den gewahlten Prasidenten

der Ukraine und die abschatzige Weise, in der Vizeprasident JD Vance sich gegeniiber Eu-

ropa duBert, signalisieren eines: Europa steht einer wachsenden militarischen Bedrohung

durch Russland gegeniber und soll politisch von Russland und den USA gleichsam in die

Zange genommen und gefligig gemacht werden.

Ende gekommen

N EUROPAISCHE VERTEIDIGUNG: MEHR ALS NUR WAFFEN

Die Zeichen sind erkannt: Die zunehmend konfrontative sicherheitspolitische Weltlage,

der russische Krieg gegen die Ukraine und der politische Umbruch in den USA — F machen

die politische Vertiefung und die operative Starkung der europaischen Verteidigung zu

einem dringlichen Ziel. Europa muss Fahigkeitsliicken schlieBen, dafiir Riistungskooperation

intensivieren und seine Verteidigungsstrategien aktualisieren. Und dies muss in einer Europa muss Fahig-
Weise geschehen, dass Europa auch ohne oder sogar gegen die USA verteidigungsfahig ist. fettsficken schictien

und Riistungskooperation
verstiarken — doch das

Allerdings darf die neue Riistungspolitik nicht zu einem Freifahrtschein fiir Ristungsex-  ist kein Freifahrtschein
porte in alle Welt werden. In ihrer Koalitionsvereinbarung kiindigt die neue Bundesregierung " Ristungsexporte
eine Riistungsexportpolitik an, die zukiinftig auch an wirtschaftspolitischen Interessen

orientiert sein soll. Waffen sollen ,grundséatzlich” nicht in Lander geliefert werden, in denen
~diese zur internen Repression oder in Verletzung des internationalen Rechts eingesetzt

werden”. Das lasst Interpretationsspielrdume offen und deutet eine Abkehr von der Politik

vergangener Regierungen an. Unter den Herausgeber:innen gibt es hier einen Dissens.

Einige fordern die Riickkehr zu restriktiven Grundsatzen einer Riistungsexportpolitik, die

vorrangig und unzweideutig der Wahrung von Menschenrechten und der Verhinderung

des Einsatzes von Waffen gegen Zivilist:innen verpflichtet ist. Es gibe keine {iberzeugenden
wirtschaftlichen Griinde fiir Riistungsexporte an Staaten auBBerhalb von Europaischer

Union (EU) oder NATO, da die Waffenkdufe der Bundeswehr und verbiindeter Staaten die
Riistungsindustrie in den kommenden Jahren auslasten wiirden. Die anderen betonen

dagegen die Dringlichkeit, die europdische Riistungskooperation zu férdern. Dafiir konnte

es notwendig sein, die deutsche Ristungsexportpolitik zu lockern. Dabei miissten aber

auBen-, sicherheits- und wirtschaftspolitische Kriterien weiterhin mit humanitaren Ge-

sichtspunkten abgewogen werden.

Die Probleme, mit denen die europdischen Staaten in der Ausgestaltung einer gemeinsamen
Verteidigungspolitik konfrontiert sind, sind dabei weder neu noch uniiberwindbar.
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Es ist bekannt, woran es in der EU mangelt: an politischer Geschlossenheit in der Au8en-
und Sicherheitspolitik; an Entscheidungsmechanismen, die nicht an einzelnen Vetospielern
scheitern; und an der Fahigkeit zur schnellen Umsetzung dieser Entscheidungen. Die Ent- T
wicklung europdischer Integration in der Verteidigungspolitik ist und bleibt eine Geschichte in der Augen- und
des Durchwurstelns: der krisengetriebenen Politikgestaltung, die sich durch wiederholtes  Ceschloscenhet

Politikversagen, unvollstandigen Institutionenaufbau und inkrementelle Reformen aus-  und der Fihigkeit

Sicherheitspolitik

zeichnet zu schnellen

Entscheidungen

Das neue WeiBbuch fiir europaische Verteidigung (2024) und die Preparedness Union
Strategy (2025) sind Schritte in die richtige Richtung, um die zivilen und militarischen
Kapazitaten der EU zur Verteidigung des europaischen Friedensprojekts zu starken und
zu integrieren. Diese nun eingeleitete Verbesserung europaischer Fahigkeiten ist richtig,
aber nicht ausreichend. Denn Europa braucht mehr als nur mehr Waffen: Die einfache
Erh6hung nationaler Verteidigungsausgaben wird nicht ausreichen, um einen Weg zu
einer umfassenden und effektiven europdischen Verteidigung zu bahnen. Und die Vor-
schlage zur Gestaltung weiterer ad hoc-Arrangements zur Finanzierung von Beschaf-
fungen werden das politische Zentrum der EU nicht nachhaltig starken. So sollte die EU
keine weiteren militdrischen Kapazitaten schaffen, die aus politischen Griinden spater
nicht eingesetzt werden kénnen — wie es die EU battle groups gezeigt haben.

Wir empfehlen der Bundesregierung daher, die Entwicklung eines transparenten, stufen-
weise angelegten Plans fiir den Ausbau und die Integration europdaischer Verteidigungs-
strukturen maBgeblich voranzutreiben. Kurzfristig konnen — auf Basis des Vertrags von
Lissabon — etablierte Strukturen ausgebaut werden: Die permanente strukturierte Zusam-
menarbeit der EU (PESCO) und die gemeinsamen Missionen der EU (CSDP Missions)
sollten gestarkt werden: letztere fiir den Einsatz nicht nur in out of area-Einsatzen, sondern
auch fiir Aufgaben in der Territorialverteidigung, im Schutz kritischer Infrastrukturen und
in der direkten Nachbarschaft der EU.

Auch die zivilen Einsatzkrafte der EU sollten gestarkt werden, um nachhaltig Stabilitat
und Frieden in der europdischen Nachbarschaft zu férdern. Dies muss zwingend durch
Reformbemiihungen der (iberkommenen Entscheidungsstrukturen in der EU flankiert
werden. Falls moglich, sollte dies durch eine Reform der europdischen Vertrage geschehen.
Falls nétig, kann eine Gruppe von Staaten einen verteidigungspolitischen Integrations-
prozess zundchst auBerhalb der europdischen Vertrage vorantreiben, mit der Perspektive
einer spateren Einbettung in die Institutionen der EU. Fiir eine solche Politik der Verteidi-
gungsintegration in Europa gibt es breite 6ffentliche Unterstiitzung — diese muss jetzt
genutzt werden.

Die Entscheidung des alten Bundestages, Schulden in historischer Héhe zu erméglichen,

um in Verteidigung und Infrastruktur investieren zu kénnen, signalisiert den politischen  Das europiische
Willen auch Deutschlands, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Diese Entscheidung ist e reformiert
prinzipiell richtig. Zugleich werden neue Mittel nur effizient und zielfiihrend eingesetzt werden

Beschaffungswesen

werden kénnen, wenn es auf europdischer Ebene zu einer grundlegenden Reform des
Beschaffungswesens kommt. Bereits seit der Krim-Annexion 2014 sind die Riistungsaus-
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gaben in Deutschland und den europaischen NATO-Staaten substanziell gestiegen. Dass
ein Jahrzehnt spater immer noch eklatante Fahigkeitsliicken konstatiert werden, wirft
gravierende Fragen des strategischen Einsatzes und der Wirtschaftlichkeit dieser Mittel-
verwendung auf.

N ZUKUNFTIGE FRIEDENSORDNUNGEN VORBEREITEN

Es ist verfiihrerisch, in der gegenwartigen Krisenlage vor allem auf die Erhéhung der Ver-
teidigungsfahigkeit zu setzen, weil sie fraglos dringlich ist. Aber dariiber die Perspektive
auf eine europaische Friedensordnung und den Erhalt der regelbasierten internationalen
Ordnung auBer Acht zu lassen, ware ein Fehler. Denn Sicherheit kann es dauerhaft nicht
ohne Frieden geben. Die Idee, Sicherheit allein durch militarische Abschreckung zu errei-
chen, greift zu kurz. Sie flihrt in eine beklemmende Welt wechselseitiger Aufriistung, in
der schon kleine Fehler in den Untergang fiihren kénnen. Das ist eine der zentralen Lehren
aus dem Kalten Krieg. Die Riistungswettlaufe zwischen den Blécken fiihrten die Welt
mehrfach an den Rand der nuklearen Vernichtung, die teils nur durch schieres Gliick ver-
mieden werden konnte. Erst die Einsicht, dass man nur miteinander bestehen kénnte, also
ein Gleichgewicht statt Dominanz angestrebt werden miisse, fiihrte zu ersten Riistungs-
kontrollvertragen und vorsichtigen Kooperationsansatzen, die die Situation stabilisierten.
Gegenwartig ist nicht klar, in welche langfristige Strategie die Verteidigungsfahigkeit
Deutschlands eingebettet und mit welchen diplomatischen Initiativen die regelbasierte
Ordnung aufrechterhalten werden soll. Uber diese Aufgabe wird in Europa und in Deutsch-
land nur wenig diskutiert — und wenn, dann eher kontraproduktiv, indem etwa Entwick-
lungszusammenarbeit gekiirzt und Mittel fiir die Krisenpravention und Stabilisierung
gestrichen werden.

Angesichts dieser Erfahrungen muss die europdische Sicherheitspolitik so ausgerichtet
werden, dass sie eine zukiinftige Friedensordnung nicht verhindert, sondern vorbereitet.
Sicherheitsstrategien miissen Abschreckung mit einem schrittweisen Prozess abnehmen-
der Gewalt und zunehmender Kooperation skizzieren konnen. Mittelfristig sollten sie einen
fairen Ausgleich der Interessen in einer dauerhaften Friedensordnung in Aussicht stellen.
In einer ersten Phase geht es darum, sich gegenwartiger Gewaltandrohungen und milita-
rischer Bedrohungen zu erwehren und zukiinftige zu verhindern. Es ist eine Phase anta-
gonistischer Friedenssicherung durch Abschreckung, Aufriistung und Allianzbildung.
Aber schon diese Phase muss konzeptionell auf eine zweite Phase der friedlichen Koexis-
tenz gerichtet sein. Das bedeutet, Riistung und Allianzbildung miissen mit Angeboten zu
Verhandlungen ihrer Beschrankung verbunden werden. Dazu zahlen der Verzicht auf Erst-
einsatzoptionen', Mengenbegrenzungen von Waffensystemen und die Etablierung verldss-
licher Kommunikationskandle, um Eskalationsspiralen zu verhindern. Idealiter fiihrt diese
Strategie mittelfristig zu einer Status-quo-Orientierung, in der alle Seiten Stabilitat Giber
Dominanz bevorzugen. Gelingt es, alle Seiten auf die Anerkennung der Gegenseite und
die prinzipielle Legitimitat ihrer Sicherheitsinteressen zu verpflichten, kann die friedliche
Koexistenz institutionell stabilisiert und vertraglich abgesichert werden — 3.
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Allerdings sollte auch dies schon im Hinblick auf eine dritte Phase geschehen, in der eine
kooperative Friedensordnung angestrebt wird. Dafiir miissen neben Riistungsbeschran-
kungen und Abriistungsbemiihungen Institutionen der politischen Streitschlichtung und
Verfahren des friedlichen Wandels etabliert werden, um nicht nur in militarischen, sondern
auch anderen Bereichen, etwa der Wirtschafts- und Umweltpolitik, Interessen zu koordi-
nieren und zu gemeinsamem Handeln zu gelangen.

N EUROPA STEHT NICHT ALLEIN

Europa und Deutschland sind auf die regelbasierte internationale Ordnung angewiesen.

Sie brauchen die groBen internationalen Organisationen und ihre Regelwerke — von kollek-

tiver Sicherheit tiber Freihandel bis hin zum Klimaschutz —, um ihre Ziele zu verwirklichen.

Um diese Ordnung, die momentan von Putin und ebenso von Trump unter Beschuss steht,

zu bewahren, braucht Europa Partner:innen. Interesse an der Aufrechterhaltung der regel-

basierten Ordnung findet sich in allen Weltregionen, aber nicht um jeden Preis: Potenzielle A —
Partner:innen im Globalen Siiden erwarten zurecht die Bereitschaft zur Reform der Regel- neue Partnerschaften,

um die regelbasierte

Ordnung aufrecht-
sich nur schlecht mit sinkendem Engagement Europas und Deutschlands in der Welt ver-  zuerhalten

einbaren — 4.

werke, um mehr Einfluss und Teilhabe fiir sie zu garantieren. Das zu signalisieren, ldsst

N DEUTSCHLAND BLEIBT NUR GLAUBWURDIG, WENN ES NICHT SELBST
REGELN VERLETZT

Um die Perspektive auf kooperative Friedenssicherung nicht aus dem Blick zu verlieren,
miissen die Errungenschaften von Friedenssicherungsrecht und humanitarem Volker-
recht heute konsequenter denn je verteidigt werden. Zahlreiche Gewaltkonflikte weltweit
sind durch eine Dehumanisierung der Kriegfiihrung gepragt: Zivilist:innen werden ebenso
wie zivile Infrastruktur (Krankenhauser, Schulen, Energieinfrastruktur etc.) zu unmittelba-
ren Angriffszielen. Zudem kehren Staaten wie Finnland, Polen und die baltischen Staaten
Verbotsvertragen gegen Waffen wie Antipersonenminen den Riicken, obwohl diese wegen
ihrer besonders grausamen Wirkung geachtet sind.

Eine zentrale Rolle bei der Einhaltung vélkerrechtlicher Kernnormen kommt der internatio-
nalen Gerichtsbarkeit zu — 2. In der gegenwartigen Polarisierung haben die Interventionen

Die internationalen
des Internationalen Gerichtshofs (IGH) sowie des Internationale Strafgerichtshofs (IStGH) Gerichte miissen gegen
insbesondere im Ukraine-Krieg sowie im Israel/Gaza-Krieg die Gerichtshofe zur politischen  Anfeindungen vertei-
digt werden

Zielscheibe werden lassen. Deutschland und die EU sollten die Unabhangigkeit internatio-
naler Gerichtsbarkeit gegen zunehmende Anfeindungen verteidigen.

Die regelbasierte Ordnung zu erhalten, erfordert auch, dass Deutschland sich selbst an
die Regeln halt — und dies in gleicher Weise von befreundeten Staaten einfordert — 2.
Als am 7. Oktober 2023 die Hamas den Staat Israel tiberfiel, massenhaft und unterschieds-
los mordete und mehr als 240 Geiseln nahm, stellte sich die damalige Bundesregierung
zu Recht an die Seite Israels. Im Verlauf des Kriegs in Gaza hat Israel jedoch immer wieder
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in eklatanter Weise das humanitare Volkerrecht verletzt und die Grenzen der legitimen
Selbstverteidigung liberschritten — in solch einem AusmaB, dass der IGH den Vorwurf des
Vélkermords untersucht und der IStGH Haftbefehle wegen Kriegsverbrechen gegen den
israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungs-
minister Yoav Gallant erlassen hat.

Doch die israelische Regierung zeigt sich davon unbeeindruckt; vielmehr hat sie im Friihjahr
2025 den Waffenstillstand einseitig gebrochen und plant, den Gazastreifen erneut milita-
F risch zu besetzen und die palastinensische Bevolkerung ,umzusiedeln* (Stand 7.4.2025).
Der VN-Generalsekretar Antonio Guterres hat dieses Vorhaben als ethnische Sauberung
kritisiert. US-Prasident Trump hingegen befiirwortet die ,,Umsiedlung” und hat gar ins Spiel
gebracht, den Gazastreifen in US-amerikanischen Besitz zu (iberfiihren. Unterdessen nimmt
die Gewalt der Siedler:innen gegen die palastinensische Bevolkerung im Westjordanland
massiv zu, oft toleriert und unterstiitzt von der israelischen Armee. Netanjahus rechtsex-
treme Koalitionspartner:innen planen langst die Annexion dieses Gebiets. Im Windschatten
der USA, die selbst Anspriiche auf fremde Territorien erheben und zugleich vermeintlich
Jllegale” aus ihrem eigenen Land verbannen wollen, arbeitet die Regierung Netanjahu daran,
die Vision eines ,GroB-Israel” zu verwirklichen.

Doch auch fiir den Nahost-Konflikt gilt, dass es ohne Frieden keine Sicherheit geben kann,

weder fiir die Palastinenser:innen, noch fiir Israel. Wird den Palastinenser:innen keine

politische Perspektive durch Verhandlungen eréffnet, drohen noch mehr Instabilitat und

Gewalt in der gesamten Region. Deutschland und Europa kénnen Macht und Mittel der

USA als Vermittler in Nahost nicht ersetzen, aber sie miissen gerade jetzt zum Volker-

recht stehen und am Frieden festhalten. Im Kern bedeutet dies, mit Blick auf den IStGH

den Verpflichtungen aus dem Romischen Statut Folge zu leisten. Dies schlieBt einen eutschiand
Staatsbesuch Benjamin Netanjahus in Deutschland aus — Volkerrecht geht vor Staatsrdson. solite sich auf die Seite
Zudem sollte die Bundesrepublik den Export von Waffen und Riistungsgiitern (wie beispiels- ;Zf;;:;:s::iei
weise Klein- und Leichtwaffen- oder Munition und Getriebe fiir Panzer) nach Israel unter- Netanjahus, keine Waffen
fiir den Einsatz in Gaza,

sagen, die in Gaza oder im Westjordanland zum Einsatz kommen kénnen. Auch sollte die e
und den Staat Paldstina

Bundesregierung sich mittelfristig zur Anerkennung eines Staates Paldstina bekennen. anerkennen

N FRIEDENSPOLITIK IN AUSSEREUROPAISCHEN KRISENHERDEN

Friedenspolitik sollte die zukiinftige Bundesregierung auch jenseits Europas und seiner
Nachbarschaft betreiben. Wahrend wir diese Stellungnahme schreiben, hat China ein groB-
angelegtes Militarmanover in unmittelbarer Nahe zu Taiwan begonnen und verbindet
dies mit einer unverbliimten Invasionsdrohung. Die Lage in der Demokratischen Republik
Kongo (DRC) bleibt instabil, nachdem die Rebellengruppe M23, unterstiitzt durch die
Regierung Ruandas, wichtige Stadte im Osten der DRC eingenommen hat. Die Mehrheit der
Gewaltkonflikte ,schafft” es jedoch nicht einmal in die Nachrichten. Ein solch ,vergessener
Krieg” mit hohen Opferzahlen findet beispielsweise im Sudan statt — 1. Von Kriegen und
Katastrophen sind 2025 aber auch die Menschen in Myanmar, im Jemen oder im westlichen
Sahel betroffen.
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In Anbetracht der ,vergessenen Kriege“ sollten Deutschland und die EU nicht in die Falle
geopolitischen Strategiedenkens tappen, das allein auf militarische Macht, wirtschaftlichen
Einfluss und Zugang zu Ressourcen abzielt. Ein derartiges Denken steht nicht nur dem
Humanitatsgebot und der universellen Geltung der Menschenrechte entgegen. Es vernach-
lassigt auch, dass vermeintlich randstandige Konfliktregionen in ein komplexes globales
Wirkungsgefiige eingebunden sind. lhre Instabilitdt betrifft Deutschland und die EU mittel-
und unmittelbar, nicht zuletzt, weil Flucht und Vertreibung Kontinente tiberschreiten.

N HUMANITAT UND FAIRE LASTENTEILUNG IN DER FLUCHTLINGSPOLITIK

Gefllichtete sind Opfer von Gewalt und Vertreibung und nicht primar Tater, als die sie in

der gegenwirtigen offentlichen Debatte haufig dargestellt werden. Uber 90 % aller Fliehen-

den suchen in den Landern des Globalen Siidens Schutz. Nur ein Bruchteil von ihnen

erreicht die Grenzen Europas oder kommt bis nach Deutschland. Wenn nicht direkt in

Konflikte interveniert wird, die Fluchtbewegungen verursachen, miissen Krisenpravention

und nachhaltige Lésungen fiir Vertreibungskrisen in den jeweiligen Regionen selbst drin-

gend gestarkt werde. Auf diese Weise konnen verbesserte Perspektiven vor Ort geschaffen

werden. Eine wichtige Lehre der Fliichtlingskrise 2014/15 ist, dass Erstaufnahmestaaten -

gerade auch auBerhalb Europas — mit massenhaften Fluchtbewegungen nicht allein ge-  Erstaufnahmelinder
lassen werden diirfen. Daher pladiert das Friedensgutachten dafiir, diese Lander mit huma- bt dor Aufnahme von
nitarer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedenssicherung zu unterstiitzen. Darliber Gefliichteten

brauchen Unterstiitzung

hinaus sollte die Bundesregierung — entgegen ihrer Verlautbarung im Koalitionsvertrag -
die humanitare Aufnahme von besonders verwundbaren Gruppen aus Konfliktregionen
(unter anderem Frauen, Kinder) iiber Resettlement-Kontingente aufnehmen. Allerdings
ersetzt dieser Ansatz nicht das in der Genfer Fliichtlingskonvention, im deutschen Grund-
gesetz und im europdischen Recht festgelegte individuelle Recht auf Schutz vor Verfol-
gung und der Bedrohung des Lebens.

Die Bundesregierung sollte sich daher fiir eine solidarische Einwanderungs- und Vertei-
lungspolitik innerhalb der EU einsetzen. Sie muss darauf drangen, dass menschenrecht-
liche Standards im Zuge der Reform des Gemeinsamen Europdischen Asylsystems ein-
gehalten werden und sich die Rechte wie Bedingungen der Integration von Gefliichteten
und des gesellschaftlichen Zusammenhalts nicht nur in Deutschland, sondern auch in
anderen europaischen Landern verbessern — 5.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der Frieden in Europa wird, so schmerzhaft die Erkenntnis ist, nur bewahrt werden kbnnen,
wenn militdrische Fahigkeitsliicken geschlossen werden und partiell aufgeriistet wird.
Dafiir ist ein weiterer verteidigungspolitischer Integrationsprozess erforderlich, an dem
Deutschland sich aktiv beteiligen sollte. Doch Riistung allein fiihrt in eine gefahrliche
Sackgasse. Sie muss durch Riistungskontrolle und diplomatische Initiativen flankiert werden.

Riistungsanstrengungen schlieBen eine regelbasierte Ordnung nicht aus. Diese muss in
Europa, aber auch global gestarkt werden. Die internationale Gerichtsbarkeit spielt fiir
diese Ordnung eine zentrale Rolle. Die Geschichte legt Deutschland eine besondere Pflicht
zum Respekt gegeniiber dem Volkerrecht auf, das durch Berufung auf eine Staatsrdason
untergraben wiirde.

Friedensfahigkeit betrifft schlieBlich auch die deutsche und europaische Innenpolitik.
Eine besondere Bedeutung kommt dabei einer Fliichtlingspolitik zu, die in der Praxis huma-
nitdre Standards auch wirklich beachtet und in Europa auf eine faire Lastenteilung abzielt,
die Lander an den EU-AuBengrenzen nicht Giberfordert.

In einer fritheren Fassung des Textes ist der falsche Begriff , Erstschlag”
statt ,,Ersteinsatz“ verwendet worden. Wir bitten das Versehen zu ent-
schuldigen.

Autor:innen
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RECOMMENDATIONS

14

Close the gaps in European defense capabilities
Furthering the political consolidation and
strengthening the capabilities of European defense
is paramount. Defense procurement must be
Europeanized and defense strategies modernized.

Deepen European defense integration One vital
step that would help strengthen Europe’s defense
capabilities would be for a designated group of
member states to lead the way wherever necessary,
with the ultimate goal of embedding this structure
into the institutional framework of the EU.

Use arms control to prevent spirals of
escalation Strengthening Europe’s defense
must go hand in hand with diplomatic initiatives
to mitigate the risk of escalation. This includes
renouncing first-use! options, limiting the number
of weapons systems, and establishing reliable
communication channels.

Increase our commitment to the rules-based
order Europe is not an island, but part of a global
community with partners across all regions of the
world who can play a vital role in preserving the
rules-based order. However, these partners must be
able to rely on Europe to demonstrate a stronger
commitment to this cause and greater willingness
to drive the necessary reforms.

Respect international courts In a rules-based
international order, Germany, too, must uphold the
principle that international law takes precedence
over raison d’état or Staatsrison (reason of state).
This means that, for the foreseeable future,
Germany must refrain from endorsing or permitting
an official visit from Israeli prime minister
Benjamin Netanyahu.

Ban the export of weapons that might be used
to violate international humanitarian law
Germany must enforce a ban on exports to Israel
of any weapons and armaments—such as small
arms, light weapons, ammunition, and tank trans-
mission systems—that could be used in Gaza or
the West Bank.

Develop a refugee policy guided by humanity
and fair burden-sharing The German government
must advocate an EU immigration and dispersal
policy based on solidarity, ensuring that first
asylum countries are not left to shoulder the burden
alone. The individual right to protection from per-
secution and threat to life must be upheld.

Do not lose sight of the “forgotten conflicts”
Purely geopolitical strategic thinking fosters global
instability and contradicts the principles of
humanity and universality. Germany’s and Europe’s
commitment to crisis regions, such as those in
sub-Saharan Africa or South and Southeast Asia,
must not be scaled back.

Continue to enhance the effectiveness of
civilian tools The global peace order requires
effective development cooperation and substantial
resources for crisis prevention and stabilization.
Existing impact measurement tools need to be
further developed to enhance their effectiveness.
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STATEMENT [
The struggle to save peace /

Peace today is in a precarious state. As a political concept, it seems to have
been pushed to its limits, if not shattered by Russia’s war of aggression on
Ukraine. Trust in the fundamental security institutions that have maintained
the European peace order has been severely undermined. The United Nations,
once a beacon of hope for peace and security, has been eroded, becoming

an arena for great power politics rife with cynicism. From every corner of

the globe, there are calls for greater security, deterrence and arms. But this
alone cannot save peace—so what, or who will?

The war that Russia is currently waging extends far beyond Ukraine. Russia has long been
issuing threats to its Baltic neighbors, destabilizing the Caucasus, and conducting hybrid
attacks on the territory of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Hardly a day
passes without reports of attempted sabotage of critical infrastructure, disinformation
campaigns, or cyberattacks.

N NEO-IMPERIAL WORLDVIEW

In this time of increasing global instability, marked by competition and conflict, another
pillar of stabilization is crumbling: with Donald Trump at the helm for the second time,
the US has long ceased to be a stabilizing force. Not only is the new administration rapidly
transforming American democracy into autocracy, but when it comes to foreign policy,
nothing is left standing — F. The punitive tariffs imposed on friend and foe during Trump’s
first term are being applied even more drastically and arbitrarily in his second term.
Military plans to seize the Panama Canal, the brazen threat to acquire Greenland “one
way or the other”, and the attempt to extract economic gains from the invasion of Ukraine
by pressuring the country to sign a raw materials agreement, have taken things to a new
level. These actions make it quite clear that Donald Trump holds a neo-imperialist view

of the world, one driven by narrow self-interest and short-term gains rather than trust and
cooperation. This understanding of politics has much in common with Vladimir Putin’s
worldview. The world according to these two leaders is a place in which powerful countries
take what they want—while the smaller ones have no choice but to endure this.
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This marks the end of the transatlantic partnership, the central pillar of the post-WWII,
rules-based world order. Time and again, Trump and his administration have made their The end of the
views on Europe clear—and they are far from favorable. It has long been uncertain whether transatlantic
the US is still committed to fulfilling its NATO obligations regarding military protection, ~ Prtnership has come
One thing that is certain, however, is that they have little inclination to involve Europe

in negotiations when it comes to securing a deal with Russia over the ongoing war against

Ukraine. Trump’s affinity for the Russian dictator, his contempt for Ukraine’s elected president,

and the disparaging remarks from vice president JD Vance about Europe all point to the

same conclusion: the continent is facing a growing military threat from Russia, with Russia

and the US trapping Europe in a pincer movement designed to bend it to their will.

N EUROPEAN DEFENSE: MORE THAN JUST WEAPONS

The signs are clear: the increasingly confrontational global security situation, Russia’s
war against Ukraine, and the political upheaval in the US — F all signal the urgent need to
further the political consolidation and strengthen the operational capabilities of European
defense. Europe must swiftly close its capability gaps by enhancing arms cooperation
and modernizing its defense strategies. And this has to be done in a way that allows the

Europe must close

continent to defend itself without—or even against—the US. its capability gaps
and strengthen arms
This new arms policy cannot be seen as granting countries free rein to export arms in- cooperation—
] .. s .. but this does not mean
discriminately across the globe, however. The new German government’s coalition agree- ... bianche for

ment outlines an arms export policy that, going forward, will also factor in economic arms exports
interests. Weapons should “in principle” not be exported to countries where “they are
used for internal repression or to violate international law”. This leaves room for inter-
pretation and signifies a departure from the policy pursued by previous governments.
Opinions within our editorial team are divided on this matter. Some argue for a return to
a more restrictive arms export policy which is unequivocally, and as a matter of priority,
committed to protecting human rights and preventing the use of weapons against civilians.
From this perspective, there are no compelling economic reasons to export arms to
countries outside the European Union (EU) or NATO, particularly since the arms purchases
of the German armed forces and allied nations will utilize the full capacity of the arms
industry in the coming years. Other editors, in contrast, stress the urgent need to foster
European arms cooperation, something which may in fact require Germany to relax

its arms export policy. That being said, even in this case, foreign, security, and economic
policy considerations must still be carefully weighed against humanitarian concerns.

The challenges European countries face in shaping a common defense policy are neither The EU's foreign
new, nor insurmountable. The EU’s shortcomings are common knowledge: a lack of political glc‘l:i;‘gizoi":;yj
unity in foreign and security policy, decision-making mechanisms that can be blocked the ability to implement
by individual veto players, and an inability to implement decisions swiftly. The development ~ d¢isions swiftly

of European defense integration has been and will continue to be a story of muddling

through: crisis-driven policymaking, marked by repeated policy failures, incomplete

institutional development, and incremental reforms.
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The EU’s civilian and military capabilities for defending the European peace project
urgently need strengthening and greater integration, and while the new White Paper for
European Defence (2024) and the EU Preparedness Union Strategy (2025) are positive
steps in the right direction, they fall short of what is needed. Europe needs to do more
than just acquire more weapons. Increasing national defense expenditures alone will not
be enough to pave the way for a comprehensive and effective European defense strategy.
And the proposed creation of more ad hoc arrangements for financing military procurement
will not strengthen the EU’s political center in the long term. As the experience with the
EU battle groups has demonstrated, the EU should refrain from creating additional military
capabilities that cannot be deployed later due to political obstacles.

Our recommendation to the German government, therefore, is to take an active role in
fostering the development of a transparent, step-by-step plan for the expansion and
integration of European defense structures. In the short term—building on the Lisbon
Treaty—existing structures can be enhanced. This would include strengthening the EU’s
Permanent Structured Cooperation (PESCO) and its Common Security and Defence
Policy (CSDP) missions. The latter should not only focus on out-of-area operations but
also take on tasks related to territorial defense, protecting critical infrastructure, and
securing the EU’s immediate neighborhood.

The EU’s civilian forces also need to be strengthened in order to sustainably promote
stability and freedom in the European neighborhood. This must be paired with efforts

to reform the EU’s outdated decision-making structures. Ideally, these changes should

be made through a reform of the European treaties. Where necessary, a group of member
states can actively drive European defense integration, initially outside the European
treaties, the ultimate goal being to incorporate this structure into the institutional frame-
work of the EU. There is broad public support for such a policy of defense integration
within Europe—this presents an opportunity we must seize now.

The decision by the previous Bundestag to allow unprecedented levels of debt for invest-
ment in defense and infrastructure demonstrates Germany’s political will to address

this challenge. In principle, this was the right decision. However, the new funds can only
be used efficiently and effectively if there is a fundamental reform of procurement at the
European level. Since the annexation of Crimea in 2014, defense spending has substantially
increased both in Germany and other European NATO states. The fact that, an entire
decade later, there are still major capability gaps raises serious questions about how
these funds are being used—both in terms of strategic allocation and cost-effectiveness.
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N TOWARDS A FUTURE EUROPEAN PEACE ORDER

Amid the current crisis, it is tempting to prioritize increasing defense capabilities—and
there is no doubt that this is urgently needed. But to lose sight of the goal of a European
peace order and neglect the need to preserve the rules-based international order would
be a mistake. After all, lasting security cannot be achieved without peace. The idea that
security can be attained through military deterrence alone is short-sighted and will result
in a dangerous world of increasing mutual armament, where even small mistakes could
have catastrophic consequences. This is one of the key lessons of the Cold War. The arms
race between the blocs repeatedly brought the world to the brink of nuclear disaster—
and the fact that this was averted was often only down to sheer luck. It was only through
the recognition that coexistence was essential for survival, and balance rather than
dominance was the path forward, that the first arms control treaties and cautious co-
operation agreements were established to stabilize the situation. It remains to be seen
what long-term strategy will shape Germany’s defense capabilities and what diplomatic
initiatives will help preserve the rules-based order. Indeed, there is little discussion about
this challenge, whether within Germany or at the European level—and any discussions
that do take place often prove counterproductive, involving steps such as scaling back
development cooperation or cutting funds for crisis prevention and stabilization.

In light of these experiences, European security policy must pave the way for—not obstruct—
a future European peace order. Security strategies must outline a gradual process that
combines deterrence with decreasing violence and increasing cooperation. In the medium
term, they must ensure a fair balance of interests within a lasting European peace order.
The first phase of this process should focus on defending against current—and prevent-
ing future—threats of violence and military threats. This will involve “antagonistic peace-
keeping” through deterrence, military buildup, and alliance formation. However, even in
this phase, the strategy must be geared towards phase two—peaceful coexistence. Here,
armament and alliance-building must go hand in hand with offers to negotiate limitations
on those very things. This includes forgoing first-use options', reducing the number of
weapons systems, and establishing reliable communication channels to prevent escalation.
Ideally, this strategy would, in the medium term, lead to a situation where all sides prioritize
stability over dominance. If this is successful, and if all parties commit to recognizing
each other’s security interests and the fundamental legitimacy of said interests, peaceful
coexistence can be institutionally stabilized and contractually guaranteed — 3.

However, this process should also pave the way for a third phase—one which seeks to
construct a cooperative peace order. Besides arms limitations and disarmament efforts,
this requires the establishment of institutions for political dispute resolution and processes
for peaceful change in order to coordinate interests and achieve joint action—not only

in the defense sector but also in other areas such as economic and environmental policy.
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N EUROPE IS NOT AN ISLAND

Germany, and indeed Europe as a whole, depend on the rules-based international order.

They need the big international organizations and their regulatory frameworks to achieve

their goals—be that in the field of collective security, free trade, or climate protection.

To preserve this order, which is currently under attack from both Putin and Trump, Europe

needs partners. While there is interest in maintaining the rules-based order across all

regions of the world, this support cannot come at any cost. Potential partners in the Global

South rightly expect a willingness to reform existing regulatory frameworks, ensuring greater Europe needs
influence and participation. But both Germany’s and Europe’s diminishing engagement pew parnerships

in global affairs is not really compatible with this message — 4. the rules-based order

to preserve

N GERMANY CAN ONLY MAINTAIN ITS CREDIBILITY
BY UPHOLDING THE RULES

In order not to lose sight of the prospect of cooperative peacekeeping, the achievements
of international humanitarian law must be defended more rigorously than ever. Countless
violent conflicts worldwide are marked by the dehumanization of warfare: civilians and
the civilian infrastructure (hospitals, schools, energy infrastructure) have become direct
targets. What is more, countries such as Finland, Poland, and the Baltic states have turned
their backs on treaties banning weapons like antipersonnel mines, despite their wide-
spread condemnation due to the devasting impact they have.

International courts play a crucial role in ensuring compliance with the fundamental termational courte
principles of international law — 2. In today’s polarized world, the interventions by the must be defended
International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Court (ICC), particularly 2&nsthostilities
regarding the Ukraine war and the situation in Israel/Gaza, have made these courts targets

of political attack. Germany and the EU must stand firm in defending the independence

of international courts against growing hostility.

Preserving the rules-based order also requires Germany to adhere to the rules—and to
hold friendly nations to the same standard — 2. When Hamas launched an attack on
Israel on October 7, 2023, resulting in indiscriminate mass killings and the seizure over
240 hostages, the German government rightly stood with Israel. Over the course of the
Gaza war, however, Israel has repeatedly flagrantly violated international humanitarian
law and crossed the lines of legitimate self-defense—prompting proceedings against
Israel at the ICJ to investigate allegations of genocide, while the ICC has issued arrest
warrants for Israeli prime minister Benjamin Netanyahu and former defense minister Yoav
Gallant on charges of war crimes.

But the Israeli government appears undeterred. In fact, it unilaterally broke the ceasefire

in spring 2025 and plans to employ military force to reoccupy the Gaza Strip and “resettle”
the Palestinian population (as of April 7, 2025). United Nations Secretary-General Antonio
Guterres regards this plan as being tantamount to ethnic cleansing. American president
Donald Trump, in contrast, is in favor of the “resettlement” and has even proposed that the
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US take ownership of Gaza. In the meantime, the violence perpetrated by Jewish settlers
against the Palestinian population in the West Bank has escalated dramatically, often
tolerated and indeed supported by the Israeli army. Netanyahu'’s far-right coalition partners
have long sought to annex the territory. In the slipstream of the US, which is also making
territorial claims abroad while expelling its own alleged “illegals”, Netanyahu’s government
is continuing to pursue its vision of a “Greater Israel”.

But, in the Israeli—Palestinian conflict, too, there can be no security without peace—neither
for the Palestinians, nor for Israel. If the Palestinians are not offered political prospects
through negotiations, the risk of even more instability and violence throughout the region
will grow. While Germany and Europe are no match for the power and resources of the US
as mediators in the Middle East, now more than ever, they must defend international law
and commit to peace. In essence, this means upholding the obligations of the Rome Statute
with regard to the ICC. An official visit from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu is,
therefore, off the table—international law takes precedence over reason of state. Germany
must enforce a ban on exports to Israel of any weapons and armaments—such as small
arms, light weapons, ammunition, and tank transmission systems—that could be used in
Gaza or the West Bank. Moreover, in the medium term, the German government should
formally commit to recognizing the State of Palestine.

i PEACE POLICY IN CRISIS AREAS BEYOND EUROPE’S BORDERS

The next German government should also pursue a peace policy that extends beyond
Europe and its immediate neighborhood. As we were writing this statement, China launched
large-scale military drills around Taiwan, coupled with an explicit threat of invasion. Mean-
while, the situation in the Democratic Republic of Congo (DRC) remains unstable after
the M23 rebel group, backed by the Rwandan government, captured key towns in the east
of the DRC. The majority of violent conflicts, however, do not even make the headlines.
Sudan is one such a “forgotten war”, claiming countless lives — 1. In the first few months
of 2025 alone, the people of Myanmar, Yemen, and the western Sahel have all endured
immense suffering due to wars and disasters.

In light of these “forgotten wars”, Germany and the EU must avoid falling into the trap of
geopolitical strategic thinking aimed solely at acquiring military power, economic influence,
and access to resources. Not only does such thinking contradict the principles of humanity
and universal human rights, it also neglects the fact that seemingly peripheral conflict
regions are in fact deeply embedded in a complex, interdependent global structure. Their
instability affects Germany and the EU, both directly and indirectly, particularly through
refugee movements and displacement, which transcend continents.
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N A REFUGEE POLICY GUIDED BY HUMANITY AND FAIR BURDEN-SHARING

Refugees are victims of violence and displacement, rather than the perpetrators they are
all too often portrayed to be in today’s public debate. In fact, over 90 percent of all refugees
seek protection in the countries of the Global South, with only a fraction of them reaching
Europe’s borders or ending up in Germany. Unless there is direct intervention in the conflicts
driving refugee movements, crisis prevention and sustainable solutions to displacement
must be urgently strengthened within the regions themselves. By adopting this approach,
we can improve the prospects for a better life on the ground. An important lesson from
the 2014/2015 refugee crisis is that countries of first asylum—especially those outside
Europe—must not be left to deal with mass refugee movements alone. This Peace Report
thus calls for these countries to be supported with humanitarian aid, development co-
operation, and peacekeeping efforts. In addition, the German government must—contrary
to what is set out in the coalition agreement—ensure the humanitarian admission of
particularly vulnerable groups from conflict regions (including women and children) through
resettlement quotas. This approach must not, however, replace the individual right to
protection from persecution and threat to life as defined in the Geneva Refugee Convention,
German Basic Law, and European law.

The German government must advocate an EU immigration and dispersal policy based on
solidarity. It must work to ensure that, during the reform of the Common European Asylum
System, human rights standards are upheld and that the rights of refugees as well as the
conditions of their integration and social cohesion are improved—not only in Germany
but in other European countries as well = 5.
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CONCLUSION

As painful as it is to acknowledge, peace in Europe can only be preserved if military
capability gaps are closed and partial rearmament carried out. This requires deeper
defense policy integration, a process which Germany must actively participate in.

But arms buildup alone leads to a dangerous impasse, which is why it is essential that
this process go hand in hand with arms control measures and diplomatic initiatives.

Efforts to strengthen military capabilities do not negate the importance of a rules-
based order, which must also be strengthened—both in Europe and globally. International
courts play a key role in upholding this order. History imposes a special responsibility

on Germany to respect international law, and invoking reason of state would undermine
this commitment.

Lastly, developing or maintaining the capacity to create, sustain, and promote peace
also involves German and European domestic politics. Of particular importance here is
the development of a refugee policy which truly upholds humanitarian standards and
promotes fair burden-sharing across Europe, without overextending the countries on
the EU’s external borders.

In an earlier version, we used the incorrect term "first-strike" instead
of "first-use". We apologize for the mistake.
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Liberale Institutionen fordern Angesichts der
Gefahr ,autoritirer Ansteckung“ sind liberale
Institutionen wie eine freie Presse, der 6ffentlich-
rechtliche Rundfunk, die Freiheit der Wissenschaft
und eine lebendige demokratische Zivilgesell-
schaft wichtiger denn je. Sie miissen unbedingt
und vorbehaltlos gefordert werden.

Gegenentwiirfe zum radikalisierten Konser-
vatismus stdrken Ideologien des radikalisierten
Konservatismus gefihrden die Demokratie.
Liberale Gegenmodelle miissen in der Lage sein,
Komplexitit zu reduzieren und auch emotionale
Identifikationsangebote zu machen, um die Orga-
nisationsfahigkeit der Gesellschaft zu starken.

Zusammenarbeit zum Erhalt der regelbasierten
Ordnung stirken Gegen den institutionellen
Kahlschlag des Trump-Regimes miissen Deutsch-
land und Europa die internationale Kooperation
mit allen Staaten intensivieren, die am Erhalt einer
regelbasierten internationalen Ordnung interessiert
sind.

Ubergang von der NATO zu einem europiischen
Sicherheitssystem gestalten Angesichts der
Infragestellung der NATO-Beistandsgarantie durch
die USA sollten die europidischen Partner eine
eigenstindige europaische Verteidigungsfahigkeit
entwickeln. Das impliziert, eigene Strategien
gegeniiber Russland, China und Partnerstaaten
im Globalen Siiden zu entwerfen.

5 Angekiindigten Normbriichen friihzeitig ent-

gegentreten Deutschland und die Partner in EU
und NATO sollten deutlicher als bislang den poli-
tischen und militarischen Drohungen der USA
gegen Partnerstaaten wie Kanada und Danemark
entgegentreten.

Prioritdten im Rahmen des VN-Systems defi-
nieren Deutschland und die EU werden die finan-
ziellen Einbuf3en fiir das VN-System, die durch den
Riickzug der USA entstehen, nicht vollig kompen-
sieren konnen. Deshalb miissen sie mit Partnern
aus dem Globalen Siiden Kernaufgaben definieren
und ihre Finanzierung sicherstellen.

Digitale Souverinitit stirken Das Trump-
Regime fordert Desinformation und Verschwo-
rungstheorien auch in Deutschland und Europa.
Um sich von amerikanischen (und chinesischen)
Informationsplattformen unabhéngiger zu machen,
muss die digitale Souveranitit gestarkt werden.
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FOKUS /

Vorsicht ansteckend!

Die Zerstorung politischer Ordnung
unter US-Prasident Trump /

Die zweite Amtszeit von US-Prasident Donald Trump hat schon nach wenigen
Monaten das politische System der USA und die internationalen Beziehungen
tiefgreifend verandert. Angesichts der Schnelligkeit und der Reichweite dieser
Veranderungen ist von einer autoritiren Machtiibernahme gesprochen worden.
Die Mechanismen, die dabei eingesetzt werden, konnen auch in Europa die
Demokratie gefahrden. Deutschland und Europa miissen sich gegen die Gefahr
einer ,,autoritaren Ansteckung® wehren und ihre Interessen an einer regel-
basierten internationalen Ordnung wahren.

F.1 .~ Mechanismen der Machtiibernahme

och fehlen die Begriffe, mit denen man den Regimewechsel in den USA angemessen

beschreiben kdnnte. Manche sprechen von ,,Ciasarismus® (= Heino 2020), inso-
fern sich Donald Trump eher als gottlich legitimierter Herrscher denn als demokratisch
gewahlter Prisident geriert und schon jetzt eine dritte Amtszeit in den Blick nimmt, die
die Verfassung eigentlich ausschlief3t. Andere sprechen von ,,autoritirem Populismus*
(= Norris/Inglehart 2019), der das Vertrauen in die liberale Demokratie zerstort und eine
illiberale Alternative bietet. Auch von ,,Patrimonialismus” ist die Rede, insofern der Staat
als persoOnlicher Besitz des Prasidenten und seiner Entourage angesehen und gnaden-
los ausgebeutet wird (= Hanson/Kopstein 2024). Schliefdlich wird von , kompetitivem
Autoritarismus® gesprochen (— Levitsky/Way 2001; 2025), bei dem demokratische In-
stitutionen nicht abgeschafft, sondern so manipuliert werden, dass sie autoritirer Herr-
schaft dienen. Doch erfassen all diese Begriffe nur Teilaspekte eines Phanomens, das
selbst mit dem Neuwort ,,Trumpismus®, das Populismus, Nationalismus, Autoritarismus
und Protektionismus vereint, nur unzureichend beschrieben ist.

Klar ist, dass Trump mit seiner Make America Great Again-Bewegung (MAGA) in atem-
beraubender Geschwindigkeit und beispielloser Radikalitit den Umbau des Staates Trump betreibe
und der internationalen Beziehungen betreibt und dabei innenpolitisch wie international den radikalen Umbau
nur auf wenig Widerstand st6f3t. Weniger klar ist, ob dahinter eine Strategie und ein ¢ St@es und

der internationalen

Masterplan stehen, oder eher das Ressentiment gegen liberale Institutionen und inter-  Bezichungen
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nationale Regelwerke iiberwiegt, das die Zerstorung der politischen Ordnung antreibt.
Die erzkonservative Heritage Foundation hatte mit ihrer als ,,Projekt 2025“ bezeichne-
ten Studie ,,Mandate for Leadership: The Conservative Promise“ einen 900 Seiten star-
ken Plan fiir einen radikalen Konservatismus vorgelegt, der bisher in Ansidtzen umge-
setzt, liber den zum Teil aber sogar hinausgegangen worden ist.

Trotzdem zeichnen sich tiefgreifende Auswirkungen nicht nur auf die USA und die in-
ternationalen Beziehungen, sondern auch auf politische Systeme anderer Lander ab.
Insbesondere liberale Demokratien scheinen anfillig zu sein, von den Entwicklungen
in den USA ,,angesteckt” und in ihrer demokratischen Widerstandsfahigkeit beeintrichtigt
zu werden. Denn in einer zunehmend vernetzten Welt, in der wirtschaftliche, kulturelle
und politische Interessen eng miteinander verbunden sind, kénnen Entscheidungen
und Entwicklungen in einem Land — zumal in einem so machtigen wie den USA — erheb-
liche Auswirkungen auf andere Linder haben, insbesondere wenn sie in Echtzeit kom-
muniziert werden.

Eine transnationale ,,Ansteckung“ kann iiber zwei Wege erfolgen: die gezielte Einfluss-

nahme oder die indirekte Beeinflussung durch Nachahmungseffekte. Eine gezielte Ein-

flussnahme liegt dann vor, wenn der Prasident oder Mitglieder der Regierung direkt

in die Innen- oder Auf3enpolitik eines Landes im Sinne amerikanischer Interessen ein-
Von Trumps Macht-

greifen. Beispiel dafiir ist die Zollpolitik Trumps, die durch wirtschaftlichen Druck ibernahme geht

»Ansteckungsgefahr®

andere Lander zu Zugestandnissen zwingen soll. Zwar hat es auch friiher traditionelle e E
auch fur muropa aus

Machtpolitik gegeben, aber die Massivitit und Offenheit des politischen Zwangs nicht
zuletzt gegeniiber verbiindeten Staaten haben unter Trump eine neue Qualitat angenom-
men. Auch die direkte Einmischung in die Innenpolitik, etwa durch die Unterstiitzung
der AfD durch Vizeprisident JD Vance und Elon Musk im Bundestagswahlkampf, ist
ein Novum.

Von indirekter Beeinflussung kann man dort sprechen, wo politische Bewegungen aus
den USA in anderen Landern kopiert, Argumente iibernommen und Verbindungen
gekniipft werden mit dem Ziel, die radikal konservative MAGA-Programmatik zu {iber-
nehmen oder sich von ihr inspirieren zu lassen. Verschworungstheorien und antiliberale
Narrative finden vor allem dort Zuspruch, wo bereits der Nahrboden durch rechtspo-
pulistische Stromungen und Parteien bereitet worden ist. Aber auch in weniger radikalen
Milieus finden Ressentiments gegen liberale Institutionen haufig Anklang.

Wir beschreiben im Folgenden sechs Mechanismen der Machtiibernahme, die das
Trump-Regime anwendet, um die liberale politische Ordnung national und international
zu zerstoren. Wir weisen auf Ansteckungseffekte hin und zeigen mégliche Gegenstra-
tegien auf, damit der Trumpismus nicht zu einer Epidemie wird.
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UMWERTUNG DER WERTE

Ein zentraler Mechanismus der Machtiibernahme durch Trump und die MAGA-Bewegung
ist die Umwertung von Werten. Gemeint ist damit, dass zentrale politische Ideen wie
Demokratie, Freiheit, Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte, fiir die die USA jahrzehnte-
lang standen und kampften, nicht nur rhetorisch umgedeutet, sondern haufig in ihr Gegen-
teil verkehrt werden. Das liberale Verstandnis wird dabei in ein autoritdres, populistisches
und nationalistisches Verstandnis uminterpretiert. Am Ende gilt die Abschaffung demokra-
tischer Institutionen als demokratische Errungenschaft, der gewéhlte Prasident (Selenskyj)
als Diktator und ein volkerrechtswidrig iiberfallenes Land (die Ukraine) als Angreifer.

Dabei setzt das Trump-Regime an traditionellen konservativen Interpretationen an, spitzt
sie aber im Sinne eines radikalen beziehungsweise radikalisierten Konservatismus
(= Abrahamsen et al. 2024, Strobl 2021) so zu, dass sie zum Gegenteil liberaler Ver-
standnisse werden. So spielte schon frither Nationalismus, etwa unter den Prisidenten
Ronald Reagan und George W. Bush, eine wichtige Rolle in der amerikanischen Politik.
Aber er wurde immer als die Starke der Nation im Rahmen demokratischer Institutionen
verstanden. Der radikalisierte Nationalismus der MAGA-Bewegung ist aber weniger
eine Staatsdoktrin, sondern ein personliches Fiihrungsprinzip, da Prasident Trump selbst
als alleiniger Vertreter des Volkswillens stilisiert wird. Der Staat und seine Institutionen
werden als deep state (tiefer Staat) und Feinde des Volkes dargestellt, gegen die der
Volkswillen verteidigt werden miisse.

Auf dhnliche Weise wird der Begriff Demokratie umgedeutet. Wahrend im liberalen
Verstandnis Demokratie die Herrschaft des Volkes im Rahmen rechtstaatlicher Insti-
tutionen und der klassischen Gewaltenteilung (checks and balances) ist, versteht das
Trump-Regime Demokratie als Volksherrschaft im Sinne eines populistischen Autorita-
rismus. Dieser erkennt demokratische Institutionen nur an, wenn sie die Einheit der
Exekutive (im Sinne der unitary executive theory), das heifdt die Macht des Priasidenten
stirken (= Sunsteine 2025). Sinnbild dieser Haltung ist das Napoleon-Zitat ,,Wer sein
Land rettet, verletzt kein Gesetz“, mit dem sich Trump faktisch iiber Recht und Gesetz
erhob und quasi einen permanenten Ausnahmezustand erklirte.

Mit dem Trump-Regime setzt sich auch ein alternatives Verstindnis von Freiheit durch.
Das klassische Verstindnis strebt eine Balance zwischen individuellen Rechten und ge-
sellschaftlicher Verantwortung an; das neue Verstandnis setzt ganz auf uneingeschrankte
individuelle Unabhéngigkeit auch auf Kosten anderer. Schon in der Corona-Pandemie
hatte Trump Maskenpflicht und Impfungen als Angriffe auf die Freiheit, nicht aber als
Schutz der offentlichen Gesundheit verstanden. Gleichzeitig allerdings propagiert das
Trump-Regime einen starken Staat iiberall dort, wo es den eigenen Interessen dient,
etwa bei der Unterdriickung von o6ffentlichen Protesten, der Migrationspolitik oder der
juristischen Verfolgung politischer Gegner. So stellt sich das Freiheitsverstindnis unter
Trump eher als selektives Privileg denn als universelles Recht dar.
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Das hat Auswirkungen auf die Politik. Minderheiten sollen nicht mehr geschiitzt werden,
sondern werden zur Gefahr erklart. Trumps aggressive ,,Anti-woke-Agenda*“ zielt Die Trump-Regierung
auf die Durchsetzung eines biologistisch verstandenen biniren und heteronormativen verfolgt eine aggressive
Geschlechterverstindnisses und beschneidet die Rechte von Frauen und LGBTQIA+  »Anti-wokeAgenda®
Personen sowie von Schwarzen, Indigenen und people of color (BIPOC) (= Dietze/

Roth 2020). Wie im Project 2025 gefordert, beendete eines der ersten Dekrete simtliche

Programme zur Férderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion (Diversity,

Equity, Inclusion — DEI), die nun als ,,Diskriminierung* gebrandmarkt werden. Unter dem

Vorwand, Frauen vor dem ,,Extremismus der Gender-Ideologie“ beschiitzen zu wollen,

beschneidet ein weiteres Dekret die Rechte von trans-, intergeschlechtlichen und nicht-

biniren Personen und ihren Zugang zu medizinischer Versorgung (— White House 2025).

Der Antifeminismus, der diesem Riickschlag gegen die Gleichstellung und Rechte von

Frauen sowie sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten zugrunde liegt, verbindet die
Trump-Regierung mit anderen rechtspopulistischen und autokratischen Regierungen,

etwa in Russland oder Ungarn, sowie rechten Parteien (— Sanders/ Jenkins 2023).

Damit haben auch Mitgefiihl und Empathie, also das, was der ehemalige Prasident
George W. Bush ,,compassionate conservatism“ nannte, ein Ende. In ihrer Predigt zur
Amtseinfiihrung bat Bisch6fin Mariann Edgar Budde Prasident Trump, ,,Gnade*“ und
»Mitgefiihl“ gegeniiber Fliichtlingen und Migrant:innen zu zeigen. Trump beleidigte sie
daraufhin in den sozialen Medien als ,,radical left hard line Trump hater®. Der republika-
nische Abgeordnete Mike Collins forderte, die Bischofin gleich mit auf die Deporta-
tionsliste zu setzen.

Auf3enpolitisch spiegelt sich die Abkehr vom Mitgefiihl in der Abwicklung der US-Ent-
wicklungsagentur USAID (United States Agency for International Development) und
im Einfrieren von Auslandshilfe wider. Diese Maf3nahmen betreffen nicht zuletzt den
Bereich der humanitédren Hilfe, der bislang fiir die USA eine hohe Bedeutung hatte und
in dem sie nach Ubersichten der Vereinten Nationen deutlich iiber 40 % der weltweiten
Geberleistung erbrachten (= UN News 2025). Nun wird der traditionelle Humanita-
rismus durch eine geopolitische Kosten-Nutzen-Kalkulation ersetzt, die von einem engen
Begriff nationaler Sicherheit bestimmt wird.

Wertvorstellungen des radikalen Konservatismus sind nicht auf die USA beschrankt

(— Abrahamsen et al. 2024). Seit den 2010er Jahren haben sie in zahlreichen Weltregio-
nen Konjunktur, wie die Beispiele Brasilien (Bolsonaro), Indien (Modi) oder Ungarn
(Orban) zeigen. Der Wertewandel in den USA bekraftigt und befeuert diese Entwicklung
und beeinflusst auch in Deutschland die Diskussion. Es muss ernst gegnommen werden,
dass derartige Ideologien einer durch Globalisierung und Abstiegsingste verunsicherten
Gesellschaft Halt geben konnen. Liberale Gegenmodelle miissen bei aller Reflektiertheit
in der Lage sein, Komplexitit zu reduzieren und auch emotionale Identifikationsan-
gebote zu machen. Ohne populistisch zu werden, miissen Ideen und Werte der Aufkla-
rung fiir Menschen in ihrem Alltag als positive Orientierung erfahrbar werden.
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SCHOCK UND EINSCHUCHTERUNG

Ein zweiter Mechanismus der Machtiibernahme ist die Uberrumpelung politischer
Gegner durch Schock und Einschiichterung (shock and awe). Urspriinglich stammt das
Konzept aus der Militédrstrategie und beschreibt eine Taktik, bei der iberwiltigende
Angriffe den Gegner lihmen und zur Kapitulation zwingen. Donald Trump wendet diese
Strategie in der Politik an, um seine Gegner zu verunsichern, zu Zugestandnissen zu
zwingen und einseitig giinstige Deals zu schliefden.

In den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit hat Donald Trump mit einer ganzen Reihe
von Dekreten (executive orders) radikale Politikinderungen durchgesetzt, ohne den
tiblichen demokratischen Gesetzgebungsprozess zu beschreiten. Damit erzeugte er einen
permanenten Krisenmodus, in dem sich seine politischen Gegner, die Medien und die
Offentlichkeit stindig auf neue extreme Mafinahmen einstellen mussten und keine Zeit
fanden, den Uberblick zu behalten und effektiv gegen einzelne Vorhaben vorzugehen.
Das Regime entlief3 massenhaft Mitarbeiter:innen in staatlichen Behorden, setzte leitende
Beamte frei und stellte staatliche Zahlungen ein. Dabei nahm die Regierung in Kauf,
dass Gerichtsverfahren diese Vorhaben aufhielten. Aber die Regierung bestritt nicht nur
die Rechtmafiigkeit dieser Verfahren, sie nutzte sie auch, um staatliche Gerichte, bezie-
hungsweise einzelne Staatsanwalt:innen und Richter:innen, als politische Feinde zu
denunzieren und das Rechtssystem zu politisieren.

Auch in der Auflenpolitik folgen Schock und Einschiichterung einem Muster. Sie sollen
dazu dienen, internationale Konfliktlagen und Probleme bilateral und auf3erhalb beste-
hender Regelwerke zu bearbeiten. So will die Regierung Ergebnisse — Deals — erzielen,
die nicht mehr an irgendwelchen vorausgegangenen Bindungen orientiert sind. Auf den
ersten Blick scheint dies eine clevere Strategie zu sein, um Bewegung in verkrustete Kon-
flikte und festgefahrene Verhandlungsprozesse zu bringen. Allerdings sind die Effekte
insgesamt eher negativ. Sie mogen kurzfristig Bewegung erzeugen, aber mittel- und
langfristig fithren sie nicht zu nachhaltigen Losungen, sondern verursachen auch fiir
die USA Kosten, weil sie die Regeln und Institutionen der internationalen Ordnung
schwichen.

Trumps Deals aus der ersten Amtszeit im Bereich des Handels sind fast alle zu seinem
Nachteil ausgegangen: Die Kiindigung des Transpazifischen Partnerschaftsabkommens
(TPP) hat vor allem China geniitzt, das seine Rolle in TPP (heute CPTPP) und mit dem
neuen Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP, ebenfalls ohne die USA)
massiv ausbauen konnte (= Erb/Sommers 2020). Trumps Plan, das aufgekiindigte Abkom-
men mit den zwolf Pazifikanrainerstaaten durch bilaterale Abkommen zu kompensieren,
ist dagegen nicht verwirklicht worden. Nur zwei Abkommen mit Japan und Siidkorea
sind zustande gekommen. Auch die Drohung, das Nordamerikanische Freihandelsab-
kommen (North Atlantic Free Trade Agreement, NAFTA) aufzukiindigen, wenn es nicht
neu verhandelt wiirde, hat wenig eingebracht. Substanziell geindert hat sich nur der
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Name des Abkommens in USMCA (Agreement between the United States of America,
the United Mexican States, and Canada), aber kaum die Substanz. Profitiert haben letztlich
Kanada und Mexiko, die beide spiirbare wirtschaftliche Impulse durch das Abkommen
erzielen konnten (= Tandon 2024). Auch die sicherheitspolitischen Deals waren nicht
erfolgreicher. Das Abkommen mit den Taliban bedingte eine Hals-iliber-Kopf-Evakuie-
rung der internationalen Gemeinschaft im August 2021; die Taliban gingen aus diesem
Deal als eindeutige Gewinner, die USA als Verlierer hervor (— Dozier/Hennigan 2020).
Trumps Versuch, mit Kim Jong Un einen Nuklear-Deal auszuhandeln, verschaffte Letz-
terem internationale Aufmerksamkeit und Legitimitat, aber fiihrte nicht zu Abriistung.

Auch die Schocks und Einschiichterungen der zweiten Amtszeit lassen wenig Gutes
erwarten. Panama mag nach Trumps Drohungen zwar aus der chinesischen Belt and
Road Initiative austreten, mittelfristig wird es aber mit anderen Staaten Lateinamerikas
versuchen, sich gegen die USA zu schiitzen, und nach alternativen Partnern suchen

— 4. Trumps angestrebter Ukraine-Deal hat bereits jetzt mehr biindnispolitisches Por-
zellan zerschlagen als zuvor Trumps komplette erste Amtszeit. Seine Anndherung an
Putin, die Absage an die Européer, an Verhandlungen beteiligt zu werden, und die Ver-
unglimpfung des ukrainischen Prasidenten als Diktator haben das transatlantische
Biindnis geschwiacht und das Vertrauen zwischen den USA und ihren Partnern zerstort.
Auch hier zeigt sich das generelle Muster: Trumps Strategie der Uberrumpelung zer-
stort Bindungen und Vertrauen und erntet bestenfalls zahneknirschende Zugestand-
nisse, langfristig aber vor allem Widerstand. Das mag Trump kurzfristig nicht schre-
cken, langfristig wird es die Fahigkeit der USA, Politik zu gestalten und eigene
Interessen durchzusetzen, empfindlich behindern. Voraussetzung freilich ist — innen-
politisch wie in der internationalen Politik — Einigkeit und unerschrockenes, gemein-
sames Vorgehen.

ZERSTORUNG INTERNATIONALER INSTITUTIONEN

Die Auf3enpolitik des Trump-Regimes ist von der Annahme gepragt, dass internationale
Institutionen und Regelwerke den nationalen Interessen der USA entgegenstehen.
Multilaterale Institutionen sind insofern eine finanzielle Fehlinvestition und laufen den
ideologischen Vorstellungen eines radikalen Konservatismus zuwider. ,,Eng definierte
nationale Vorteile und innenpolitische Erwigungen sind fiir die Trump-Administration
wichtiger als die Sicherung langfristiger Interessen durch multilaterale Regelwerke“

(= Jobelius 2025). Das fiihrt zur Infragestellung der Vereinten Nationen, der brachialen
Abwicklung der Entwicklungszusammenarbeit und selbst zur Aufkiindigung der kollek-
tiven Verteidigung durch die NATO.

Die USA sind mit einem Anteil von {iber einem Viertel an den gesamten VN-Zuwendungen
im Jahr 2023 der mit Abstand wichtigste Geber (= Council on Foreign Relations 2025).
Entsprechend grof} ist ihr politischer Hebel. Diesen nutzt das Trump-Regime, um das
System der VN zu schwichen und Reformen zu beférdern, die die Autoritit und Kern-
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funktionen der im VN-System tatigen Institutionen beeintrachtigen. Bereits 2020 hatte
Trump versucht, die US-Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

zu beenden. Doch sein Nachfolger Joe Biden widerrief die Entscheidung. In der WHO
sind die USA insbesondere aufgrund ihrer freiwilligen, zweckgebundenen Zuwendungen
der mit Abstand grofdte Geber fiir den WHO-Haushalt 2022—-23, gefolgt von Deutschland.
Der Riickzug bedeutet nicht, dass keinerlei Gelder aus den USA mehr flief3en. So ist

die Bill and Melinda Gates Foundation der drittgrofite Geber mit Beitrdgen in dhnlicher
Hohe wie Deutschland (= World Health Organization 2025). Absehbar ist zudem, dass
die BRICS+-Staaten an Einfluss gewinnen, obgleich sie fiir 2022—23 eine iiberschaubare
finanzielle Rolle spielten und sich im Wesentlichen auf Pflichtbeitrage beschrinkten.

Gleich am ersten Tag seiner Prisidentschaft kiindigte Trump die US-Mitgliedschaft im
Pariser Klimaabkommen von 2015. Bemerkenswert ist allerdings, dass die UN Frame-
work Convention on Climate Change (UNFCCC) von 1992 unangetastet blieb, in die
das Pariser Klimaabkommen rechtlich eingebettet ist. Betroffen sind aber finanzielle
Zuwendungen fiir Programme, die die Folgen des Klimawandels in besonders betroffenen
Landern abschwichen sollen. Damit ldsst sich bereits heute sagen, dass das in Baku 2024
verabschiedete Ziel, bis 2035 eine globale jahrliche Finanzierung von 1,3 Mrd. US-$ sicher-
zustellen (— United Nations Climate Change 2024), nicht mehr erreicht werden kann.

Die USA sind nicht nur ein maf3geblicher Finanzier des VN-Systems, sondern auch der
grofite Geber von Entwicklungshilfe (Official Development Assistance, ODA). Obgleich
der Anteil der ODA 2023 mit 0,24 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) weit unter den
relativen Leistungen anderer westlicher Geber lag, betrug die ODA doch aufgrund der
hohen Wirtschaftskraft 64,69 Mrd. US-$ (= OECD 2025). Zu Beginn seiner zweiten
Amtszeit veranlasste Trump eine Reihe von Dekreten, die gravierende Einschnitte in die
Entwicklungshilfe bedeuteten. Neben der strikten Orientierung an US-Interessen wird
dabei vom Aufienministerium behauptet, es gehe darum, ,,Verschwendung” und die
Verbreitung von sogenannter ,woker Ideologie® zu verhindern. Institutionell ist von den
Maf3nahmen vor allem die 1961 unter Prasident John F. Kennedy gegriindete Agentur
USAID betroffen, die vom US-Kongress bewusst nicht als Bestandteil des Auf3enminis-
teriums konzipiert wurde, um ihr ein flexibles, unbiirokratisches Handeln zu erméglichen
(= Berman 2025). Trump Kritisierte, die US-Entwicklungsagentur wiirde von ,,a bunch
of radical lunatics” betrieben, und Elon Musk sprach davon, es sei ,,time for it to die“
(= Duenas 2025). Die Abwicklung von USAID wird sich jedoch 6konomisch negativ auf
Trumps Kernklientel auswirken. Denn USAID kaufte 41 % des Getreides fiir sein Ernédh-
rungshilfeprogramm im Wert von zwei Mrd. US-$ bei Farmern im Mittleren Westen ein
(— Charles 2025). Diese Einnahmen werden den Bauern kiinftig fehlen.

Die Abkehr vom Multilateralismus bezieht sich nicht nur auf Global Governance-Insti-
tutionen, sondern auch auf die kollektive Verteidigung. Donald Trump geht dabei weit
iber die Forderungen nach angemessener Lastenteilung (burden sharing) hinaus,

die frithere US-Prasidenten regelmifdig angemahnt hatten. Im Februar 2024 koppelte er
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die US-Schutzgarantie an die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, ihre Militirausgaben zu
erhohen. Dabei wurden nicht nur die bislang vereinbarten 2 %, sondern zuletzt sogar
5% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gefordert. Zudem erhob er Gebietsanspriiche auf
das Territorium von Alliierten, namlich das unter danischer Hoheit stehende Gronland
sowie auf Kanada. Schliefilich stellte Vize-Préasident JD Vance auf der Miinchner Sicher-
heitskonferenz die gemeinsame Wertegemeinschaft und damit die politische Grundlage
der NATO infrage.

Mit ihrem Riickzug aus internationalen Regimen legen die USA die Axt an den globalen
Multilateralismus und die Losung von Zukunftsproblemen. Die Moglichkeit besteht,
dass die EU ebenso wie aufstrebende Lander des Globalen Siidens die Entwicklungen
bei aller Kritik als Gelegenheit begreifen, das eigene Engagement zu verstarken und so
grofleren Einfluss als bisher zu erlangen. Andererseits steht zu befiirchten, dass sich
nationalistische oder populistische Regierungen den Trumpismus zum Vorbild nehmen
und sich aus den Verpflichtungen multilateraler Institutionen verabschieden. Das Ergeb-
nis wire ein Multilateralismus a la carte, bei dem sich Regierungen die Elemente
heraussuchen, die ihnen niitzlich erscheinen, ansonsten aber das System der Global
Governance finanziell austrocknen.

Die unmittelbarste Gefahr fiir die Europaer ist die Infragestellung der NATO. Die Trump-
Regierung betreibt eine bewusste Politik der Ansteckung, um ihr ideologisches Weltbild
in Europa zu verbreiten. Diese Einmischung hat das Ziel, einen Keil in die nach wie vor
mehrheitlich rechtsstaatlich und liberal geprigten politischen Systeme Europas zu treiben
und die gemeinsame Handlungsfihigkeit zu untergraben. Das wirft nicht nur militirische
Fragen der Verteidigungs- und Abschreckungsfihigkeit auf, sondern erfordert eine
Grundsatzdebatte, wie sich der Glaubwiirdigkeitsverlust von US-Garantien auf die poli-
tischen Strategien gegeniiber Russland und China auswirkt.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, eine innereuropdische Interessenkoalition
zustande zu bringen, die einen schrittweisen Umbau des transatlantischen in ein euro-
piisches Sicherheitssystem vorantreibt. Dabei geht es fiir die europaischen Allianz-
partner nicht nur darum, ihre Verteidigungsfihigkeit zu erh6hen. Vielmehr miissen sie
die Strategien gegeniiber Russland und China sowie Partnerstaaten im Globalen Siiden
neu ausrichten.

VERACHTUNG DES RECHTS

Prasident Trump und die MAGA-Bewegung betrachten das Recht nicht als {ibergeordnete
Norm, sondern als Instrument der Macht, das nach Belieben genutzt oder missachtet
werden kann, um das Projekt des radikalen Konservatismus zu beférdern. Das kommt
nicht nur bei der Begnadigung der Angreifer:innen auf das Kapitol am 6. Januar 2021
zum Ausdruck, sondern auch bei der Strafverfolgung von Jurist:innen, die an den Ge-
richtsverfahren gegen Trump beteiligt waren.
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Auch die Auseinandersetzung iliber die Rechtméf3igkeit prasidentieller Erlasse ist auf-
schlussreich. Bereits kurz nach Amtsantritt von Donald Trump wurden zahlreiche Ver-
fligungen (executive orders) durch Bundesgerichte zumindest voriibergehend blockiert
oder eingeschrinkt. Ein Dekret, das die Aussetzung von Fordermitteln im Bereich Klima-
schutz und Gender-Forschung veranlasste, stuften gleich mehrere Bundesgerichte als
rechtswidrig ein. Daraufhin teilte der US-Vizeprisident JD Vance auf X (ehemals Twitter)
mit, dass Gerichte seiner Ansicht nach keine Befugnis hitten, die weitreichende Exekutiv-
gewalt des Prisidenten zu beschneiden. Ahnlich dufierte sich Trump selbst: Die gericht-
liche Anordnung, wonach ein Bundesrichter dem von Elon Musk gefiihrten Department 35
of Government Efficiency (DOGE) den Zugang zu sensiblem Material des US-Finanz-

ministeriums verwehrt hatte, sei eine Schande (disgrace). Die Missachtung und verbale

Delegitimierung gerichtlicher Anordnungen untergrabt nicht nur die Autoritit des Rechts,

sondern konnte sich zu einer veritablen Verfassungskrise entwickeln.

Dass eine solche Krise durchaus im Sinne Trumps entschieden werden konnte, liegt an
der politischen Einflussnahme auf den Obersten Gerichtshof (US Supreme Court): Sechs
von neun Richter:innen des US Supreme Court gehéren dem republikanischen Lager
an, und Donald Trump hat drei von ihnen selbst ernannt. Im Juli 2024 entschied der
Supreme Court, dass der Priasident absolute Immunitit fiir Handlungen genief3t, die er
im Rahmen seiner verfassungsméifdigen Befugnisse begangen hat, auch wenn diese
Handlungen im Widerspruch zu US-amerikanischem Recht stehen. Durch die Besetzung
des Gerichts kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Zukunft die weitreichenden
Exekutivbefugnisse des Prasidenten bestatigt und damit das verfassungsrechtlich ver-
ankerte Prinzip der Gewaltenteilung zugunsten der Exekutive weiter ausgehohlt wird.

Donald Trump unterminiert nicht nur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Auch sein
Umgang mit dem Volkerrecht und den Menschenrechten ist besorgniserregend. Zahl-
reiche seiner Aufierungen stehen im Widerspruch zu geltendem Recht. So hat Trump
den Einsatz militarischer Gewalt zur Erlangung der Kontrolle tiber Grénland und den
Panamakanal nicht ausgeschlossen. Bereits die Androhung von Waffengewalt stellt aber
einen Verstof3 gegen das in Artikel 2.4 der VN-Charta verbriefte Gewaltverbot dar. Wie ernst
die Auﬁerungen zu nehmen sind, die USA wiirden ,,so oder so Gronland bekommen®,
ist schwer zu sagen. Achtung vor dem Volkerrecht driicken sie jedenfalls nicht aus.

Auch den Angriff Russlands auf die Ukraine scheint Trump eher als ldssliche Siinde an-
zusehen, denn als gravierenden Volkerrechtsverstof3. Die Bezeichnung des gewihlten
ukrainischen Prisidenten als ,,Diktator* und die Bezichtigung der Ukraine, den Krieg
begonnen zu haben, zeigen ein Rechtsverstindnis, das je nach politischem Interesse
gebeugt werden kann. Nur so lassen sich Trumps Vorschliage zur Zukunft des Gaza-
Streifens und Palastinas verstehen. Der Plan, voriibergehend die Kontrolle tiber den
Gaza-Streifen zu iibernehmen und die palastinensische Bevolkerung — voriibergehend
oder endgiiltig — umzusiedeln beziehungsweise de facto zu vertreiben, wiare jedenfalls
ein eklatanter Verstof3 gegen das Volkerrecht.
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Dariiber hinaus delegitimiert Trump systematisch die internationale Gerichtsbarkeit,
allen voran den Internationalen Strafgerichtshof — 2. Nachdem dieser einen Haftbefehl
gegen den israelischen Ministerprasidenten Benjamin Netanjahu sowie den ehemaligen
israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen hatte, verhdngte Trump per
Dekret ,Sanktionen“ gegen Mitarbeiter:innen des Gerichts. Dazu zahlen die Sperrung
von Eigentum und Vermogenswerten in den USA und Einreiseverbote.

Dass die Achtung der internationalen Gerichtsbarkeit auch in Europa nicht durchgingig
hoch ist, ist kein Geheimnis. Kritiker:innen des Internationalen Strafgerichtshofs
konnten sich durch Trump bestéirkt fithlen und die Staatsrdson {iber internationales
Recht stellen. Insbesondere populistische Bewegungen konnten sich Trump zum Vorbild
nehmen und, sobald sie in Regierungsverantwortung gelangen, rechtsstaatliche Prinzi-
pien missachten und die Unabhangigkeit der Justiz einschrianken. Hohe institutionelle
Hiirden sind eine naheliegende Mafdnahme, um den Rechtsstaat zu schiitzen.

AUTORITARER STAATSUMBAU

Das Trump-Regime verfolgt innenpolitisch einen konsequent autoritiren Kurs: In bei-
spielloser Geschwindigkeit baut es den amerikanischen Staatsapparat um und zerstort
dabei das demokratische politische System der USA. Bereits seit Februar 2025 gelten
die USA in der Bewertung des anerkannten Polity-Projekts nicht mehr als Demokratie
(= Polity 5 Project 2025). Dieser Staatsumbau sollte nicht als die Umsetzung eines
libertaren politischen Programms missverstanden werden, das in der Freiheit der Ein-
zelnen den grofiten politischen Wert sieht und den Staat dafiir maximal einhegt.
Vielmehr handelt es sich im Kern um eine Autokratisierung. Sie folgt einem seit Jahren
weltweit dominierenden Trend, der auf den Abbau demokratischer Institutionen zielt
und mit der zunehmenden Missachtung freiheitlicher Werte und Verfahren einhergeht.
Ziel ist, die gesamte Macht in den Hianden des Prisidenten zu konzentrieren und dadurch Trumps

private Vorteile und Gewinne zu maximieren. Fiir solch einen Putsch der Exekutive Machtiibernahme:

(executive coup) spricht, dass die aktuelle Agenda der Trump-Administration ungeach- z: F}; iicliive
tet aller Effizienz-Rhetorik in erheblichem Maf3e den persénlichen und politischen

Priaferenzen des Prasidenten entspricht.

Diese Entwicklung impliziert nicht unbedingt, dass die USA in den kommenden Jahren
freie Wahlen abschaffen oder die Verfassung aufder Kraft setzen werden — auch wenn
beides nicht ausgeschlossen werden kann. Stattdessen erwarten Experten eine System-
transformation von innen, bei der das demokratische System nicht durch eine konkur-
rierende Ideologie ersetzt, sondern so manipuliert wird, dass autoritédre Ziele verfolgt
werden konnen (— Levitsky/Way 2001; 2025). Demokratische Basisinstitutionen wiirden
nicht abgeschafft und es gabe weiterhin politischen Wettbewerb. Aber die Kosten 6ffent-
licher Opposition wiirden drastisch erh6ht: Die Steuerbehorde konnte Geldgeber der
Demokraten ins Visier nehmen und Unternehmen, die Biirgerrechtsgruppen finanzieren,
verscharften Priifungen unterziehen. Studierenden, die sich kritisch dufdern, konnte die
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finanzielle Unterstiitzung gekappt werden. Kritische Medien miissten mit Verleumdungs-
klagen oder Vergeltungsmafinahmen gegen ihre Muttergesellschaften rechnen. Die
Versuche des neu gegriindeten Department of Government Efficiency (DOGE) unter
der Kontrolle von Elon Musk, Zugriff auf Zahlungsdaten des Finanzministeriums und
Steuerdaten des Internal Revenue Service (IRS) zu erhalten, sind zwar zunichst auf
Widerstand gestofden, aber es zeichnet sich ab, dass die Befiirchtungen sich schnell
bewahrheiten konnten.

Zwei Mechanismen dieser autoritdren Machtiibernahme sind besonders augenfallig:
Die Trump-Regierung zerstort und instrumentalisiert den Staatsapparat (weaponization),
indem sie Dutzende Spitzenbeamt:innen in Ministerien und unabhingigen Behorden
entldsst und durch Gefolgsleute ersetzt. Und sie setzt auf das oben beschriebene
»,Durchregieren® mittels einer Welle von Prisidialdekreten. Die Ersetzung professioneller
Beamt:innen durch Loyalist:innen in wichtigen 6ffentlichen Institutionen, insbesondere
in solchen, die fiir die Untersuchung und Verfolgung von Missstanden, die Schlichtung
von Streitigkeiten oder die Regulierung des Wirtschaftslebens zustdndig sind, ist zentral.
Trumps erklirtes Ziel ist es, den Staatsapparat deutlich zu verkleinern, seine Kosten
zu reduzieren und ihn gleichzeitig auf Linie zu bringen. Schon jetzt werden Spitzenpo-
sitionen in wichtigen Behorden wie dem Justizministerium, der Ermittlungsbehorde
FBI (Federal Bureau of Investigation) oder der Steuerbehorde IRS weniger nach Quali-
fikation als nach bedingungsloser Loyalitdt zu Trump besetzt. Die Unabhingigkeit die-
ser Behorden wird eingeschrinkt, ihre Vorgehensweise dereguliert. Das lasst erwarten,
dass die Regierungsbiirokratie zunehmend zu einer Waffe gegen Trumps politische
Gegner wird. Neben der Reduzierung der Staatsausgaben besteht ein wesentliches Ele-
ment dieser Strategie darin, bundesstaatliche Regulierungen zu vermindern oder gleich
ganz abzubauen, sei es im Bereich der Finanzdienstleistungen, der Energie oder der
Gesundheit. Dabei sollen alle Regulierungen auf den Priifstand gestellt werden, die die
Unternehmen oder die technologische Entwicklung behindern. Das gilt besonders fiir
die Bereiche fossile Energie, Kiinstliche Intelligenz und Big Data. Generell stehen jene
Regulierungen im Fokus, die nicht den Priorititen der Trump Administration entspre-
chen. Dabei wird immer deutlicher, dass die Vereinnahmung staatlicher Institutionen
im Namen der Korruptionsbekdmpfung tatsichlich der Korruption dient. Bestimmte
Interessensgruppen, die die Kontrolle iiber politische Institutionen iibernehmen, werden
begiinstigt — nicht, um 6ffentlichen Interessen zu dienen, sondern um einen privaten,
oft 6konomischen Vorteil zu erzielen (= Ddavid-Barrett 2023).

Die hier skizzierten Entwicklungen kénnen verheerende Folgen fiir die demokratischen Konservative, rechts-
L listische und autoriti
Staaten Europas haben. In der Forschung wurde lange angenommen, dass autoritire  PoPuistische undautoriare
Regierungen, Parteien und
Staaten insgesamt weniger kooperieren als demokratische. Von ihnen sollten daher Bewegungen arbeiten

auf globaler Ebene immer

auch weniger Ansteckungseffekte auf andere Staaten ausgehen. Gegenwirtig beobachten héufiger Zusammen
wir jedoch eine deutliche Zunahme autoritarer Kooperation, nicht zuletzt zwischen
Russland und den USA. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich ein loses, aber sehr

aktives Netzwerk aus konservativen, rechtspopulistischen und autoritdren Regierungen,
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rechten und rechtsextremen Parteien, religiosen Akteuren und zivilgesellschaftlichen
Organisationen wie etwa dem World Congress of Families gebildet, das global vernetzt
eine autoritire Agenda vorantreibt (= Cupad/Ebetiirk 2020). Insgesamt gibt es immer
mehr Anzeichen dafiir, dass autoritire Regime sowohl iiber informelleKanile als auch
iiber formale Organisationen international langfristig zusammenarbeiten, um demokra-
tische Institutionen weiter auszuhohlen und ihre eigene Herrschaft zu festigen. Sollte
sich die Trump-Regierung weiterhin so massiv in europaische politische Angelegenheiten
wie die deutschen Wahlen im Februar 2025 einmischen, konnte dies gefahrliche Folgen
auch fiir die Demokratien Europas haben.

Wie konnen dhnliche Entwicklungen in Europa verhindert werden? Ein zentraler Hebel
ist, die digitale Souveranitit Europas — auch durch rechtliche Vorgaben (Digital Service
Act) — deutlich zu stirken und gegen autoritdre Einflussnahme durch Desinformation,
Manipulation oder Datenabfluss resistent zu machen. Dies erfordert den ziigigen Aus-
bau einer in Europa entwickelten digitalen Infrastruktur, damit europaische soziale
Kommunikationsplattformen als Alternative zu amerikanischen und chinesischen An-
wendungen zur Verfiigung stehen. Ein zweiter Hebel ist die Riickbesinnung auf grund-
legende Erkenntnisse iiber demokratische Resilienz: ,,Organizing*, also die Fahigkeit,
Menschen auf ganz unterschiedlichen Ebenen des politischen Systems — von Nachbar-
schaftsorganisationen bis zu Abgeordneten — fiir liberale, demokratische und progressive
Zwecke zu gewinnen, wird zu einer zentralen Kompetenz. Aus der Geschichte zahlreicher
gewaltfreier Protest- und Widerstandsbewegungen wissen wir zudem, unter welchen
Bedingungen diese erfolgreich sein konnen (— Chenoweth 2021). Dieses Wissen und
diese Techniken gilt es heute auch in Europa wieder zu entdecken und fiir eine neue
Gegenwart nutzbar zu machen — gerade angesichts politischer Bestrebungen, die Demo-
kratie auch hier bei uns auszuhohlen.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Deutschland und Europa sind durch den autoritdaren Staatsumbau in den USA bedroht.
Um eine dhnliche Entwicklung wie in den USA in Europa zu verhindern und die interna-
tionalen Auswirkungen zu begrenzen, muss die moralische Emporung in politisches
Handeln tibergehen. Politik und Zivilgesellschaft miissen der Gefahr der ,,autoritdren
Ansteckung” wirkungsvoll entgegentreten.

Sich gegen direkte Beeinflussung zur Wehr zu setzen, erfordert, die eigenen liberalen
Werte zu verteidigen, sich Wahlbeeinflussung entgegenzustellen und Desinformation zu
bekampfen. Dafiir miissen die digitale Souveranitat gestarkt und eine europdische Plattform
fur digitale Kommunikation und Infrastruktur entwickelt werden. Im Bereich der AuBen-
politik heiBt das, deutlich — und deutlicher als bislang — den Ambitionen und Drohungen
des Trump-Regimes entgegenzutreten, wenn es um angekiindigte Normverletzungen
geht, wie etwa NATO-Mitglieder militdrisch oder politisch zur Preisgabe von Souveranitat
oder Territorium zu zwingen oder Bevolkerungsgruppen zwangsweise umzusiedeln.

Auch die indirekte Beeinflussung durch Nachahmungseffekte stellt eine Gefahr dar. Des-
information und Verschwoérungserzahlungen bedrohen auch politische Prozesse bei uns.
Deswegen ist die Forderung einer freien Presse, eines 6ffentlich-rechtlichen Rundfunks,
einer vielfaltigen, lebendigen Zivilgesellschaft und der Freiheit der Wissenschaft nicht
nur ,schoén zu haben*, sondern eine Lebensbedingung liberaler Gesellschaften. Schon
der Anschein von politischer Einflussnahme oder Gangelung sollte vermieden und statt-
dessen die offene, kritische Auseinandersetzung {iber politische und gesellschaftliche
Fragen gefordert werden.

AuBen- und sicherheitspolitisch ist entscheidend, ein Gegenprojekt zum institutionellen
Kahlschlag des Trump-Regimes zu entwickeln. Dieses sollte nicht allein auf die Erh6éhung
der europaischen Verteidigungsfahigkeit zielen, sondern auch auf die Verteidigung und
den Ausbau der regelbasierten Ordnung. Das wiederum erfordert, einerseits verstarkt mit
gleichgesinnten Demokratien, andererseits aber auch mit Staaten zusammenzuarbeiten,
die nicht die gleichen Werte, aber das gleiche Interesse an starken Global Governance
Organisationen teilen.
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1.1 . Aktuelle bewaffnete Konflikte und Interventionen

1.2 \ Der Krieg im Sudan
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J EMPFEHLUNGEN

1 ,Vergessenen“ Konflikten mehr Aufmerksamkeit 5 Dokumentation von Kriegsverbrechen im Sudan

schenken Die mediale und politische Aufmerk-
samkeit in Deutschland gilt derzeit den Kriegen in
der Ukraine und in Israel/Palastina. Die Bundes-
regierung sollte andere Gewaltkonflikte mit hohem
Eskalationspotenzial und gravierenden humaniti-
ren Auswirkungen politisch nicht vernachlissigen.

Krisenpridvention und Friedensforderung abzu-
bauen ist kurzsichtig Die zunehmende Zahl an
Gewaltkonflikten weltweit ist auch eine Bedrohung
fiir Deutschlands Sicherheit. Die Uberarbeitung
der Krisenleitlinien der Bundesregierung sollte die
Notwendigkeit der Krisenpravention und Friedens-
forderung untermauern und mit Selbstverpflich-
tungen hinterlegen.

Humanitiire Hilfen erhéhen Angesichts des Riick-
zugs der USA sollten Deutschland und die EU ihre
humanitire Hilfe fiir Krisenlander wie den Sudan
erhéhen. Der Zugang zu humanitiren Korridoren
in Kriegsgebieten muss priorisiert werden. Fiir
mehr Effizienz sollte humanitére Hilfe stirker
durch lokale Organisationen umgesetzt werden.

Zivilgesellschaftliche Akteure im Sudan unter-
stiitzen Deutschland und die EU sollten Vermitt-
lungsplattformen férdern sowie finanzielle und
strukturelle Unterstiitzung fiir zivilgesellschaft-
liche Organisationen wie die Emergency Response
Rooms ausbauen, um ihre Rolle als Vermittler und
humanitire Helfer zu starken.

Die Dokumentation von Kriegsverbrechen ist fiir
eine spitere Strafverfolgung essenziell. Die Bundes-
regierung sollte sich fiir Fact-finding-Mechanismen
einsetzen, darunter die der Afrikanischen Kom-
mission fiir Menschenrechte und Rechte der Volker
und des Sondergesandten der Afrikanischen Union
(AU) fiir die Pravention von Genozid.

Unterstiitzung einer aktiveren Rolle der Afrika-
nischen Union Die Marginalisierung der AU

im Sudan hat langfristig negative Konsequenzen
fiir die afrikanische Friedens- und Sicherheits-
architektur. Die AU konnte etwa Frauen aus

dem AU-Netzwerk afrikanischer Mediatorinnen
(FemWise) zur Unterstiitzung lokaler Friedens-
initiativen entsenden.

Sanktionen ausweiten Deutschland und die EU
miissen den Druck auf Konfliktparteien erh6hen,
um die Einhaltung des humanitiren Vélkerrechts
zu garantieren. Die EU-Sanktionsliste sollte aus-
geweitet, Ressourcenhandel vor allem in Konflikt-
gebieten starker reguliert und der Verbleib von
Militargiitern aus der EU konsequenter nachge-

halten werden.

Keine Riistungsexporte an die Vereinigten
Arabischen Emirate Die Vereinigten Arabischen
Emirate (VAE) haben den Krieg im Sudan durch
Waffenlieferungen unterstiitzt. Deutschland sollte
keine weiteren Riistungsausfuhren in die VAE
genehmigen, da das Risiko einer unerlaubten
Weiterverbreitung der gelieferten Militartechno-
logien zu hoch ist.
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Weltweit nimmt die Zahl an bewaffneten Konflikten zu, aber nur wenige
erhalten internationale Aufmerksamkeit. In der deutschen Berichterstattung
sind dies vornehmlich die Kriege in der Ukraine und in Gaza, wahrend die
Medien liber andere Konflikte kaum berichten. Sie stehen ebenfalls nicht im
Zentrum deutscher diplomatischer Bemiihungen und humanitarer Hilfe. Ein
Beispiel ist der Krieg im Sudan. Die humanitare Lage ist katastrophal und hat
verheerende Folgen fiir das Land, die Region und die internationale Friedens-
sicherung. Dennoch bleiben die internationalen Vorstof3e, den Konflikt zu 10sen,
unzureichend. Sie sollten starker auf die zivilen Akteure im Sudan setzen.

1.1 v Aktuelle bewaffnete Konflikte und Interventionen

Zwei Kriege dominierten 2024 die Berichterstattung deutscher Leitmedien zum welt-
weiten Konfliktgeschehen — der Krieg in der Ukraine sowie der Krieg in Gaza. Wahrend
Medien, politische Bildung und Politik diese beiden Auseinandersetzungen ausgiebig be-
handeln, gibt es eine Reihe gewaltsamer Konflikte, welche die deutsche Offentlichkeit
kaum wahrnimmt. Das Uppsala Conflict Data Program (UCDP) zihlte 2023 59 Gewaltkon-
flikte in 34 Landern, an denen mindestens auf einer Seite ein staatlicher Akteur involviert
war (= UCDP 2024). Das ist die h6chste Zahl seit Beginn der Erfassung im Jahr 1946.
Die Zunahme von Konflikten weltweit bestétigen auch die Zahlen des Armed Conflict
Location & Event Dataset (ACLED). Demnach hat sich die dokumentierte Anzahl konflikt-
relevanter Ereignisse liber die vergangenen fiinf Jahre verdoppelt: von etwas mehr als
100.000 im Jahr 2020 auf fast 200.000 im Jahr 2025 (= ACLED 2025). Die wenigsten
dieser Ereignisse schaffen es in die deutschen Schlagzeilen. Aus diesem Grund ist manch- Der Krieg im Sudan

mal von ,,vergessenen Konflikten“ die Rede. In diesem Kapitel fokussieren wir uns auf —  nat die weltweit

den Krieg im Sudan, der die weltweit schlimmste humanitire Katastrophe verursacht, ~Sc"Werste humanitire
.. Katastrophe ausgelost

hierzulande aber nur wenig Aufmerksamkeit erhilt. Zuvor geben wir eine Ubersicht

tiber aktuelle Konflikttrends. Dabei nutzen wir die UCDP-Daten zur Anzahl von Konflik-

ten und Todesopfern = 1 — 2. Da im Februar 2025 die aktuellen UCDP-Zahlen nur

bis zum Jahr 2023 vorliegen, greifen wir auch auf ACLED-Daten fiir das Jahr 2024 zuriick.
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1 Daten zu Gewaltkonflikten

Das Friedensgutachten stiitzt sich bei den Angaben zur
Anzahl von Konflikten und Todesopfern auf Definitionen
und Daten des Uppsala Conflict Data Program (UCDP).
Wir halten UCDP fiir die verlasslichste Quelle in diesem
Bereich. Die vorliegenden Datensatze dokumentieren
Kriege, Konflikte, Konfliktakteure und Kriegsopfer der
vergangenen Jahrzehnte bis einschlieBlich 2023. Daten
fuir das Jahr 2024 veroffentlicht UCDP erst im Sommer
2025. Die Daten enthalten Informationen (iber Kriege
(gemaB UCDP: Beteiligung mindestens eines Staates am
Konflikt und jahrlich mehr als 1.000 durch Kampfhand-
lungen Getotete) und Gewaltkonflikte (gemaB UCDP:

im Jahresverlauf mehr als 25 durch Kampfhandlungen
Getotete). Es ist auch zu beachten, dass UCDP die Daten
zu weltweiten Konfliktopfern riickwirkend korrigiert. Die
Daten, die wir im Friedensgutachten 2025 verwenden,
entsprechen damit nicht unbedingt den Daten, die wir im
letzten Friedensgutachten angegeben haben. Fiir aktu-
ellere Angaben zum Jahr 2024 nutzen wir das Armed
Conflict Location & Event Dataset (ACLED). ACLED er-
fasst umfangreiche Informationen zu Daten, Akteuren,
Schauplatzen, Todesopfern und Kategorien samtlicher
dokumentierter politischer Gewaltakte und Protestver-
anstaltungen in rund 250 Landern und Territorien.

2 Opferzahlen

Bei den Opferzahlen handelt es sich um konservative
Naherungswerte. Es besteht eine hohe Dunkelziffer, da
nur Opfer erfasst werden, die mindestens zwei voneinan-
der unabhangige Quellen bestétigen. Je nach gewahlter
Methodik und in Abhéngigkeit von der zu Grunde geleg-
ten Konfliktdefinition finden zudem Opferzahlen unter-
halb eines Schwellwertes (im Falle der UCDP-Daten 25
durch Kampfhandlungen Getdtete) keinen Eingang in
die Berechnungen. Die Opferzahlen von Kampfhand-
lungen allein beschreiben zudem nicht das tatsachliche

AusmaB der Gewaltintensitat und indirekte Folgen der
Konflikte, wie etwa Hungersndte und Krankheiten. Zahlen
tiber das AusmaB dieser Opfer sind jedoch nicht valide,
zumal mit Blick auf Verwundete oft nur diejenigen erfasst
werden, die eine medizinische Versorgung erhalten.
SchlieBlich wirken sich Konflikte auch auf die langfristige
Lebenserwartung betroffener Gesellschaften aus. Im
Irak ist etwa ein Drittel des Anstiegs der Sterblichkeits-
rate auf die Folgen des Krieges zuriickzufiihren.

WELTWEITE OPFER KRIEGERISCHER GEWALT

Laut UCDP kamen 2023 etwa 154.000 Menschen in direkter Folge von Gewaltkonflikten
ums Leben — 3. Das ist ein starker Riickgang gegeniiber dem Vorjahr, in dem UCDP

inzwischen von 310.000 Kriegstoten ausgeht (= UCDP 2024). Grund dafiir ist der Ende
2022 geschlossene Waffenstillstand im Biirgerkrieg in Athiopien. Dieser Krieg der Zentral-
regierung gegen separatistische Rebellen in der Tigray-Region forderte 2022 mehr Todes-

opfer als der Krieg in der Ukraine. 2023 gingen die meisten Getoteten auf die Konten
der Kriege in der Ukraine und in Israel/Paldstina. Trotz der deutlichen Verringerung im
Vergleich zum Vorjahr befinden sich die Zahlen fiir 2023 noch immer auf einem historisch

hohen Niveau: Seit dem Beginn der systematischen jahrlichen Datenerhebung durch

UCDP im Jahr 1989 verzeichneten nur der Volkermord in Ruanda 1994 sowie die Jahre
2021 und 2022 hohere Todesraten. Zudem handelt es sich bei der von UCDP ermittelten
Todeszahl nur um eine erste konservative Berechnung. Es ist davon auszugehen, dass die

tatsachliche Zahl der 2023 Getoteten sehr viel hoher liegt. Fiir 2024 ist keine Besserung

in Sicht. Laut einer vorsichtigen Schitzung von ACLED kamen etwa 233.000 Menschen
im Laufe des Jahres durch Gewaltkonflikte ums Leben (= ACLED 2025).
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3 Globales Konfliktgeschehen Quelle > 1 /63
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Wihrend die Zahl der Todesopfer zuletzt riicklaufig war, erreicht die Zahl der aufgrund
von Konflikten vertriebenen Menschen immer neue Rekordwerte — 3. Mitte 2024 gab
es nach dem Hohen Fliichtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) weltweit
122,6 Mio. Gefliichtete (= UNHCR 2024). Im letzten Friedensgutachten hatten wir fiir
2023 noch von 114 Mio. berichtet Friedensgutachten 2024 — 1. Unter den Gefliichteten
im Jahr 2024 befanden sich 72,1 Mio. Binnenvertriebene. Von denen, die in andere
Staaten fliichteten, kam nur eine Minderheit in Lidndern mit einem hohen Einkommens-
niveau unter. 71 % blieben in eher armen Staaten mit mittlerem oder niedrigem Einkom-
men. Der grofdte Teil, ndmlich 69 %, fliichtete zudem in Staaten, die unmittelbar an den
Konflikt angrenzen (= UNHCR 2024) — 5.

GLOBALE KONFLIKTTRENDS

Fiir das Jahr 2023 verzeichnet UCDP insgesamt neun Kriege, also Gewaltkonflikte, bei
denen die Anzahl der durch Kampfhandlungen Getéteten den jahrlichen Schwellenwert
von 1.000 iibersteigt: Die Kriege in Ukraine/Russland, Burkina Faso, Nigeria, Somalia,
Myanmar und Athiopien dauerten an. Neu dazugekommen sind 2023 Kriege in Israel/
Palistina, Syrien und dem Sudan, den wir im Folgenden genauer analysieren (— UCDP
2024). Das ist ein Krieg mehr als noch im Vorjahr. Die Gewaltkonflikte im Jemen sowie
in Mali unterschritten 2023 die Schwelle zum Krieg.

Der ACLED ,,Conflict Index* erstellt jahrlich fiir die meisten Staaten der Welt ein Ranking,
das nicht allein von der Zahl der Todesopfer abhdngt, sondern ebenso die Gefahrdung
von Zivilpersonen, die riumliche Ausbreitung des Konflikts und die Anzahl und Ver-
breitung der beteiligten bewaffneten Gruppen beriicksichtigt (= ACLED 2025). Viele
der Staaten, die den ACLED-Index 2024 anfiihren, klassifizierte UCDP fiir 2023 bereits
als direkt von einem Krieg betroffen. Darunter ist der Krieg in Israel/Palastina — ACLED
geht hier fiir 2024 von etwa 35.000 Todesopfern aus (iiber 50.000 seit dem Massaker der

Mehr als 122 Mio.
Menschen sind

auf der Flucht vor
Krieg und Gewalt

4q Konflikttypen nach Regionen (2024)

in %

mmm Nord-, Mittel- und Siidamerika
Afrika
Asien
Naher und Mittlerer Osten
Europa

Quelle > 1/63
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Hamas am 7. Oktober 2023). Ebenso gehorte im vergangenen Jahr Syrien dazu. Dort

tiberschritten, nach UCDP-Definition, im Laufe des Jahres 2023 die Kimpfe der Regierung

gegen verschiedene Aufstandische wieder die Schwelle zum Krieg. Der Krieg endete mit  Der Sturz Assads
dem Sturz des Assad-Regimes 2024. In Siidostasien herrscht weiterhin ein blutiger und E:L:jgfrieg in Syrien
komplexer Biirgerkrieg in Myanmar, in dem eine Vielzahl bewaffneter Rebellengruppen

gegen die Militirregierung kimpft. Der von UCDP als Krieg klassifizierte Gewaltkonflikt

in der Ukraine wird im ACLED Index interessanterweise ,,erst auf Platz 14 gefiihrt.

Davor kommt beispielsweise noch der Libanon, der 2024 Ziel israelischer Angriffe war.

Der ACLED Index fiihrt unter den zehn Spitzenplitzen Lander, deren massive Gewalt-
konflikte in der deutschen Offentlichkeit kaum wahrgenommen werden. Das liegt
teilweise daran, dass staatliche Militir- und Sicherheitskrafte in ihnen oft nur eine
Nebenrolle spielen. In Lateinamerika zihlt ACLED Mexiko, Brasilien und Kolumbien
zu Landern, die zu einem extrem hohen Grad von Gewaltkonflikten betroffen sind.
Bewaffnete Banden und die organisierte Drogenkriminalitit unterhéhlen dort den An-
spruch der Regierungen auf das Gewaltmonopol und iiben in vielen Landesteilen de
facto die Herrschaft aus. An vielen dieser Gewaltkonflikte ist gar kein staatlicher Akteur
beteiligt, etwa wenn rivalisierende Gangs um die Machthoheit kimpfen. UCDP erfasst
diese Auseinandersetzungen separat als nichtstaatliche bewaffnete Konflikte, insofern
sie im Jahr mindestens 25 Todesopfer fordern = 3 (UCDP 2024). 2023 gab es 75 dieser
Konflikte in 23 Staaten. Das ist zwar ein Riickgang gegeniiber 2022 (mit 84 nichtstaatlichen
Konflikten). Die Anzahl der in diesen Auseinandersetzungen getoteten Menschen blieb
mit 20.900 aber auf einem dhnlichen Niveau. UCDP verortet die meisten und blutigsten
nichtstaatlichen Konflikte in Lateinamerika (insgesamt 36). Davon finden allein 14 in
Brasilien und Mexiko statt, meist entlang von Drogenhandelsrouten in urbanen Zentren.
Erstmals erfasste UCDP 2023 einen nichtstaatlichen Gewaltkonflikt in Europa. Er fand
zwischen sich bekdmpfenden Drogenbanden in der franzosischen Stadt Marseille statt.

5 Globale Gewaltkonflikttrends im regionalen Vergleich Quelle > 1 /63

Anzahl der Konflikte
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Es ist bemerkenswert, dass mehr als die Hilfte aller weltweiten Kriege nach UCDP in
Subsahara-Afrika stattfanden — 4 | = 5. Die Kriege zwischen staatlichen Streitkriften findet in Subsahara-

und bewaffneten dschihadistischen Gruppen in Burkina Faso, Nigeria und Somalia

Die Hilfte aller Kriege

Afrika statt

dauern an. Obgleich 2023 die Gewalt im Vergleich zum Vorjahr deutlich zuriickging,
blieben die Kémpfe in Athiopien zwischen Rebellengruppen in der Amhara-Region und
der Zentralregierung nach UCDP auf dem Niveau eines Krieges. Unter den ersten zehn
Pliatzen des ACLED-Index findet sich zudem noch Kamerun, wo sowohl separatistische
Rebellen als auch dschihadistische Milizen die Regierung herausfordern. Der nach der
Ukraine und Israel/Palistina dritttodlichste Gewaltkonflikt weltweit ist jedoch der

Krieg im Sudan.

Der Konflikt im Sudan erhélt im Vergleich zu anderen Kriegen weniger mediale Aufmerk-
samkeit und humanitire Unterstiitzung. Dies liegt unter anderem daran, dass Staaten
im globalen Norden Lander wie den Sudan als geopolitisch weniger relevant einstufen.

6 Gewaltkonflikte und multilaterale Militar- und Beobachtungsmissionen (2023/2024)  Quelle > 1/63
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Zugunsten der besseren Lesbarkeit sind einige Landernamen nicht dargestellt.
Die dargestellten Grenzen und Namen entsprechen nicht der offiziellen Auffassung des bicc.

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T

schan


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

friedensgutachten / 2025

7 Militarischer FuBabdruck Deutschlands (2019-2024) Quelle - 1 /63
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Zudem besteht international eine Wahrnehmung Afrikas als mehr oder weniger homo-
gener , Krisenkontinent®, was ein Verstindnis fiir die komplexen politischen und sozialen
Dynamiken in einzelnen Landern erschwert. Der Sudan steht fiir andere ,,vergessene*
Konflikte, wobei ,,vergessen® hier auf die ungleiche Verteilung von medialer Aufmerk-
samkeit, geopolitischen Interessen und Unterstiitzung hinweist. Er reiht sich ein in
eine besorgniserregende Serie gewaltsamer Auseinandersetzungen in Subsahara-Afrika,
in der staatliche Sicherheitskrifte — oder Teile davon — den Staat als Beute begreifen
und mit Gewalt die Macht iiber Regierungsinstitutionen iibernehmen.

8 Friedensmissionen und deutsche Beteiligung

Die multilateralen Friedensmissionen, die vor allem von  Der regionale Fokus deutscher Auslandseinsatze liegt
den VN, dem Nordatlantikpakt (NATO), der Organisation unverandert auf der MENA-Region (Mittlerer Osten und
fuir Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE),  Nordafrika) und auf Subsahara-Afrika = 7. Der perso-
der Europdischen Union (EU) oder der Afrikanischen nelle Umfang der Beteiligung an den Missionen ist deut-
Union (AU) mandatiert wurden, sind 2024 mit insgesamt lich zuriickgegangen. Waren es 2024 (Stand Februar
77 Missionen gegeniiber dem Vorjahr um neun gestiegen. 2024) rund 2.700 Personen, beteiligt sich Deutschland
Die Anzahl der Friedenssicherungseinsatze der VN 2025 (Stand Februar 2025) nur noch mit einer Truppen-
belduft sich auf insgesamt elf Missionen — 6. starke von 1.158 Personen an den Missionen und bleibt
erneut ebenfalls deutlich unterhalb der Mandatsober-

Das Engagement Deutschlands an internationalen Frie-
grenze von 2.854 Personen.

denseinsatzen blieb auch im Jahr 2024 hoch, erreichte
mit der Beteiligung an insgesamt neun Missionen jedoch
nicht mehr ganz das Niveau der Vorjahre —> 9.

9 Aktuelle Einsatze der Bundeswehr (Marz 2025) Quelle > 1/63
Einsatz Kiirzel Einsatzgebiet Stirke Obergrenze
Counter Daesh/Capacity Building Iraq CD/CBI Irak (Jordanien) 333 500
EU Force Operation Althea EUFOR OP Althea Bosnien und Herzegowina 37 50
EU Naval Force Mediterranian Irini EUNAVOR MED Irini Mittelmeer 12 300
EU Naval Force Aspides EUNAVOR Aspides Rotes Meer 16 700
Kosovo Force KFOR Kosovo 283 400
NATO-Mission Sea Guardian Mittelmeer 263 550
UN Interim Force in Lebanon UNIFIL Libanon (Zypern) 198 300

UN Mission for the Referendum
in Western Sahara

UN Mission in South Sudan UNMISS Siidsudan 14 50

MINURSO Westsahara 2 4
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1.2 ~ Der Krieg im Sudan

m Friihjahr 2023 eskalierte der Machtkampf zwischen der sudanesischen Armee

(Sudanese Armed Forces, SAF) und den Rapid Support Forces (RSF), einer fritheren
Miliz, die durch ihre Beteiligung am Genozid in Darfur bekannt wurde. Das 16ste eine
der grofditen humanitiren Krisen weltweit aus. Seit Beginn der Kampfe am 15. April
kamen mindestens 125.000 Menschen ums Leben, hidufig durch direkte Gewalt, aber
ebenso durch Hunger oder die Zerstérung des Gesundheitssystems. Die RSF nutzt sys-
tematische Pliinderungen und sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe, was die humanitire
Krise verscharft. Grof3flichige Luftangriffe der SAF zerstoren die Infrastruktur in
Khartum und anderen Stadten sowie vor allem in der Region Darfur, darunter Schulen
und Krankenhiuser. Grundlegende Infrastruktur wie Wasser- und Stromversorgung
und das mobile Internet ist weitgehend demoliert. Uber 24 Mio. Menschen, die Hilfte
der Gesamtbevolkerung, sind von akutem Hunger betroffen. Mehr als zwolf Mio. Men-
schen mussten durch den Krieg fliehen, davon etwa drei Mio. in Nachbarldnder wie
Tschad, Agypten und Siidsudan.

Angesichts der geografischen und geopolitischen Bedeutung des Sudans beeinflusst der
Krieg nicht nur die regionale Stabilitat, sondern auch globale Handelsrouten und veran-
dert die Migrationsbewegungen in der Region. Lokale Akteure wie die zivilgesellschaft-
lichen Widerstandskomitees aus der Zeit der Revolution 2018/19 und die daraus entstan-
denen Notaufnahmen (Emergency Response Rooms) stellen trotz staatlicher Blockaden
und fehlender internationaler Unterstiitzung die humanitire Versorgung sicher. Diese
zivilen, dezentralen Initiativen verdeutlichen nicht nur die Widerstandskraft der Bevol-
kerung, sondern auch das Fehlen einer wirksamen Unterstiitzung von auf3en.

HINTERGRUND

Fiir den aktuellen Krieg entscheidend ist der Verlauf der politischen Ereignisse seit dem
Militdrputsch von Omer al-Bashir im Jahr 1989, der daraufhin den Sudan fiir drei Jahr-
zehnte autoritar regierte. Al-Bashir zerschlug bei seiner Machtiibernahme jegliches
Potenzial fiir Widerstand innerhalb der Regierungsstrukturen und setzte loyale Anhin-
ger:innen ein. 1991 fiihrte er die Islamische Charta ein. Sie erklarte den Islam zur Staats-
religion und eine strenge Auslegung der Scharia zur Grundlage des Rechtssystems.

Al-Bashir nutzte die enge Interpretation des Islam als Instrument der Kontrolle und
Repression der Bevolkerung. Das Regime unterdriickte beispielsweise Frauen, die strengen
Kleidungs- und Verhaltensweisen unterworfen wurden. Die Konsequenzen der neuen
Gesetzesgrundlage trafen vor allem den Siiden des Sudan stark, der durch seine ethnische
Vielfalt und die Christianisierung wahrend der Kolonialzeit nicht in das neue Staatsbild
passte. In dem seit 1983 eskalierenden Biirgerkrieg setzte al-Bashir den Kampf gegen
den Widerstand im Siiden fort. Auf ein Friedensabkommen (2005) folgte ein Referendum,
das 2011 zur Abspaltung des Siidsudan in einen unabhéngigen Staat fiihrte.
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Parallel dazu eskalierte 2003 die Gewalt in Darfur. Dort kimpften vor allem die Janjaweed,
gefiihrt von Mohamed Hamdan Dagalo — auch bekannt als Hemedti, der spatere
Fiihrer der RSF — mit Regierungsunterstiitzung gegen die Fur, Masalit und Zaghawa.
Die Janjaweed und die Zentralregierung verfolgten diese drei Bevolkerungsgruppen
vor allem aufgrund ihrer ethnischen Zugehorigkeit.

Grof3e Teile der Bevolkerung im urbanen Zentrum und die Elite in Khartum ignorierten
oder unterstiitzten die zum Teil genozidale Gewalt. Die ideologische, finanzielle und
politische Unterstiitzung der Janjaweed vonseiten der Regierung stirkt deren Position
bis heute. Weder der Volkermord in Darfur noch andere Verbrechen fiihrten fiir die RSF
jemals zu Anklagen oder strafrechtlichen Konsequenzen. Im Zuge ihres Einsatzes in
Darfur integrierte die sudanesische Regierung die Janjaweed graduell in die Armee. Damit
sollten sie legitimiert, aber auch kontrolliert werden. 2013 entschied sich al-Bashir fiir
eine Formalisierung und gab ihnen mit der Bezeichnung Rapid Support Forces unter
der Fiihrung von Hemedti ein neues Image. 2017 war der formale Prozess der Integration
in die SAF abgeschlossen. Dabei standen Hemedti und seine Truppen unter direkter
Kontrolle von al-Bashir, umgingen also die militirische Hierarchie der SAF.

In den folgenden Jahren erweiterte die RSF ihren Handlungsspielraum und damit ihre
Macht. Sie kimpfte unter anderem fiir die von Saudi-Arabien gefiihrte Koalition im
Krieg im Jemen und kam in Libyen zum Einsatz. Im Jahr 2014 hat die EU Programme
zur Grenzsicherung und Migrationskontrolle im Sudan unterstiitzt, unter anderem
umgesetzt von der Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (GIZ), in denen die
RSF mindestens indirekt gefordert wurde (= Migration Control 2024). Mehr finanzielle
Ressourcen und wachsende internatio-nale Anerkennung verstiarkten die Stellung

und Vernetzung Hemedtis.

REVOLUTION VON 2019

Populire Volksaufstinde stiirzten im April 2019 das Regime von al-Bashir. Wie auch bei
der Revolution von 1986 fiihrten zivilgesellschaftliche Netzwerke den Widerstand an.
Vor allem die Sudanese Professional Association (SPA) sowie die Widerstandskomitees
tibernahmen als Teil der Forces for Freedom and Change (FCC) die Koordination ziviler
Aufstinde und formulierten eine politische Vision. Die SPA hatte sich bereits 2012 als
gewerkschaftlicher Zusammenschluss gegriindet. Weil sie von der Regierung verfolgt

Die sudanesische
Zivilgesellschaft spielte
wurde, lief? sie sich erst 2016 formal registrieren und begann, als Organisation nach aufden eine zentrale Rolle

zu kommunizieren. Sie iibernahm im Verlauf der Revolution eine entscheidende Rolle " " €7 1on 7o 2019
und trat dafiir ein, die Bevolkerung in die politischen Prozesse einzubeziehen. Die Wider-

standskomitees sind eine dezentrale Organisationsform, die im Zuge der Revolution

2018/19 entstanden ist. Sie bestehen aus lokalen freiwilligen Gruppen, die sich im ganzen

Land fiir die Belange und Bediirfnisse der Zivilbevolkerung einsetzen.
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Trotz des zivilgesellschaftlichen Widerstands iibernahm zunichst das Militar die Macht
und setzte General Abdelfattah al-Burhan als Leiter des Ubergangsrats ein. Die Ernen-
nung al-Burhans war nicht das Ergebnis einer Wahl oder eines politischen Prozesses,
sondern eine gezielte Entscheidung, ebenso wie die Ernennung Hemedtis zu seinem
Stellvertreter. Trotz der Integration der RSF in die SAF und der gemeinsamen Fiihrung
des militdrischen Ubergangsrats rangen die beiden um die Vormachtstellung und Kon-
trolle. Die Ubergangsregierung, die der Ubergangsrat und der FFC im August 2019
einsetzten, bestand sowohl aus Zivilist:innen als auch aus Militars. Abdallah Hamdok
fiihrte die Regierung als Ministerprasident an. Seine Handlungsmacht war allerdings
stark eingeschrankt und nur von kurzer Dauer. Am 21. Oktober 2021 stiirzten Burhan
und Hemedti gemeinsam die Ubergangsregierung und stellten das Land erneut unter
eine rein militarische Fiihrung. Die Proteste der Zivilbevolkerung brachen dabei nicht
ab, sondern intensivierten sich mit Beteiligung der SPA und der Widerstandskomitees.

AUSBRUCH DES KRIEGES 2023

Am 15. April 2023 kam es in Khartum zu einem gewaltsamen Zusammenstof3 zwischen
RSF und SAF, der innerhalb kurzer Zeit eskalierte. Die Konkurrenz um politische und
wirtschaftliche Kontrolle, insbesondere liber Ressourcen wie Goldminen, verschirfte
die Spannungen zwischen beiden Seiten. Dabei spielten auch regionale, ethnische und
soziale Unterschiede eine Rolle, was sich in den Lebenslaufen der beiden Militarfiihrer
widerspiegelt. Abdelfatah Al-Burhan entstammt der privilegierten muslimisch-arabischen
Elite der Hauptstadt und diente tiber Jahrzehnte unter dem Regime von al-Bashir.
Hemedti hingegen stammt aus einer peripheren Gegend in Darfur, wuchs in bescheidenen

Verhiltnissen ohne Schulbildung auf und baute die RSF zu einer militdrischen Macht aus.

Beide Seiten bedienen sich massiver Gewalt. Zu den Anschuldigungen gehoren syste-
matische Pliinderungen und sexuelle Gewalt, welche die RSF gezielt als Kriegswaffe
einsetzt. RSF-Mitglieder verdffentlichen selbst Videos dieser Taten auf Plattformen wie
TikTok. Im Oktober 2024 wurde bekannt, dass eine Gruppe von mehr als 100 Frauen
gemeinsam Selbstmord begangen hatte, um der sexuellen Gewalt der RSF zu entkommen
(= Devrimkaya/Linden 2024). Eine weitere Kriegstaktik ist die Strategie der verbrannten
Erde. Die RSF zerstort beim Riickzug alles, was der SAF von Nutzen sein konnte. Dazu
gehoren nicht nur Regierungseinrichtungen, sondern auch Privathduser. Die SAF hat
durch Luftangriffe grof3e Teile der Hauptstadt und ihrer Infrastruktur zerstort. Bis heute
scheint die SAF Unterstiitzung in der Bevolkerung zu haben, obwohl ihr Menschenrechts-
organisationen ebenso gewaltsame Ubergriffe gegen Zivilist:innen vorwerfen.

Seit Beginn des Jahres 2025 verlagert sich das militdrische Krafteverhiltnis deutlich
zugunsten der SAF, die nach Landgewinnen Ende Mirz erneut das urbane Zentrum
Khartums einnahm. Dabei wird die Fragmentierung beider Kriegsparteien weiter voran-
getrieben, denn auch die SAF baut massiv auf die Rekrutierungskraft diverser Milizen. Das
erhoht das Risiko interner Machtkdmpfe und konnte Verhandlungen weiter erschweren.
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INTERNATIONALE DIMENSION

Der Krieg im Sudan zeichnet sich durch die starke Einmischung externer Akteure aus,
die eigene geopolitische und wirtschaftliche Interessen verfolgen und eine international
koordinierte Vermittlung des Konflikts erschweren. Durch Waffenlieferungen, finanzielle
Unterstiitzung der Kriegsparteien und illegalen Handel mit Rohstoffen sind diese
Akteure zur Lebensader einer Kriegsokonomie geworden, ohne die die Kriegsparteien
schneller zu Konzessionen gezwungen wiren (— Ali 2024). Laut einer Studie von
Amnesty International sind seit Kriegsbeginn Waffen und Munition aus China, Russland,
Serbien, der Tiirkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und dem Jemen in
groflen Mengen in den Sudan und dann in einigen Fillen nach Darfur gelangt (Amnesty
International, 2024a). Dies verstof3t gegen das VN-Waffenembargo fiir Darfur (— United
Nations Security Council 2024). Unter den Waffenlieferungen der VAE an die RSF waren
auch EU-gefertigte, insbesondere franzdsische Waffensysteme (— Amnesty International,
2024Db).

Internationale Unterstiitzung erfihrt die SAF durch Russland, den Iran und die Tiirkei,
die Waffen und Drohnen liefern. Russland hatte zunichst iliber die Wagner-Gruppe die
RSF unterstiitzt, verstarkte dann aber seine direkte Hilfe fiir die SAF. Russland nutzt
den Sudan nicht nur als Partner in einem geopolitischen Machtspiel, sondern auch als Linder wie China
strategischen Militarstiitzpunkt, wie die im Februar 2025 von der sudanesischen Re-  Rrussland, der Iran
gierung genehmigte russische Militdrbasis in Port Sudan mit Zugang zum Roten Meer ;‘irll]i?fdii“}‘inﬂikt
belegt (= BBC 2025). China ist nicht nur als Waffenlieferant aktiv, sondern hat in den  im sudan involviert

vergangenen Jahren erheblich in den Olsektor des Sudan investiert.

Agypten steht seit Jahrzehnten in enger Verbindung mit der SAF und hat nach Kriegs-
ausbruch umgehend einen Waffenstillstand gefordert. Grund dafiir ist unter anderem
die Befiirchtung, dass der Krieg sich regional ausweiten konnte. Als Nachbarland ist
Agypten vom Nil abhingig und pflegt enge Beziehungen zum sudanesischen Militir.
Zudem ist Agypten neben dem Tschad Hauptaufnahmeland fiir Menschen, die aus dem
Sudan fliichten. Allerdings befindet sich Agypten in einem Dilemma: Neben der engen
Verbindung zur SAF hiangt das Land, das sich seit Jahren in einer Wirtschaftskrise be-
findet und auf internationale Unterstiitzung angewiesen ist, von Investitionen der VAE ab.
Zudem ist der libysche General Haftar ein enger Verbiindeter Agyptens im Libyenkonflikt.
Aber sowohl die VAE als auch Haftar unterstiitzen die RSF, letzterer mit Waffen, Treib-
stoff und weiteren Giitern in Zusammenarbeit mit der Wagner-Gruppe (= Ali 2024).

Die VAE sind der wichtigste Unterstiitzer der RSF in Form von Ressourcenankauf

(vor allem Gold) und Waffenlieferungen und tragen zur Aufrechterhaltung des Krieges
bei. Saudi-Arabien hat in der Vergangenheit sowohl die SAF als auch die RSF auf unter-
schiedliche Weise unterstiitzt, um seine regionalen Interessen zu wahren, tritt aber
auch immer wieder in Vermittlungspositionen und humanitiren Rollen auf.
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Auch wenn einige dieser Akteure in diplomatischen Rollen auftreten, ist ihre Involvierung
grofdtenteils durch geopolitische Interessen motiviert und tragt wenig zur Losung des
Konflikts bei. Statt den Weg zu einem echten Frieden zu ebnen, verlangern diese Akteure
den Krieg und machen die Zivilbevolkerung zum eigentlichen Opfer der geopolitischen
Auseinandersetzungen.

HUMANITARE FOLGEN

Die Kriegshandlungen haben zu einer der gréf3ten humanitaren Krisen unserer Zeit ge-
fiihrt. Mehr als 30 der geschitzten 47,5 Mio. Einwohner:innen benétigen humanitére
Hilfe, die Hilfte davon sind Kinder. Knapp 26 Mio. Menschen leiden unter akuter Ernidh-
rungsunsicherheit, herbeigefiihrt durch die systematische Zerstérung von Ernten, Feldern
und landwirtschaftlichen Geriten, vor allem in den von der RSF kontrollierten Gebieten.
Die zivile Infrastruktur, Schulen und Krankenhiuser sind in den Konfliktgebieten weit-
gehend zerstort. Frauen und Kinder sind iberproportional betroffen. Vor allem Frauen
und Madchen sind Ziel sexueller Gewalt. Kinder haben keinen Zugang zu Bildung und
sind in Gefahr, von bewaffneten Gruppen rekrutiert zu werden (= UNOCHA 2024).

Mehr als zwolf Mio. Menschen befinden sich auf der Flucht, davon 8,8 Mio. innerhalb
des Landes. Uber drei Mio. Menschen fliichteten in Nachbarstaaten, vornehmlich nach
Agypten (1,5 Millionen), Siidsudan (ca. 1 Million) und Tschad (740.000), aber auch
nach Libyen, in die Zentralafrikanische Republik, nach Uganda, Kenia und Athiopien
(= UNHCR 2025).

Die VN berechnen den humanitiren Bedarf fiir das Jahr 2025 auf 4,2 Mrd. US-$

(= UNOCHA 2024). In den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden jedoch nur
etwa 250 Mio. US-$ zur Verfiigung gestellt. Zu den grofiten Gebern fiir humanitire Hilfe
gehoren Grof3britannien und die EU. Auch USAID war ein Hauptgeber, bis US-Prisident
Donald Trump die Mittel einfrieren lief3. Der Wegfall der Hilfen hitte verheerende Kon-
sequenzen fiir das Uberleben der vom Krieg betroffenen Zivilbevdlkerung im Sudan
und in den Nachbarldndern.

Zudem blockieren beide Kriegsparteien regelmafiig Hilfen internationaler Organisationen.
Biirokratische Hindernisse wie langwierige Genehmigungsprozesse sorgen fiir verspitete
Hilfslieferungen. Umso wichtiger ist die Rolle der Widerstandskomitees, die unter hohem

Sicherheitsrisiko Hilfe leisten. Sie erfahren jedoch zu wenig internationale Unterstiitzung.

Die Situation fiir sudanesische Gefliichtete ist auch in den Nachbarlindern dramatisch.
Agyptens Regierung sieht die grofRe Zahl sudanesischer Gefliichteter als Belastung

fiir das bereits desolate Wirtschafts- und Sozialsystem im Land. Von Beginn an hat die
agyptische Regierung die Gefliichteten an den wenigen Grenziibertritten nur unzurei-
chend versorgt und die legale Einreise fast unmoglich gemacht. Im Dezember 2024 trat
ein neues Asylgesetz in Kraft, das die Rechte der Gefliichteten weiter einschrankt.
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Gleichzeitig kam es bereits zu gewaltsamen Abschiebungen sudanesischer Gefliichteter
durch die Polizei und die Grenzschutztruppen, deren Kapazititen mit EU-Mitteln aus-
gebaut werden sollen (= Amnesty International 2024).

Auch im Siidsudan, der sich ohnehin in einer langanhaltenden humanitiren Krise be-
findet, stellt die Versorgung der iiber eine Mio. Gefliichteten aus dem Sudan die Regierung
und humanitire Organisationen vor grofie Herausforderungen. Unter den Gefliichteten
sind etwa 700.000 Siidsudanes:innen, die in der Vergangenheit in den damaligen Norden
des Sudans geflohen waren (= UNHCR 2025). Trotzdem kommt es zunehmend zu
Spannungen in den aufnehmenden siidsudanesischen Gemeinden. Im Januar 2025 gab es
Unruhen unter anderem in Juba. Neun Sudanes:innen wurden getotet (= Pospisil 2025).
Im Tschad lebt nach wie vor die Hilfte der Gefliichteten in Lagern, in denen die Versor-
gung unzureichend ist, und in Athiopien hat die Regierung horrende monatliche Visa-
gebiihren fiir dezentral untergekommene sudanesische Gefliichtete beschlossen.

INTERNATIONALE FRIEDENSBEMUHUNGEN

Der Krieg im Sudan verdeutlicht die tiefe Krise, in der sich die Institutionen internatio-
naler Friedenssicherung derzeit befinden — 4. So ist es zwei Jahre nach Ausbruch des
Krieges nicht gelungen, einen geeigneten und von beiden Seiten anerkannten Vermittler
zu finden. Seit Beginn des Krieges haben eine Vielzahl an internationalen und regionalen
Organisationen sowie einzelne Staaten versucht, einen Friedensprozess aufzusetzen:
Mehr als zehn Waffenstillstandserklarungen und zahlreiche Roadmaps erzielten keine
nennenswerten Ergebnisse. Der Mangel an Koordination unter den zahlreichen Sonder-
gesandten und Vermittlungsinitiativen lud die Konfliktparteien eher dazu ein, die kon-
kurrierenden Mediator:innen gegeneinander auszuspielen, den Verhandlungstisch zu
nutzen, um internationale Legitimitat zu gewinnen und gleichzeitig den Krieg mit immer
gewaltvolleren Mitteln weiterzufiihren.

Die Krise zeigt sich auch in duf3erst eingeschrankten Ansitzen der Konfliktbearbeitung
und Friedensférderung, die den Konflikt als einen zwischen ,,zwei Generilen® deuten
und darauf abzielen, diese an den Verhandlungstisch zu bringen (= Kurtz 2024). Dem
liegt nicht nur ein verkiirztes Konfliktverstindnis zugrunde. Es werden auch die friedens-
schaffenden Potenziale der Zivilbevolkerung — insbesondere von Frauen — ignoriert.
Sudanesische Aktivist:innen fordern deshalb, dass eine neue Art der Konfliktlosung
imaginiert und umgesetzt werden muss — 10.
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10 Widerstand gegen den Frieden

Im Sudan entfacht Frieden auf paradoxe Weise Konflikte.
Trotz vieler Friedensinterventionen in den Jahrzehnten
seit dem Abkommen von Addis Abeba im Jahr 1970 -
mit vier bedeutenden Vereinbarungen, die 2005, 2006,
2011 unterzeichnet wurden und in der Juba-Friedens-
vereinbarung (JPA) von 2020 gipfelten — hat die Gewalt
sich ausgeweitet. Anstatt Frieden zu bringen, haben
diese Vereinbarungen die Konflikte verlagert und neu
geformt, wahrend sich die Machtverhaltnisse innerhalb
des Staates verschoben. Seit April 2023 ist die Gewalt
eskaliert. Trotz aller Widerspriiche bleiben die internatio-
nalen Werkzeuge des Peacebuilding das bevorzugte
Mittel derer, die im Sudan an der Macht sind, und der
internationalen Akteure, die in die Friedensverhandlungen
involviert sind, um die bestehenden Machtverhaltnisse
hin zu gerechteren Regierungsmodellen umzugestalten.
Doch zeigt sich zunehmend, dass innerhalb der beste-
henden Strukturen kaum nachhaltige Veranderung
moglich ist. Vielleicht braucht es erst eine Abschaffung
aller bisherigen Institutionen und Mechanismen, um
eine gerechtere und selbstbestimmte Zukunft fiir die
Menschen im Sudan zu erméglichen.

Frieden entsteht, wenn unterschiedliche materielle und
politische Interessen von Konfliktparteien durch Gespra-
che und Vermittlung in Einklang gebracht werden. In der
Praxis jedoch begiinstigt die hochgradig technische
Natur der Friedensverhandlungen Klauseln und Bestim-
mungen, die die Beteiligten rechtlich an greifbare Ergeb-
nisse binden. Verhandlungen wurden zum Mittel, um fir
alle Parteien - einschlieBlich der internationalen Gemein-
schaft in ihrer Rolle als finanzielle Garantin — den maxi-
malen Nutzen zu sichern. Doch das Versdaumnis, die
politischen Kernfragen des Ubergangs zum Frieden an-
zuerkennen und anzugehen, insbesondere die heikle
Frage der Reprasentation in autoritdren Systemen sowie
die Mittel und Rechte institutionellen Aufbaus, hat letzt-
lich jede echte Friedensdividende untergraben

Das nach dem Sturz von Al-Baschir 2019 entstandene
sudanesische Demokratieprojekt und die damit verbun-
dene Bewegung entwickelten alternative Vorstellungen
von Frieden. Besonders hervorzuheben ist dabei die
Idee des Friedens als Fundament einer neuen, einheitli-
chen nationalen Identitat. Die Parole ,Niemand ist sicher,

solange nicht alle sicher sind“ greift die universelle
Sprache kollektiver Kdmpfe auf, wahrend sie gleichzeitig
die Sicherheitsprivilegien problematisiert, die weite Teile
des Landes und seiner Bevolkerung ausschlossen. Die
politischen Ausdrucksformen der Revolution machten
mit Nachdruck und Konsequenz auf die Krise der Unge-
rechtigkeit als tieferliegende Ursache der anhaltenden
Friedlosigkeit aufmerksam. ,,Freiheit — Frieden — Gerech-
tigkeit®, der dreigliedrige Hauptslogan der Bewegung,
unterstreicht die enge Verflechtung des Rechts auf Frei-
heit und die Notwendigkeit, jede Form von Unrecht

zu beenden, als Grundvoraussetzung fiir dauerhaften
Frieden. Der politische Diskurs der zivilgesellschaftlichen
Basisbewegung warnte davor, dass etablierte Friedens-
normen neue Konflikte begtinstigen konnten. Die Wider-
standskomitees sahen in ihrem 80-seitigen politischen
Manifest von 2021 den Ausbruch des Krieges als eine
natrliche Eskalation der ohnehin tiefen Zerwirfnisse
innerhalb der JPA-Elite - einer Elite, die den biirgerlichen
Kern des Ubergangs ausgehebelt hatte und die schlieB-
lich nur 28 Monate spater einen Putsch durchfiihrte.

Kann der Krieg erreichen, was konventionelle Friedens-
maBnahmen verfehlten? Es klingt beinahe zynisch, dies
zu fragen. Doch konnte der Krieg eine Offnung fiir basis-
demokratische Interventionen an Orten schaffen, aus
denen GroBteile der Bevolkerung systematisch ausge-
schlossen wurden? Wie wird ihre Beteiligung an der
Reform und Umstrukturierung staatlicher Institutionen
aussehen, insbesondere im Hinblick auf die Grenzen
bewaffneter Akteure in Politik und Regierungsfiihrung?
Derzeit pragen der freiwillige Einsatz im Militar von immer
groBer werdenden Teilen der Zivilbevolkerung und die
finanzielle Unterstiitzung aus Diasporanetzwerken die
Dynamik an den Frontlinien des Krieges mit erheblichen
Auswirkungen auf die politische Zukunft des Landes
nach dem Konflikt. Diese Teile der aktuell engagierten
Zivilbevolkerung werden die Debatten und Reformen im
Sicherheitssektor mitgestalten, wahrend gegenseitige
Hilfe bereits die Organisation der 6ffentlichen Versorgung
pragt. Beides ist entscheidend fiir einen zivilen Uber-
gang, bei dem ein handlungsfahiger Staat nicht mehr von
oben vorgegeben, sondern von den Menschen selbst
gestaltet wird.
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INTERNATIONALE ORGANISATIONEN

Das Scheitern der bisherigen Friedensbemiihungen zeigt sich auf vielfache Weise. Weil

Russland die SAF unterstiitzt, ist der VN-Sicherheitsrat in seinen Entscheidungen zum
Sudan blockiert und konnte bisher keine Friedensbemiihungen initiieren. Im November
2024 scheiterte eine von Grofdbritannien und Sierra Leone gesponserte Resolution zum
Schutz von Zivilist:innen am Veto Russlands. Sanktionen gegen die Kriegsparteien und
ihre internationalen Unterstiitzer sind so auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.

Durch ihre Prasenz vor Ort hatte die VN lange Zeit eine erhebliche Macht gegeniiber

beiden Parteien, insbesondere durch die Dokumentation von Kriegsverbrechen. Ende

2023 entschied der VN-Sicherheitsrat jedoch — auf Drangen der sudanesischen Regie-

rung — die politische Stabilisierungsmission UNITAMS zu beenden, nachdem die Re-

gierung des Sudans den deutschen Chef der Mission ausgewiesen und zur persona non

grata erklart hatte. Die beiden verbleibenden Instrumente der VN sind der Ende 2023

ernannte Personliche Sondergesandte des VN-Generalsekretirs, Ramtane Lamamra,

der bisher aber auch keinen Vermittlungs- oder Koordinationserfolg vorweisen konnte,

sowie die Independent International Fact Finding Mission for Sudan. Die AU hat zunichst

sehr schnell auf den Ausbruch des Krieges reagiert und von Anfang an versucht, den

politischen Friedensprozess wiederzubeleben. Doch drei verschiedene, innerhalb eines

Jahres ins Leben gerufene Vermittlungsversuche zeigen die mangelhafte interne Koor- Vermittlungsversuche
dination sowie die fehlende internationale Anerkennung der AU. Seit dem Putsch im  der Afrikanischen Union
Oktober 2021 ist der Sudan von allen Aktivitdten der AU suspendiert. Auf dieser Grund- Zzzfe‘i‘t:“;;ﬁi:::on
lage hat die SAF bisher eine Fiihrungsrolle der AU abgelehnt. Doch die Fortdauer des  und fehlender interna-
Krieges bedeutet einen enormen Reputationsschaden fiir die AU und ihr Prinzip der =~ flonlerAnerkennung
Nicht-Gleichgiiltigkeit (non-indifference). Dabei hat die AU gegeniiber allen anderen

internationalen Akteuren den Vorteil, dass sie die Legitimitit einer afrikanischen Ver-
mittlungsinstanz hitte und von den Kriegsparteien selbst als weniger parteiisch an-

gesehen wird (— Duursma 2020).

Auch die Zwischenstaatliche Behorde fiir Entwicklung (Intergovernmental Authority
on Development, IGAD) hat sich aktiv an den Vermittlungsbemiihungen im Sudan
beteiligt. Die 2023 beschlossene IGAD-Roadmap beauftragte die Staatschefs von Kenia,
Dschibuti, Athiopien und dem Siidsudan im Sudan zu vermitteln, allerdings ohne grof3en
Erfolg. Im Januar 2024 setzte der Sudan seine Mitgliedschaft in der IGAD aus und
beschuldigte die Organisation, die Souveranitat des Landes zu verletzen, nachdem
Hemedti zu einem IGAD-Gipfel in Uganda eingeladen wurde. Insbesondere Kenia wird
vorgeworfen, enge Verbindungen zur RSF-Fiihrung zu haben und ihr internationale
Legitimitdt zu verschaffen. Die Aufkiindigung der Mitgliedschaft hat die Aussicht der
IGAD auf eine ernsthafte Vermittlerrolle im Sudan verringert. Als direkte Nachbarn
bleiben die IGAD-Mitglieder dennoch weiterhin zentral: weil sie von den Auswirkungen
des Konflikts betroffen und damit besonders an einer Eindimmung der Gewalt interes-
siert sind.
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BILATERALE INITIATIVEN

Neben den diversen Initiativen internationaler Organisationen haben einzelne Staaten,
allen voran die USA, Saudi-Arabien, Agypten und die VAE, die Verhandlungen zwischen
beiden Seiten angetrieben. Wahrend die Verhandlungen im Mai und Oktober 2023 in
Jeddah noch zu einem Waffenstillstandsabkommen fiihrten, das allerdings scheiterte,
ist die Delegation der SAF erst gar nicht zu den im Januar 2024 in Genf stattfindenden
Gesprichen erschienen. Aktuell versuchen vor allem Agypten und die Tiirkei, direkte
Gespriche zwischen der SAF und der RSF anzustof3en. Diese Bemiihungen finden
jedoch eher in Konkurrenz zueinander als koordiniert statt (— Yasar 2024). Nach der
Machtiibernahme von Donald Trump werden sich die USA als bisher wichtiger Akteur
in den Vermittlungsversuchen im Sudan zuriickziehen. Noch im Januar 2025 hatte die
scheidende US-Regierung Sanktionen gegen Al-Burhan und Hemedti verhangt.

ZIVILE FRIEDENSPROZESSE FORDERN

Die bisherigen internationalen Friedensbemiihungen folgten allesamt der Logik und
Hoffnung, dass ein starker Mediator beide Seiten zu einem Waffenstillstand zwingen
kann. Dieser Ansatz ist gescheitert, denn bisher hat keine der beiden Seiten ernsthaft
an Verhandlungen teilgenommen. Die beiden Kriegsparteien sowie internationale
Akteure profitieren weiterhin vom Fortgang des Krieges, obwohl fiir keine der beiden
Seiten ein vollstandiger Sieg eine realistische Option ist.

Der blinde Fleck dieses Ansatzes sind die Friedensbemiihungen der wichtigsten Kraft L )
Die wichtigste Kraft

im sudanesischen Friedensprozess: die Zivilbevolkerung. Ihr wird in diesen Friedens-  im sudanesischen

strategien kaum eine aktive Rolle zugedacht. Das ist ein grofies Versdumnis, wenn man |edensprozess ist die

Zivilbevélkerung —
anerkennt, welche zentrale Rolle zivile Akteure in den politischen Umwalzungen seit  doch sie wird zu wenig
2019 gespielt haben. Seit dem Ausbruch des Krieges hat die Zivilbevolkerung ihre organi- ¢"P¢7gen
satorischen Fihigkeiten unter Beweis gestellt, sichere Korridore ermoglicht, humanitire

Hilfe in ihrer Nachbarschaft organisiert und lokale Friedensabkommen unterzeichnet.

Dafiir wurden die sogenannten Emergency Response Rooms, eine Initiative der Wider-
standskomitees, im vergangenen Jahr fiir den Friedensnobelpreis nominiert. Interna-

tionale diplomatische Bemiihungen sollten diese lokalen Initiativen stirker nutzen, um

die Zivilbevolkerung besser zu schiitzen, einen Waffenstillstand zu {iberwachen, den

Frieden auf lokaler Ebene zu sichern und humanitare Hilfe zu leisten.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Wihrend sich Politik und Offentlichkeit vor allem mit den Kriegen in der Ukraine und in
Gaza beschaftigen, ist die Zahl der Gewaltkonflikte weltweit erneut gestiegen. Nicht alle
davon haben solche gravierenden (trans-)nationalen Konsequenzen wie der Krieg im
Sudan. Aber sie alle zeigen, dass internationale Krisenpravention und Friedensférderung
weiterhin dringend geboten sind. In einer Zeit erodierender internationaler Institutionen
und wechselnder Allianzen muss internationale Friedensférderung nicht nur personell
und finanziell gestarkt werden, sondern verlangt auch nach neuen Instrumenten und
Partnerschaften. Die Budgetkiirzungen fiir humanitare Hilfe und Friedensférderung im
Bundeshaushalt sind angesichts des Anstiegs akuter Gewaltkonflikte auf der Welt kurz-
sichtig und riskant. Die Bundesregierung hat mit der anstehenden Uberarbeitung der
Leitlinien ,Krisen verhindern, Konflikte bewaltigen, Frieden fordern” die Méglichkeit, die
Bedeutung internationaler Krisenpravention auch fiir die Sicherheit Deutschlands zu
untermauern und mit Gberpriifbaren Selbstverpflichtungen zu hinterlegen.

Fir die Menschen im Sudan ist der Krieg keinesfalls ,vergessen“ und fiir viele, die sich fiir
sie einsetzen, ebenso nicht. Doch die Sudanes:innen sollten nicht nur als Opfer des Krieges,
sondern auch als treibende Friedensakteure anerkannt werden. Sie zu unterstiitzen ver-
langt mehr Flexibilitat in den bestehenden Finanzierungsinstrumenten, denn lokale Friedens-
initiativen entsprechen selten den administrativen Anspriichen deutscher Biirokratie.
Gleichzeitig sollte sich die Bundesregierung weiterhin dafiir einsetzen, Frieden im Sudan
nicht auf einen Verhandlungserfolg zwischen SAF und RSF zu beschranken. Dafiir sollte
sie sich fiir die Starkung internationaler Fact-finding-Mechanismen zur Dokumentation
von Kriegsverbrechen wie die Independent International Fact-Finding-Mission for the
Sudan einsetzen. Sie sollte zudem eine starkere Zusammenarbeit mit afrikanischen Insti-
tutionen wie der Afrikanischen Kommission fiir Menschenrechte und Rechte der Volker
und dem AU-Sondergesandten fiir die Pravention von Genozid, Adama Dieng, férdern.
Auch in Zukunft wird die Bundesregierung keine aktive Rolle in der Vermittlung des Kon-
flikts einnehmen, sie kann diese aber sinnvoll unterstiitzen. In einer Situation konkurrie-
render regionaler Vermittlungsbemiihungen, die nicht selten von interessierten Parteien
selbst geleitet werden, konnte die AU wieder eine wichtigere Rolle einnehmen, denn nur
sie hat die Legitimitat einer afrikanischen Vermittlerin. Nicht zuletzt die neu eingesetzte
Fiihrung der AU-Kommission eréffnet der AU die Chance, eine aktivere Rolle zu spielen.
Dabei konnte die AU auch bisher nicht genutzte Instrumente aktivieren, etwa die Méglich-
keiten von FemWise, dem Netzwerk afrikanischer Mediator:innen, durch gezielte Entsen-
dungen und Unterstiitzung lokaler Friedensbemiihungen. Der Krieg im Sudan wird wesent-
lich durch illegalen internationalen Waffen- und Rohstoffhandel sowie Geldstréme zur
Finanzierung beider Seiten aufrechterhalten. Die Bundesregierung sollte sich innerhalb
der EU dafiir einsetzen, die Sanktionsliste auszuweiten, den Goldhandel starker zu regu-
lieren und den Verbleib von Militargltern vor allem aus der EU, nicht zuletzt durch Waffen-
lieferungen an die VAE, enger zu kontrollieren und, wo moglich, direkt zu stoppen.
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Internationale Gerichtsharkeit als Kontroll-
instanz stiarken Die Bundesregierung muss weiter-
hin internationale Gerichtsentscheidungen respek-
tieren. Diese Verpflichtung darf nicht unter Beru-
fung auf die Staatsrison relativiert werden. Der
Internationale Strafgerichtshof (IStGH) muss zu-
dem im Zeichen von US-Strafmafinahmen vertei-
digt werden.

Humanitiren Zugang sichern Staaten miissen
humanitire Hilfe ermoglichen, die sich nach der
Notlage richtet und nicht nach politischem Inter-
esse oder Solidaritédt. Die Bundesregierung sollte
Konfliktparteien mahnen, ihrer volkerrechtlichen
Verpflichtung zum Schutz der Zivilbevolkerung
und der humanitiren Helfer:innen nachzukommen.

VN-Friedensoperationen zum Schutz von Zivi-
list:innen mit Personal unterstiitzen Deutsch-
land sollte stirker als bislang Soldat:innen, Poli-
zist:innen sowie Zivilpersonal entsenden, damit
Mandate zur Protection of Civilians auch durch-
gesetzt werden konnen. Es reicht nicht aus, viert-
grofdter Beitragszahler zum Haushalt der VN-
Friedensmissionen zu sein.

Der Abwicklung des Palidstinenserhilfswerks
entgegenwirken Ohne das Hilfswerk der Vereinten
Nationen fiir Paldstina-Fliichtlinge im Nahen
Osten (UNRWA) kann in Gaza und im Westjordan-
land die volkerrechtliche Verpflichtung zur Sicher-
stellung der humanitiren Hilfe und zum Schutz
der Zivilbevolkerung nicht wahrgenommen werden.

5 Humanitire Hilfe fokussieren Humanitire Hilfe

fiir bediirftige Menschen muss auch bei Regimen

geboten sein, die sich durch Repression und man-
gelnde interne Legitimation auszeichnen. Sie sollte

aber nicht die Funktion von Entwicklungszusam-
menarbeit iibernehmen und Regierungen von der
Verpflichtung entlasten, der gesamten Bevolkerung
ein menschenwiirdiges Leben zu ermdglichen.

Klare Haltung zu geichteten Waffensystemen
Auch gegeniiber befreundeten Staaten muss die
Nutzung von international gedchteten Waffensys-
temen kritisiert werden. Dass die Gegenseite sich
nicht an internationale Normen halt, stellt keine
Rechtfertigung fiir den Einsatz von Waffen dar,
die unterschiedslos Zivilist:innen treffen.

Sexualisierte Gewalt verfolgen Die Bundesre-
gierung sollte den IStGH dabei unterstiitzen,
geschlechtsspezifische Gewalt zu ahnden und in
diesem wichtigen Bereich auch priventiv tatig
zu werden.
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Kernnormen und Prinzipien des Volkerrechts sind in Gefahr. Die Verletzung
volkerrechtlicher Mindeststandards in Gewaltkonflikten sowie Verstofde gegen
das zwischenstaatliche Gewaltverbot unterhohlen die multilaterale Friedens-
ordnung. Bei ihrer Bewahrung gewinnt die internationale Gerichtsbarkeit an
Bedeutung angesichts eines blockierten VN-Sicherheitsrats. Ihre zunehmende
Entschlossenheit ist unterstiitzenswert, doch darf sie sich nicht von interesse-
geleiteten Staaten als Biihne vereinnahmen lassen.

DIE EROSION VON KERNNORMEN DES VOLKERRECHTS

Die hohe Zahl kriegerischer Gewaltkonflikte weltweit — 1 geht mit einer Dehumanisie-
rung der Kriegfithrung einher: Der Schutz von Zivilist:innen wird massiv missachtet,
zivile Infrastruktur (Krankenhéuser, Schulen, Energieinfrastruktur etc.) ist direktes Ziel
militdrischer Schlage, humanitére Hilfe wird unterbunden oder fiir politische Zwecke
instrumentalisiert. Auch finden besonders verheerende Waffensysteme wie Antipersonen-
minen und Streumunition trotz ihrer Achtung in Teilen der internationalen Gemeinschaft
breite Anwendung.

Humanitire Mindeststandards sind angesichts von Gewalt- und Vernichtungslogiken
gefahrdet. Besonders drastisch wird dies im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine
und im Israel-Gaza-Krieg deutlich — auch wenn es zahlreiche weitere Beispiele gibt, wie
etwa im Sudan — 1. Die Erosion humanitarer Mindeststandards ist zugleich nur ein
Teil des derzeitigen Angriffs auf Kernnormen des Volkerrechts. Auch menschenrechtliche
Mindeststandards wie das Verbot von Volkermord und Folter sowie das Gewaltverbot
als fundamentales Prinzip des Friedenssicherungsrechts werden bedroht.

Der Staatengemeinschaft mangelt es aufgrund geopolitischer Rivalititen am Willen,
der Erosion Einhalt zu gebieten. Zugleich fehlen wirksame und rechtlich verbindliche
Instrumente. Umso bemerkenswerter ist das Selbstbewusstsein, mit dem der Interna-
tionale Gerichtshof (IGH) sowie der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in jlingster
Zeit aufgetreten sind.
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Wir untersuchen die Gefahrdung volkerrechtlicher Mindeststandards beispielhaft an
den Kriegen in der Ukraine und in Gaza, beziehen aber auch weitere Falle mit ein.
Zunachst betten wir den inhaltlichen Schwerpunkt in ausgewahlte Trends zu mensch-
licher Sicherheit ein.

2.1  Aktuelle Trends in der menschlichen Sicherheit

aut dem Global Peace Index (GPI), der zahlreiche Indikatoren in den Feldern Mili-
L tarisierung, bestehende Konflikte, Sicherheit und Schutz fiir 163 Linder zusammen
fiihrt und damit einen anderen Schwerpunkt als die Gewaltkonfliktdaten — 1 setzt,
hat sich der seit 2019 bestehende Negativtrend der globalen Friedlichkeit fortgesetzt
(— Institute for Economics and Peace 2024). Wihrend sich die Gesamtsituation in
65 Landern verbesserte, sind 97 Lander weniger friedlich geworden. Dies galt besonders
in Israel, Ecuador, Gabun, Palistina und Haiti, wihrend in El Salvador, den Vereinigten
Arabischen Emiraten, Nicaragua, Griechenland und Myanmar positive Veranderungen
zu beobachten waren — 11. In einigen dieser Fille, wie etwa in El Salvador oder
Nicaragua, ist dies mit staatlicher Repression und Menschenrechtsverletzungen einher-
gegangen.

11 Verbesserungen und Verschlechterungen bei globaler Friedlichkeit (2023-2024) Quelle - 2 /85
El Salvador  Vereinigte Nicaragua Griechenland Myanmar
Arabische
Veranderung des -0,219 Emirate
Global-Peace-Index-Werts 0,186
zwischen 2023-2024
Verbesserungen
2024 GP1 Wert 130 118 145 143
Verschlechterungen
0,186
0203 0.195
0,283
0,297
Israel Ecuador Gabun Paldstina Haiti
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Besonders Zivilist:innen waren von dem Anstieg der Anzahl von Gewaltkonflikten be-

troffen. Laut GPI gibt es 16 Staaten, in denen mehr als 5 % der Bevolkerung vertrieben vom Ansticg

der Gewaltkonflikte
ist besonders die
(= United Nations 2024: 40), dass im Mai 2024 die Gesamtzahl aller gewaltsam Vertrie- Zivilbevslkerung

wurden. Die VN beklagten in ihrem Sustainable Development Goals (SDG) Report
benen 120 Millionen Menschen betrug und damit ein trauriges Rekordhoch erreichte. """
Von Gewalt sind zunehmend Frauen und Kinder gefdhrdet. So stieg der Anteil der

in Konflikten getGteten Frauen in nur einem Jahr (2022 auf 2023) auf das Doppelte,

wahrend sich der Anteil der getoteten Kinder sogar verdreifachte.

Im GPI gibt es Lichtblicke hinsichtlich menschlicher Sicherheit, die insbesondere fiir
Alltagsgewalt gelten. So sind in den vergangenen Jahren die Mordraten in insgesamt
112 Landern zuriickgegangen. Besonders Staaten in Zentralamerika verzeichneten Ver-
besserungen, allen voran El Salvador. Insgesamt fithlen sich Menschen in Bezug auf
Kriminalitét sicherer. Die VN beklagen jedoch, dass fiir das Erreichen des 16. Ziels fiir
nachhaltige Entwicklung (SDG 16) — Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen —
der Riickgang von Totungsdelikten zu langsam verlauft und dass organisierte Krimina-
litdt und Gangs weiter eine grofde Rolle spielen. Hinsichtlich Terroropfern gab es nach
deutlichen Riickgingen jiingst wieder einen Anstieg, der mit der verschlechterten Sicher-
heitslage in der Sahel-Region in Verbindung gebracht wird. Diese Region gilt nun als
Epizentrum von Terrorismus — 12.

12 Schlisselindikatoren bei Sicherheit und Schutz (2008-2024) Quelle - 2/85
Mordrate Gefliichtete und Binnenvertriebene Tote durch Terrorismus
Anzahl pro Hunderttausend Anzahl in Mio. Anzahl in Tausend

50 11
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40 10
30 9
Gefliichtete
20 8
10 7
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2.2 v Schutz und Gefahrdung
vOlkerrechtlicher Mindeststandards

n der internationalen Rechtsordnung gibt es volkergewohnheitsrechtlich anerkannte
I Prinzipien und Normen, die zwingend gelten (ius cogens) und von denen Staaten
nicht durch Vertrag oder gesetzliche Bestimmung ausgeschlossen werden konnen. Dieses
zwingende Recht umfasst menschenrechtliche Fundamentalnormen wie das Verbot
von Volkermord, Folter und Sklaverei. Ob das Selbstbestimmungsrecht der Volker zum
ius cogens zahlt, wird breit diskutiert. Damit volkerrechtliche Prinzipien zum ius cogens
erhoben werden konnen, muss innerhalb der Staatengemeinschaft ein dahingehender
Konsens bestehen.

Das humanitire Volkerrecht sieht als Mindeststandard in bewaffneten Konflikten zudem Mindeststandards
des humanitiren

den Schutz von Zivilpersonen und ziviler Infrastruktur vor, verbietet den Einsatz be- - i
Volkerrechts umfassen

stimmter Waffenkategorien und fordert die menschenwiirdige Behandlung von Kriegs- den schutz der Zivil-
gefangenen ein. SchlieRlich enthilt die VN-Charta selbst Prinzipien wie das Gewaltver- "¢0/kerung und der
bot (Art. 2(4) VN-Charta) und das aus der souverinen Gleichheit (Art. 2(1) VN-Charta)

abgeleitete Interventionsverbot, die das Verhalten von Staaten untereinander regeln.

Das Gewaltverbot zahlt ebenso wie das Verbot des Angriffskriegs zum ius cogens.

zivilen Infrastruktur

Bei der Durchsetzung dieser und bei der Anerkennung neuer volkerrechtlicher Mindest-
standards kommt dem VN-Sicherheitsrat sowie der internationalen Gerichtsbarkeit
eine zentrale Rolle zu. Daneben verfiigen auch die einzelnen Staaten iiber eine Zustin-
digkeit fiir die Verfolgung von ius cogens-Verbrechen.

Strittig ist die Frage, ob und inwiefern das individuelle und kollektive Selbstverteidigungs-
recht nach Art. 51 VN-Charta im Spannungsverhaltnis zu Kernnormen des humanitiren
Volkerrechts steht. Normenkonflikte treten auf, wenn das Selbstverteidigungsrecht weit
ausgelegt wird und mit unkontrollierter Gewaltanwendung einhergeht. Wichtig ist zu-
gleich: Das humanitare Volkerrecht steht nicht im Widerspruch zum Selbstverteidigungs-
recht. Vielmehr ist es ein regulativer Rahmen, der das Selbstverteidigungsrecht an
bestimmte Prinzipien bindet, zu denen insbesondere der Grundsatz der Verhaltnisma-
Rigkeit, die Notwendigkeit der Unterscheidung von Zivilist:innen und Kombattant:in-
nen sowie das Gebot der militirischen Notwendigkeit zdhlen.

Wie konnen Menschen konkret durch menschenrechtliche und humanitire Mindest-
standards sowie volkerrechtliche Kernprinzipien geschiitzt werden? Wir gehen im Folgen-
den zunichst auf die Protection of Civilians (PoC), auf Dilemmata humanitarer Hilfe
sowie die humanitare Riistungskontrolle ein. Anschlief3end wenden wir uns den Moglich-
keiten der internationalen Gerichtsbarkeit am Beispiel des IGH sowie des IStGH zu.
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2.3 v Der Schutz von Zivilist:innen
im Rahmen von Friedensmissionen

I n Kriegen sind Zivilist:innen oft Opfer von Gewalt. Konfliktparteien wollen auf die-
se Weise die Zivilbevolkerung beeinflussen beziehungsweise kontrollieren und sich
so einen Vorteil im Kampfgeschehen verschaffen. Die Strategien reichen von gezielten  per Schwerpunkt

von Kampfen

Angriffen auf einzelne Gruppen bis hin zu grof3flichigen Anschligen. Letztere sind X _
auf urbanen Gebieten

durch die zunehmende Verlagerung von Kampfhandlungen in urbane Gebiete zu einer fiihrt zu
bestindigen Gefahr fiir die Zivilbevolkerung geworden, wie die Angriffe Russlands auf & Opferzahlen
zivile Ziele in der Ukraine aber auch die israelischen Angriffe auf den dicht besiedelten

Gazastreifen zeigen.

in der Zivilbevolkerung

Humanitiare Mindeststandards sind mafdgeblich in den Genfer Konventionen von 1949
und den Zusatzprotokollen niedergelegt. Sie finden ihren Niederschlag auch in der
PoC, einem zentralen Bestandteil des humanitiren Volkerrechts. Im Fokus steht der
Schutz von Zivilist:innen und ziviler Infrastruktur durch das Unterscheidungs- und
Verhaltnismafdigkeitsprinzip sowie den Status ,,geschiitzte Person® in Katastrophen-
zeiten und bewaffneten Konflikten. In den 1990er Jahren war es einigen VN-Missionen
nicht gelungen, die Zivilbevdlkerung vor Ubergriffen von bewaffneten staatlichen und
nichtstaatlichen Akteuren zu schiitzen. Seit der VN-Mission in Sierra Leone im Jahr
1999 umfasst daher jede Mission ein mehr oder weniger ausgepragtes PoC-Mandat.

Die PoC-Richtlinien der VN sehen den Schutz der Zivilbevolkerung zunichst als Auf- o

Fiir die VN ist der Schutz
gabe der Regierungen an. Nur wenn diese unwillig oder unfahig sind, tibernimmt die  der zivilbevslkerung
VN diese Aufgabe im Einklang mit humanitiren Prinzipien. Diese zwei Grundsétze zentraler Bestandtell

ihrer Missionen, auch
weisen auf mogliche Probleme in der Praxis hin: Ein unwilliger Staat sowie unterschied- wenn die Umsetzung
liche Auslegungen des Schutzrechts von Zivilist:innen durch die VN und humanitire =~ "t immerselingt

Organisationen.

In jiingster Zeit haben VN-Truppen stirker darauf geachtet, die Zivilbevolkerung vor
Gewalt zu schiitzen da Sicherheit als eine Voraussetzung fiir Friedensprozesse gesehen
wird. Trotz der oft massiven Kritik und dem vermeintlichen Scheitern der VN, diese
Sicherheit herzustellen, gibt es auch leicht positive Entwicklungen. So zeigt eine Studie
fiir die lokale Ebene in afrikanischen Landern (2000—2011), dass VN-Truppen oft in
jenen Landesregionen stationiert sind, in denen es eine Geschichte von Gewalt gegen
Zivilist:innen durch Rebellen gibt (— Fjelde und Nilsson, 2019). Ihre Prasenz fiihrt

zu einem Riickgang der Gewalt gegen die Zivilbevolkerung und erhoht so die lokale
Sicherheit. Dieser Zusammenhang konnte nicht fiir Gewalt von staatlichen Akteuren
festgestellt werden. Dies liegt einerseits daran, dass VN-Missionen von der Zustimmung
der Regierung abhingig sind. Andererseits ist die VN womoglich nicht willens oder
fahig, sowohl gegen die Regierung als auch gegen die Rebellen vorzugehen.
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Hinzu kommt, dass VN-Truppen aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen nicht in der
Fliche von Konfliktlindern prisent sein kénnen, sodass es in den Gebieten ohne VN-
Priasenz weiter zur Gewalt gegen die Zivilbevolkerung kommt. Ein weiteres Problem ist
die fehlende Bereitschaft der VN-Truppen, ein robustes Mandat auch anzuwenden.

So gab es massive Kritik an der Zuriickhaltung der Mission der VN fiir die Stabilisierung
in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCOQ), die sich nicht der mutmafilich
von Ruanda unterstiitzten Miliz M23 in der kongolesischen Provinz Nord-Kivu entge-
gengestellt und das Toten der Zivilbevolkerung hingenommen habe. Als einer der Griinde
wurde von der VN genannt, dass man nicht selbst Krieg fithren wolle, sondern zur
Unterstiitzung des Friedensprozesses vor Ort sei (— Deutsche Welle, 2023). Dieser feh-
lende Einsatz fiir den PoC-Ansatz auf der politischen Ebene erschwert einen robusten
Schutz der Zivilbevolkerung. Daneben mangelt es hiufig an entsprechend qualifiziertem
und gut ausgeriistetem Personal. Deutschland sollte deswegen proaktiver Soldat:innen,
Polizist:innen sowie Zivilpersonal entsenden, damit Mandate zur PoC durchgesetzt
werden kénnen. Es reicht nicht aus, viertgrofdter Beitragszahler zum Haushalt der VN-
Friedensmissionen zu sein.

2.4  Dilemmata humanitarer Hilfe

iele Menschen haben 2024 unter bewaffneten Konflikten gelitten. Im Gazastreifen,

wo die Lebensbedingungen fiir die Menschen besonders schwierig waren, sind
90 % der Bevolkerung — 1,9 Mio. Menschen — teilweise mehrfach binnenvertrieben.
Die Infrastruktur ist fast komplett zerstért. Humanitire Hilfe erreichte die dort lebenden
Menschen nur unzureichend. Zwar kamen nach dem Waffenstillstand am 19. Januar 2025
kurzfristig mehr Hilfsgiiter ins Land, statt 100 LKWs mit Hilfsgiitern waren 600 LKWs
pro Tag geplant, was jedoch kaum mehr als vor der Militdroperation Israels ist und bei
weitem nicht den Bedarf deckt. Auch hat Israel zum Ende dieser ersten Waffenruhe
Hilfsleistungen wieder blockiert.

13 Die zehn gefahrlichsten Lander fiir humanitdre Helferiinnen (2024) Quelle > 2 /85
Anzahl

Angriffe insgesamt Getoitet Entfiihrt Verletzt
Paldstina 271 212 0 59
Sudan 79 54 12 13
Stidsudan 44 9 12 23
Nigeria 44 13 17 14
Libanon 40 15 0 25
Ukraine 31 n 0 20
Syrien 25 13 10
Jemen 24 2 20 2
DR Kongo 21 12 4 5|
Somalia 18 9 2 7
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Humanitire Helfer:innen sind zunehmend und im wahrsten Sinne des Wortes unter Weltweit sibt
eltweit gibt es

Beschuss: Weltweit gab es im vergangenen Jahr 336 grofde Angriffe auf Mitarbeitende von eine hohe Anzahi
Hilfsorganisationen, die meisten davon in den palastinensischen Gebieten (271 Angriffe) :3? Iﬁl‘l‘ﬁ:ﬁ;e
und im Sudan (79 Angriffe). In der Ukraine wurden 31 Angriffe dokumentiert. Insgesamt Helferinnen
starben 378 vor allem lokale Mitarbeitende von Hilfsorganisationen durch Luftangriffe,
Sprengungen, Beschuss und andere Anschldge, davon 212 im Gazastreifen und im
Westjordanland — 13. Auch die Empféanger:innen von Hilfsleistungen sind in Gefahr.

In Gaza Stadt wurden bei einem israelischen Angriff mindestens 112 Menschen getétet,

die auf Lebensmittellieferungen warteten. Laut Angaben der Hamas-gefiihrten Gesund-
heitsbehorden starben in Gaza 45 Zivilist:innen bei einem Luftangriff auf ein Fliicht-

lingslager nahe Rafah.

GEFAHRDUNG UND INSTRUMENTALISIERUNG
HUMANITARER GRUNDSATZE IM GAZASTREIFEN

Aufgrund dieser massiven Angriffe und Evakuierungsanordnungen zogen sich humanitire
Organisationen teilweise aus dem Gazastreifen und dortigen Krankenh&dusern zuriick.
Trotzdem versuchen viele Organisationen weiter, Hilfe zu leisten und medizinische Ver-
sorgung sicherzustellen. Damit dies in Zukunft gelingt, sollte Deutschland im Verbund
mit seinen europdischen Partner:innen auf eine verlissliche Waffenruhe dringen.

Humanitire Grundsétze werden von verschiedenen Konfliktparteien instrumentalisiert.
Bereits in der Vergangenheit setzte die Hamas auf die Strategie, Menschen und zivile
Infrastruktur als ,,menschliche Schutzschilde“ zu missbrauchen. Entsprechende Vorwiirfe
gibt es auch im aktuellen Krieg. Israel wirft dem Hilfswerk der Vereinten Nationen fiir
Palistina-Fliichtlinge im Nahen Osten (UNRWA) zudem vor, von der Hamas infiltriert
zu sein, und unterstellte die Beteiligung von UNRWA-Mitarbeiter:innen am Massaker
vom 7. Oktober 2023 (= Israel National Digital Agency, 2025). Ein unabhéngiger Ex-
pert:innenbericht im Auftrag der VN hat dies nicht bestitigt, wohl aber auf Probleme
der Neutralitit von UNRWA hingewiesen, die behoben werden miissten.

Als Reaktion hat Israel der humanitaren Organisation Ende Januar verboten, auf dem
Territorium des eigenen Staates zu arbeiten. Wahrend die USA unter Prasident Donald
Trump kurz nach dessen Amtseinfiihrung per Dekret ihre Finanzierung zuriickgezogen
haben, halten andere — wie Deutschland — sowie NGOs an der Zusammenarbeit mit
UNRWA fest, da es ein unverzichtbarer Bestandteil des Systems humanitirer Hilfe in
der Region sei. Angefiihrt von Norwegen forderten einige Staaten in der VN-General-
versammlung den IGH dazu auf zu priifen, ob Israels UNRWA-Verbot eine volkerrechts-
widrige Behinderung humanitirer Hilfe darstellt.
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Humanitire Organisationen machen Israel ungewohnlich deutlich fiir die Einschrian-
kungen humanitarer Hilfe verantwortlich. 13 Hilfsorganisationen werfen Israel vor,
Transporte von Hilfslieferungen in den Gazastreifen systematisch verhindert und ver-
zogert zu haben (— Action Aid et al., 2024). Ein Oxfam-Bericht bezichtigt Israel, Wasser-
knappheit als Kriegswaffe einzusetzen (— Abdul Samad et al., 2024). Der Generalse-
kretir von Arzte ohne Grenzen beschrieb im VN-Sicherheitsrat Israels Reaktion auf das
Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 als ,,war of collective punishment, a war without
rules, a war at all costs®. Todliche Angriffe auf humanitares Personal, Hilfskonvois und
Infrastruktur seien entweder Teil dieser Kriegfiihrung oder ,,riicksichtslose Inkompetenz*
(,reckless incompetence®) (— Lockyear, 2024). Damit nehmen humanitire Organisa-
tionen bei zentralen Fragen humanitarer Hilfe kein Blatt mehr vor den Mund, sondern
politisieren diese: Sie weisen ausdriicklich darauf hin, dass in Gaza — so wie in der
Ukraine — Menschenrechte und das humanitire Volkerrecht verletzt werden. Dazu
zédhlen die Behinderung von und Angriffe auf humanitire Hilfe.

UMSTRITTENE NEUTRALITAT BEI DER HUMANITAREN HILFE FUR DIE UKRAINE

Humanitire Hilfe wird auf lokaler Ebene kontrovers diskutiert, wie Forderungen in der
ukrainischen Zivilgesellschaft nach unzweideutiger internationaler Solidaritat zeigen
(— Ataii, 2023). In der Ukraine spielen lokale Organisationen und Behorden eine zen-
trale Rolle bei der Umsetzung humanitarer Hilfe. Diese vollzieht sich in einem Umfeld,
das von einer aktiven Zivilgesellschaft, einem etablierten Sozialversicherungssystem
und internationaler Solidaritit geprigt ist. Gleichzeitig ist die enge Verflechtung von
Militdr und humanitarer Hilfe durch die ukrainische Regierung und auslandische Regie-
rungen, die die Ukraine unterstiitzen, eine Herausforderung fiir die Wahrung humani-
tarer Neutralitat.

Internationale humanitire Organisationen verteidigen Neutralitit als essenziell, um der
Zivilbevolkerung auf beiden Seiten zu helfen und die Sicherheit ihrer Mitarbeitenden

zu gewahrleisten. Verstof3e gegen dieses Prinzip in der Ukraine wiirden die Glaubwiirdig-
keit humanitirer Akteure weltweit untergraben. Die politisierte ukrainische Zivilge-
sellschaft hingegen fordert haufig, ebenso wie die ukrainische Regierung, Solidaritét
mit der Ukraine, statt an dem klassischen humanitiren Prinzip der Neutralitat festzu-
halten. Russland als Kriegspartei verschirft diesen Konflikt, indem es humanitare
Prinzipien missachtet und nur eingeschrankten Zugang zu notleidenden Menschen in
russisch kontrollierten Gebieten gewahrt.
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HILFE TROTZ INSTRUMENTALISIERUNG
UND MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN? DAS BEISPIEL DER TALIBAN

Neben der Missachtung von humanitiren Grundsatzen und der umstrittenen Neutralitat
humanitirer Hilfe gibt es ein weiteres Problem: die Instrumentalisierung humanitarer
Hilfsleistungen durch Konfliktparteien beziehungsweise Regime, die massive Menschen-
rechtsverletzungen begehen. Ein besonders drastisches Beispiel stellt die Taliban-Herr-
schaft in Afghanistan dar.

Im August 2021 libernahmen die Taliban in Afghanistan die Macht und bauten sukzessive
ein autoritir gefiihrtes Emirat auf, in dem Frauen systematisch aus der Offentlichkeit
sowie von Erwerbstétigkeit und Bildung ausgeschlossen und ihre Rechte massiv ver-
letzt werden. Zudem befindet sich Afghanistan, das politisch und wirtschaftlich isoliert
ist, permanent am Rand einer humanitiren Katastrophe: Subsistenzwirtschaft und
Uberweisungen von Exilafghan:innen sind die einzigen Einkommensquellen. Uber die
Halfte der rund 23 Mio. Einwohner:innen sind auf humanitare Hilfe angewiesen. Grofite
Geber fiir humanitére Hilfe sind die westlichen Staaten, vor allem die USA, die EU und
Deutschland. Die vorige Bundesregierung brachte immer wieder eine Kiirzung der huma-
nitdren Hilfe ins Spiel, um Druck auf die Taliban auszuiiben. Die USA, die etwa 40 %
der humanitaren Hilfe bereitstellten, setzten mit dem Regierungsantritt von Trump 2025
die humanitare Hilfe aus, was fatale Folgen fiir das Land hat.

Befiirworter:innen der humanitiren Hilfe heben hervor, dass das Retten von Menschen-
leben iiber politischen Erwagungen stehen miisse. Die Afghan:innen diirften nicht fiir
die menschenverachtende Politik der Taliban kollektiv bestraft werden. Auch trage die
internationale Gemeinschaft aufgrund ihrer Intervention 2001—2021 eine Mitverant-
wortung fiir die Situation in Afghanistan. Schlief3lich lautet ein Argument, dass tliber
humanitéare Hilfe zivilgesellschaftliche Strukturen, die einen Gegenpol zur Herrschaft
der Taliban darstellen, rudimentir aufrechterhalten werden konnten.

Kritiker:innen wenden dagegen ein, dass die Taliban die humanitére Hilfe einkalkulieren,
um Ressourcen fiir die Festigung ihrer Herrschaftsstrukturen freizusetzen. Damit unter-
stiitze die humanitire Hilfe indirekt den Machtausbau der Taliban. Eine weitere Kritik
lautet, dass Afghanistan aufgrund der riickwartsgewandten Politik der Taliban in einem
permanenten humanitiren Krisenmodus verharren wiirde; damit wiirde auch die hu-
manitare Hilfe zum Dauerzustand. Schlief3lich geraten die humanitiren Organisationen
(vor allem die der VN) in die Kritik, sie wollten aus biirokratischem Interesse an Selbst-
erhaltung eine komplexe humanitire Logistik aufrechterhalten, die sie liber die vergan-
genen Jahrzehnte in Afghanistan aufgebaut haben.

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

2025 / Volkerrechtliche Mindeststandards als Gebot von Friedenspolitik / NACHHALTIGER FRIEDEN

2.5 ~ Achtung unterschiedslos wirkender Waffenkategorien

olkerrechtliche Mindeststandards sind Bestandteil der humanitiren Riistungs-

kontrolle. Es gibt eine Reihe von Abkommen und Regeln, die zum Teil darauf
abzielen, ganze Waffenkategorien zu dchten und damit ihren Einsatz zu verhindern.
Dies sind tiberwiegend Waffen, die unterschiedslos wirken oder selbst nach Kriegsende
eine grofde Gefahr fiir die Zivilbevolkerung darstellen.

ANTI-PERSONENMINENVERBOT UND ,,STREUBOMBEN-KONVENTION*

1999 trat das Ubereinkommen zum Verbot von Antipersonen (Mine Ban Treaty, MBT)
in Kraft, 2010 die sogenannte Streubomben-Konvention (Convention on Cluster Muni-
tions (CCM)). Beide Riistungskontrollvertrage beinhalten das vollstindige Verbot des
Einsatzes, der Herstellung, der Lagerhaltung und des Exports der jeweiligen Waffen-
kategorien. Die Hoffnung war grof3, dass es zu einer weltweiten Achtung dieser Waffen
kommen wiirde. Allerdings sind 33 Staaten, unter ihnen Russland und die USA, dem
MBT nicht beigetreten.

Russland hat wiahrend des Angriffskriegs auf die Ukraine wiederholt Clustermunition
und Anti-Personenminen eingesetzt, darunter auch Plastikminen, die besonders schwer
zu raumen sind. Der russische Einsatz von Anti-Personenminen ist der umfangreichste
weltweit, mit schwerwiegenden Folgen fiir die ukrainische Bevolkerung und das Territo-
rium der Ukraine. Die USA haben die Ukraine im November 2024 mit Anti-Personenminen
beliefert. Als Mitgliedsstaat des MBT verst6f3t die Ukraine damit gegen die Vertrags-
regeln. Andere Staaten, beispielsweise Myanmar, aber auch zahlreiche nichtstaatliche
Gruppierungen haben im vergangenen Jahr Anti-Personenminen eingesetzt, so etwa in
Afghanistan, in der Demokratischen Republik Kongo, in Mali, Sudan und Siidsudan.

EXPLOSIVE WAFFEN IN DICHT BESIEDELTEN GEBIETEN

Der Einsatz von explosiven Waffen in dicht besiedelten Gebieten wie Stadten oder Fliicht-

lingslagern fiihrt zu besonders hohen Opferzahlen. Bis zu 95 % der Toten und Verletzten

solcher Waffen sind Zivilist:innen. Explosive Waffen sind konventionelle Waffen und

reichen von luftgestiitzten Bomben mit hoher Sprengladung bis hin zu improvisierten

Sprengfallen (IEDs). Darunter fallen explosive Riickstinde und Munition (ERWS). Zwar

konnte im November 2022 ein politisch verbindliches Abkommen auf den Weg gebracht

werden, das inzwischen von 87 Staaten unterstiitzt wird. Jedoch hat sich das Problem

der hohen Opferzahlen durch Kriegfiihrung mit konventionellen Waffen in dicht besie-

delten Gebieten weiter verscharft. Dies hob auch der VN-Generalsekretar in seinem B 71 90 % der O
jungsten Bericht zum ,,Schutz von Zivilisten* hervor und wies gleichzeitig darauf hin, o5 Bxplosivwaten
dass sich der Zustand der PoC-Norm im ,,Jubiliumsjahr* 2025 weiter verschlechtert ~ Weltweitsind Zivilistinnen
habe. Der ,,Explosive Weapons Monitor“ verzeichnet allein fiir November 2024 fast

7.000 Tote durch Explosivwaffen, davon waren fast 90 % Zivilist:innen.
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Der Einsatz solcher Waffen in dicht besiedelten Stidten trifft iberproportional Frauen
und Kinder, in Gaza sind es bis zu 70 %. Doch es sind nicht nur die hohen Opferzahlen,
sondern auch die oftmals gezielte Zerstorung von Infrastruktur, die diese Art der Krieg-
fiihrung charakterisiert. Dazu zdhlen neben der Zerstérung von Hausern vor allem
Angriffe auf Krankenhduser, Schulen, aber auch auf die Wasser- und Stromversorgung.
Zerstort werden Strafden und landwirtschaftliche Flachen, was die humanitire Versor-
gung der Bevolkerung erschwert. Nicht explodierte Munitionsriickstinde, darunter Anti-
Personenminen und Clustermunition, verseuchen die Gebiete iiber viele Jahre. Begriindet
werden die Angriffe hiufig damit, dass sich Kombattant:innen dort aufhielten und Zivi- 77
list:innen als ,,menschliche Schutzschilde“ missbrauchten. Doch bleiben die Angreifer

nicht selten Beweise schuldig. Die Kriegsrhetorik der Konfliktparteien zielt stattdessen

oft darauf ab, die Zivilbevolkerung der Gegenseite gezielt zu dehumanisieren.

2.6 v IGH: Streitbeilegungsinstanz und Weltbiihne

ei der Bewahrung volkerrechtlicher Mindeststandards hat die internationale
B Gerichtsbarkeit eine zentrale Bedeutung, die angesichts eines blockierten VN-
Sicherheitsrats gewachsen ist. Zentral ist der IGH, eines der Hauptorgane der VN, der
zur friedlichen Streitbeilegung zwischen Staaten berufen ist. Er ist spatestens seit dem
erneuten Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 und der Hamas auf Israel
im Oktober 2023 sowie der Gegenreaktion Israels auf vollig neue Art und Weise ins
politische Rampenlicht getreten. Dem IGH sollte urspriinglich eine reine Streitbeile-
gungsfunktion zwischen Staaten zukommen; die Bindungswirkung seiner Urteile ist
auf die Streitparteien begrenzt (Art. 59 IGH Statut).

In jiingster Zeit ist das Weltgericht zu einem Ort geworden, an dem Staaten ihre recht-

. .. . . . . . Der IGH wird in d
lichen Uberzeugungen und politischen Allianzen in neuer Deutlichkeit zur Schau tragen. J.ﬁ:gsten Xt V]:rme ;m
Staaten nutzen die Aufmerksamkeit und Autoritit des Gerichts geschickt als Weltbiihne, von Staaten genutzt,

. . . .. . . um ihre Positionen in
um sich zu Fragen von Krieg und Frieden zu positionieren. Darunter fallen die Verfahren

Konflikten einzubringen
Gambia versus Myanmar (2020) zur Frage des Volkermords an den Rohingya und

Ukraine versus Russland (2022) zur Aggression Russlands gegen die Ukraine. Hinzu

kommen Siidafrika versus Israel = 14 und Nicaragua versus Deutschland (2024), die

sich mit verschiedenen Facetten des Gaza-Konflikts befassen.

14 Der IGH im Verfahren Stidafrika versus Israel

Siidafrika wirft Israel seit 2023 vor, mehrere seiner Pflich- verhindern, die nach der Hauptsache nicht mehr aus-
ten aus der Genozidkonvention verletzt zu haben —vor  geglichen werden kénnen. Die Eilverfahren haben nicht
allem einen Volkermord nicht zu verhiiten beziehungs-  (iber das Vorliegen eines Volkermords entschieden,
weise einen solchen selbst zu begehen. Der IGH hatim  sondern die Plausibilitdt der Argumente und die drohen-
Jahr 2024 viermal im Eilverfahren tber vorlaufige MaB-  den Risiken gepriift. Eine wichtige angeordnete EilmaB-
nahmen entschieden. Es ging dabei darum, Nachteile zu nahme war die Aussetzung der israelischen Offensive
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in Rafah, soweit sie einen Volkermord bedeuten konnte.
Darin diirfte nicht das generelle Verbot der Weiterfiih-
rung der Offensive zu sehen gewesen sein, sondern

nur die Anordnung einer Kriegflihrung im Einklang mit
der Konvention. Ebenfalls hat das Gericht angeordnet,
den Zugang fiir humanitare Hilfe aufrechtzuhalten und
VN-Untersuchungen zu erméglichen. Israel hat die Ver-
fahren kritisiert.

Das Hauptsacheverfahren wird in den nachsten Jahren
von drei weiteren Verfahren am IGH zum Nahostkon-
flikt beeinflusst werden: Erstens gibt es das Verfahren,
in dem Nicaragua Deutschland im Eilverfahren (erfolg-
los) und im Hauptsacheverfahren (noch ausstehend)
vorwirft, durch Riistungsexporte einen Volkermord zu
unterstiitzen. Zweitens wurde jiingst das Ergebnis des
IGH-Gutachtens zur israelischen Besatzung der Palas-

tinensergebiete verkiindet, das Verst6Be gegen das Vol-
kerrecht feststellte. Drittens wurde im Dezember 2024
das Gutachtenverfahren mit Blick auf Israels Verpflich-
tungen gegeniiber den VN in Gaza begonnen.

Ob das Verfahren Siidafrika in der Hauptsache zu einer
Verurteilung Israels fiihrt und wie die anderen Entschei-
dungen das Verfahren beeinflussen, ist schwer abzu-
schatzen. In der Vergangenheit taten sich Gerichte
schwer, eine Volkermordabsicht nachzuweisen - also
die Intention, eine nationale, ethnische, rassische oder
religiose Gruppe als solche ganz oder teilweise zu ver-
nichten. Das diirfte auch hier der Fall sein. Gleichzeitig
lassen es einige der von Siidafrika als Beweismittel vor-
gebrachten Zitate israelischer Offizieller nicht als un-
moglich erscheinen, dass das Gericht auf das Vorliegen
einer solchen Absicht befindet.

In vielerlei Hinsicht ist es iberraschend, dass der IGH sich tiberhaupt mit diesen Ver-
fahren befassen konnte. Denn seine Jurisdiktion beruht auf dem Konsensprinzip: Die

Staaten miissen mit einem Verfahren einverstanden sein. Dass die verklagten Staaten

dies oft nicht sind, liegt auf der Hand. Durch juristische Kreativitit wurden diese Ver-

fahren dennoch moglich. Zu dieser ,,neuen Kreativitit“ zdhlen insbesondere drei Ele-

mente: erstens die expansive Interpretation sogenannter kompromissarischer Klauseln;
zweitens die Ausweitung der ,,erga omnes partes“ Doktrin; und drittens eine Welle von
Staateninterventionen vor dem IGH.

EINSATZ KOMPROMISSARISCHER KLAUSELN

Kompromissarische Klauseln sind Klauseln in Vertrigen, die es dem IGH erlauben, seine
Jurisdiktion iiber all jene Streitigkeiten auszuiiben, die sich aus dem Vertrag ergeben.
Dies gilt selbstverstandlich nur fiir Staaten, die den entsprechenden Vertrag, inklusive
der Klausel, ratifiziert haben.

Besondere Bedeutung hat hier die kompromissarische Klausel der Genozid-Konvention
erlangt, etwa beim Verfahren Ukraine versus Russland. Ermoglicht wurde die Berufung
auf diese Klausel, da Russland als Begriindung fiir seinen Angriff unter anderem be-
hauptet hatte, die Ukraine begehe im 6stlichen Territorium Volkermord gegen ethnische
Russ:innen. Da der Gerichtshof fiir die Frage der Invasion Russlands selbst keine Juris-
diktion hatte, nutzten die ukrainischen Prozessvertreter:innen den Umweg tiber die
Volkermordkonvention; sie klagten vor dem IGH darauf, dass der Vorwurf des Volker-
mords gegen die Ukraine und die sich daraus ergebenden Konsequenzen rechtswidrig
seien. Das Kunststiick gelang — der IGH nahm den Fall zur Entscheidung an, beschrankte
sich aber in seiner Urteilsfindung auf Fragen der Genozidkonvention und duf3erte sich
nur am Rande zur Frage des Gewaltverbots.
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ERGA OMNES PARTES - DOKTRIN

Auch ohne Berufung auf kompromissarische Klauseln sind Verfahren moglich, wenn
Staaten fiir sich in Anspruch nehmen, dass ein volkerrechtlicher Vertrag Verpflichtungen
begriindet, die ,,erga omnes partes®, also zwischen allen Vertragsparteien, gelten. Bricht
ein Staat einen menschenrechtlichen Vertrag, kann er eine Klage eines anderen Staates
nicht mit der Begriindung ablehnen, dass die betroffenen Individuen keinen Bezug zum
Klagerstaat hatten. Das Versprechen, die im Vertrag festgehaltenen Menschenrechte zu
achten, gilt ndmlich gegeniiber allen Vertragspartnern.

Diese Doktrin hat der IGH bisher nur fiir besonders elementare menschenrechtliche
Vertrige bestitigt. Dies gilt einerseits fiir die Genozidkonvention (2007 im Verfahren
Bosnien Herzegowina versus Serbien und Montenegro; 2022 im Rohingya Verfahren
Gambia versus Senegal; 2023 Siidafrika versus Israel; 2024 Nicaragua versus Deutsch-
land) und andererseits fiir die Anti-Folterkonvention (2012 Belgien versus Senegal;
2023 Kanada und die Niederlande versus Syrien).

STAATENINTERVENTION

Nach Art. 63 IGH Statut haben alle Staaten das Recht, in Verfahren vor dem IGH (in Form
von Statements im schriftlichen und miindlichen Verfahren) zu intervenieren, wenn es
um einen multilateralen Vertrag geht, den der intervenierende Staat selbst ratifiziert
hat. Zwar wird er dadurch nicht selbst Partei des Rechtsstreits, muss aber zukiinftig die
im Verfahren getroffenen Auslegungen des Vertrages gegen sich gelten lassen.

Dieses Verfahren hatte iiber viele Jahrzehnte keine praktische Bedeutung, erlebt aber
momentan einen beispiellosen Boom. Im Verfahren Gambia versus Myanmar etwa inter-
venierten sieben Staaten, um sich zur Auslegung der Genozidkonvention zu dufdern
(gemeinsame Intervention von Kanada, Danemark, Frankreich, Deutschland, den
Niederlanden und dem Vereinigten Konigreich sowie Intervention der Malediven). Im
Verfahren Ukraine versus Russland (2022) intervenierten sogar 32 Staaten, um sich
zur Genozidkonvention zu dufdern, darunter zuerst Lettland und Litauen, spater auch das
Vereinigte Konigreich, Deutschland, die USA, Frankreich und Australien. Im jiingsten
Verfahren Siidafrika versus Israel (2023) intervenierten neun Staaten (Nicaragua,
Kolumbien, Libyen, Mexiko, Spanien, die Tiirkei, Chile, Mali und Bolivien), um der Aus-
legung der Genozidkonvention durch Siidafrika besonderes Gewicht zu verleihen.

Diese neue Welle von Interventionen hat den IGH im Jahr 2024 sogar veranlasst, seine

»Rules of the Court” zu verindern: Interventionen miissen nun noch friither erklart werden
und begriinden nicht automatisch das Recht, in der miindlichen Verhandlung aufzutreten.
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2.7 v IStGH: Vom juristischen Hoffnungstrager
zur politischen Zielscheibe

Is der IStGH vor mehr als 20 Jahren gegriindet wurde, verbanden sich viele Hoft-
A nungen mit ihm: Mit dem neuen Gericht werde endlich eine international an-
erkannte, effektive Strafverfolgung fiir die schlimmsten aller Verbrechen etabliert. Wo
politische Prozesse versagen und andere (internationale) Gerichte nichts ausrichten
konnen, bauen sich oft (iiber)hohe Erwartungen an den IStGH auf. Gleichzeitig gerat
er dadurch immer 6fter ins Kreuzfeuer. Die internationale Allianz fiir den Gerichtshof
brockelt. Vor allem afrikanische Staaten — einst besonders starke Verfechter des Ge-
richts — werden horbar kritischer und distanzieren sich. Auch die grundlegend ableh-
nende Haltung aller US-Administrationen hat sich mit dem Vorgehen gegen den Ge-
richtshof unter Prasident Trump nochmals verstarkt. Gegen Mitarbeitende des Gerichts
wurden Einreiseverbote verhdngt und ihre Vermogenswerte eingefroren.

DER ISTGH: EIN KURZER UBERBLICK

Seit 2002 wacht der IStGH {iiber die Ahndung der schlimmsten durch Menschen began-
genen Verbrechen. Nach Art. 5 seines Griindungsstatuts (Romisches Statut (RS)) sind
dies Volkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und (mit
Einschrankungen) das Verbrechen der Aggression. Vorausgesetzt ist, dass diese Ver-
brechen nach Inkrafttreten des RS begangen wurden und jeweils erst nach Beitritt des
Staates, an den die Jurisdiktion ankniipft. Eine Ausnahme ist die Zustindigkeit auf-
grund von ad hoc-Erkldarungen nach Art. 12 RS von Nichtmitgliedstaaten, die auch fiir
riickwirkende Sachverhalte abgegeben werden kénnen. Die Gerichtsbarkeit des IStGH
kann durch den Ort der begangenen Tat (,,Territorialititsprinzip®) oder durch die
Staatsangehorigkeit der vermeintlichen Téter (,,Personalititsprinzip®) begriindet werden.
Aktuell untersucht der IStGH zwolf solcher ,,Situationen®, fiinf Untersuchungen sind
bereits abgeschlossen worden. Ein zunehmend relevantes Feld fiir den IStGH ist kon-
fliktspezifische sexualisierte Gewalt, die einen breiten Verbrechenskatalog beinhaltet
und seit 1999 mit dem RS des IStGH definiert worden ist — 15.
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15 Sexualisierte Kriegsgewalt

Konfliktspezifische sexualisierte Gewalt umfasst neben
Vergewaltigung auch sexuelle Sklaverei, Zwangsprostitu-
tion, erzwungene Schwangerschaften und Zwangssterili-
sation. Der Chefanklager des IStGH, Karim Khan, hat im
Januar 2024 eine neue Initiative angekiindigt, Kriterien
fuir die geschlechtsspezifische Verfolgung auszuarbeiten,
um diese unter Anklage stellen zu kdnnen. Ein Beispiel
fiir ein solches Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist
die Politik der Taliban in Afghanistan gegeniiber Frauen
und Madchen, die ihnen grundlegende Menschenrechte,
etwa auf Gesundheitsversorgung, Berufsausiibung oder
Bildung, verwehrt. Der Anklagebehorde des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs geht es dabei nicht nur um

strafrechtliche Verfolgung, sondern auch um die Praven-
tion und den Schutz der Opfer.

Sexualisierte Kriegsgewalt betrifft iberwiegend Frauen
und Madchen, aber auch LGBTIQ-Personen sowie Jungen
und Manner, die vor allem in Kriegsgefangenschaft Opfer
solcher Gewalt werden. Auch dies ist nach den Genfer
Konventionen verboten. Diese Formen der Gewalt werden
oftmals systematisch von Kriegsparteien angewandt, um
den Gegner zu demoralisieren oder ihm seine Schwache
zu zeigen, so etwa in der Ukraine als Teil der russischen
Kriegsstrategie oder im Sudan sowie in der Demokratischen
Republik Kongo.

Kritisiert wird der in Den Haag anséssige IStGH aus dem Globalen Siiden, weil ein
grofier Teil der untersuchten Situationen sich auf dem afrikanischen Kontinent befindet.
Diese Kritik verkennt, dass dies oft im Auftrag der betreffenden Staaten geschehen ist.
Besorgniserregend fiir die Akzeptanz des IStGH ist die hohe Zahl Beschuldigter, die trotz

internationaler Haftbefehle fliichtig sind. Insgesamt wurden in 32 Féllen 68 Personen
angeklagt oder per Haftbefehl gesucht. 31 Beschuldigte sind weiterhin fliichtig. Zuletzt
hatte Italien den Libyer Osama Almasri Najeem trotz seiner Verpflichtung als Mitglied-

staat des RS nicht ausgeliefert.

ISTGH UND UKRAINE

Die Ukraine ist seit Januar 2025 Mitgliedsstaat des RS. Sie hatte allerdings bereits 2014
und 2015 in zwei Erklarungen die Gerichtsbarkeit des IStGH fiir alle Verbrechen auf
ukrainischem Gebiet seit November 2013 ad hoc anerkannt. Chefankliger Karim Khan
erOffnete am 2. Mirz 2022 eine Untersuchung der Situation in der Ukraine. Es folgten
mehrere Haftbefehle gegen russische Individuen, so im Marz 2023 gegen Wladimir Putin

und gegen Maria Alekseyevna Lvova-Belova, russische Kommissarin fiir Kinderrechte.

Beide stehen im Verdacht, Kriegsverbrechen begangen zu haben, indem sie die Uber-

fiihrung von Kindern aus den besetzten ukrainischen Gebieten nach Russland angeordnet

haben.

Die Durchsetzung dieser Haftbefehle ist schwierig, da Russland nicht zur Kooperation

bereit ist. Gegen viele der gesuchten Individuen wurden internationale Sanktionen ver-

héngt, inklusive weitreichender Reiseverbote. Insofern diirften diese Personen zukiinftig

nur in Lander reisen, die vorher die Nichtauslieferung zugesichert haben.
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ISTGH UND DER PALASTINA-ISRAEL-KONFLIKT

Palistina trat Anfang 2015 dem RS bei. Die ehemalige Chefankligerin begann sodann
eine vorlaufige Untersuchung der Situation in Paladstina. Diese kam 2019 zu dem Ergebnis,
es bestehe Grund zur Annahme, dass sowohl die Hamas als auch Israel Kriegsverbre-
chen in Gaza und im Westjordanland begangen hétten. Die Vorverfahrenskammer des
IStGH erklirte sich im Februar 2021 fiir zustindig und erklarte, dass Palistina fiir die
Zwecke des IStGH-Statuts als Staat anzusehen sei. Die Untersuchung der ,,Situation im
Staat Paldstina“ begann. Sie wurde nach dem 7. Oktober 2023 fortgefiihrt.

Im Mai 2024 beantragte der Chefankldger Haftbefehle gegen drei Hamas Funktionire,
Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) sowie Yahya Sinwar und Ismail Haniyeh
(beide mittlerweile verstorben), sowie gegen Israels Premierminister Benjamin Neta-
nyahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant. Die verbleibenden drei
Haftbefehle wurden im November 2024 von der Vorverfahrenskammer des IStGH aus-
gestellt. Netanyahu und Gallant werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
Kriegsverbrechen vorgeworfen, unter anderem das Aushungern der Zivilbevolkerung
als Mittel der Kriegfiihrung, die Verfolgung und das Angreifen der Zivilbevolkerung

als Verstof3 gegen das Unterscheidungsgebot. Deif sieht sich ebenfalls dem Vorwurf von
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen ausgesetzt, unter anderem
grausame Behandlung, Folter, Geiselnahme, Vergewaltigung und andere Formen sexu-
eller Gewalt.

In der Zwischenzeit haben etwa 60 NGOs, Privatpersonen und Staaten Stellungnah-
men zum Verfahren (amicus curiae) an die Vorverfahrenskammer geschickt. Wahrend
die Mehrheit die Ausiibung der Gerichtsbarkeit durch den IStGH begriifdte, argumen-
tieren einige Staaten — wie die USA und Deutschland —, dass der IStGH nicht zustdandig
sei oder dass die Verfahren gegen Netanyahu und Gallant unzulissig seien. Die Argu-
mente dafiir sind mannigfaltig: Paldstina sei kein Staat, es hitte nach dem 7. Oktober
eine neue ,,Situation” untersucht werden miissen oder die Oslo-Abkommen wiirden
Aktivititen des IStGH ausschliefien. Diese Einwande {iberzeugten die Vorverfahrens-
kammer nicht.

Die deutsche Position wird dabei auch kritisch gesehen. Deutschland hatte unter nicht
vollig undhnlichen Umstdnden die Ausstellung des Haftbefehls gegen Putin im Jahr
2022 ausdriicklich goutiert, stellte sich dann aber auf den Standpunkt, das Verfahren
gegen Netanyahu und Gallant sei falsch. Problematisch sind zudem Positionen, die un-
ter Bezug auf einen {iberdehnten Begriff deutscher Staatsrison und der damit verbun-
denen historischen Verantwortung gegeniiber Israel volkerrechtliche Verpflichtungen
negieren oder relativieren, wenn es um die Frage der Vollstreckung von Haftbefehlen
des IStGH geht.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Fundamentalnormen des Volkerrechts sowie Prinzipien der humanitaren Hilfe sind unter
starkem Druck, was zu Spannungsverhaltnissen und Zielkonflikten fiihrt. Dies betrifft
einmal die internationale Gerichtsbarkeit. So ist die Bundesregierung zunehmend sowohl
Intervenierende als auch Angeklagte auf Ebene des IGH. Fiir die fortbestehende Giiltig-
keit des internationalen Rechts ist es wichtig, dass sich die Bundesregierung an die richter- —
lichen Entscheidungen halt, um einer weiteren Erosion von Kernnormen entgegenzu-
treten. Gleiches gilt fiir MaBnahmen des IStGH. Die Bundesregierung ist verpflichtet, auf
eigenem Territorium internationale Haftbefehle durchzusetzen, auch wenn es sich bei
den Gesuchten um Regierungschefs befreundeter Staaten handelt.

Zweitens sollte sich Deutschland an einer Instrumentalisierung und Politisierung humani-
tarer Hilfe nicht beteiligen. Um glaubwiirdig von samtlichen Konfliktparteien die Beach-

tung humanitarer Prinzipien einfordern zu kdnnen, muss die Bundesregierung unabhangig
von der eigenen politischen Nahe oder Ferne zu einer der Streitparteien in diesem Feld

die Neutralitat beachten. Zugleich gilt es einzubeziehen, dass manche Akteure Neutralitat
fiir weniger relevant als Solidaritat halten. Hier geht es darum, im Dialog die eigene Position
klar zu begriinden und zugleich die legitimen Einschatzungen der Gegenseite anzuerkennen.

Drittens kann ein Spannungsverhaltnis entstehen zwischen Hilfe in Not und ungewollter
Unterstiitzung fir ein Regime, das keinen Riickhalt in der Bevolkerung hat und eine re-
pressive Politik verfolgt. Wir befirworten im Sinne der humanitéren Prinzipien eine huma-
nitare Hilfe, die den Bediirftigen zukommt. Ein Rechtfertigungsbedarf entsteht in Fallen
wie Afghanistan, wo Frauen und Kinder angesichts eines patriarchal gepragten Unrechts-
regimes schwer erreichbar sind. Sollte im Einzelfall nicht transparent belegbar sein, dass
humanitare Hilfe wirklich den verwundbaren Menschen nutzt, ist ein offener Dialog mit
den vor Ort tatigen Hilfsorganisationen notig, um aus den moglichen kontraproduktiven
Folgen humanitarer Hilfe Schliisse fiir die eigene Politik zu ziehen. Zugleich muss humani-
tdare Hilfe fokussiert bleiben. Sie sollte nicht die Funktionen von Entwicklungszusammen-
arbeit ibernehmen und zur dauerhaften Alimentierung von Regimen beitragen. Nur so
konnen die Leistungsfahigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz humanitarer Hilfe erhalten
werden.

Vor dem Hintergrund, dass der kollektive Konfliktaustrag von zivilisatorischen Standards
weit entfernt ist und das geopolitische Denken weltweit zuriickkehrt, ist Deutschland ge-
fordert, Kernbestandteile einer multilateralen Friedensordnung zu bewahren und zu ver-
teidigen. Das friedenspolitische Gebot angesichts einer sich rasant wandelnden Weltord-
nung lautet, die volkerrechtlichen Mindeststandards selbst einzuhalten und international
einzufordern. Dies gilt umso mehr, als das Aufkommen von in Teilen rechtsextremistischen
Parteien auch vor Deutschland nicht Halt macht und das Land vor einer internen Infrage-
stellung internationaler Normen nicht gefeit ist.
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Siehe hierzu auch die gemeinsame Erklirung von 77 deutschsprachigen
Volkerrechtler:innen. Sie haben auf F.A.Z Einspruch am 20. Mérz 2025
unter dem Titel ,,Respekt fiir das Volkerrecht” unter anderem darauf
verwiesen, dass Haftbefehle des IStGH nicht nur gegeniiber dem russi-
schen Prisidenten Wladimir Putin, sondern auch gegeniiber dem israe-
lischen Ministerprasidenten Benjamin Netanjahu Beachtung finden
miissten.

https://www.faz.net/einspruch/77-voelkerrechtler-haftbefehl-gegen-
netanjahu-beachten-110369590.html; 21.03.2025.

Autor:innen

Prof. Dr. Charlotte Dany
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Prof. Dr. Tobias Debiel (Koordination)
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Europiische Autonomie stirken Die USA sind
auf absehbare Zeit kein verlisslicher Partner.

Alle Mafdnahmen sollten daher auf ein strategisch
autonomes Europa ausgerichtet werden, unter
Berticksichtigung der aktuellen Sicherheitserfor-
dernisse.

Effizienz bei europdischen Riistungsvorhaben
priorisieren Die Bundesregierung sollte sich ver-
starkt fiir europaische Losungen bei Bundeswehr-
beschaffungen einsetzen und dabei Kosteneffizienz
sowie eine schnelle Umsetzung priorisieren.

Transparenz bei Riistungsheschaffungen
erhéhen Wichtige Beschaffungsentscheidungen
sollten offen und unter Einbeziehung unabhingiger
Expertise diskutiert werden. Ein iiberparteilicher

Expert:innenrat konnte diesen Prozess unterstiitzen.

Europdische nukleare Abschreckung voran-
treiben Berlin sollte unabhingig von den USA
auf eine stirkere nukleare Abschreckung durch
Frankreich und Grof3britannien hinwirken.
Planungsstrukturen nach NATO-Vorbild konnten
eine wichtige Rolle spielen.

Konventionelle Abschreckung durch Riistungs-
kontrolle absichern Die Aufriistung Europas bei
konventionellen Mittelstreckensystemen sollte
durch eine europdische Riistungskontrollinitiative
erganzt werden, um Riistungswettlaufe einzuhegen
und Krisenstabilitit zu férdern.

Negative Effekte autokratischer Riistungs-
kontrolle benennen Deutschland sollte sich
darauf vorbereiten, dass die USA und Russland
Riistungskontrollabkommen anstreben kénnten,
die europdische Interessen beeintrachtigen.
Solche Effekte sollten deutlich benannt werden.

Liicken im Raketenabwehrverbund schlieBen
Nach der Beschaffung von Arrow 3 sollte Berlin
den Verteidigungsbereich zwischen weitreichenden
Mittelstrecken- und Kurzstreckensystemen
adressieren und die Einfiihrung von Hochflug-
hoéhen-Gebietsverteidigungssystemen wie Thaad
oder Arrow 2 priifen.

Deutsche Raketenabwehr in NATO-Netzwerk
integrieren Trotz Abhingigkeit von den USA,
sollte die Integration deutscher Raketenabwehr-
systeme in das NATO-Sensorennetzwerk vorerst
vorangetrieben werden, da sie essenziell fiir die
europdische Luftverteidigung ist.

Transparenz bei Chinas nuklearer Aufriistung
einfordern Die Bundesregierung sollte Trans-
parenz bei Chinas Nuklearaufriistung einfordern
und gegebenenfalls gezielt die Wirtschaftsbezie-
hungen nutzen, um Druck bei diesem Thema
auszuiiben.

10 Offensives Cyberwissen fiir die Verteidigung

nutzen Eine europaweite Koordinierung von
Wissen iiber offensive Cyber-Operationen sollte
angestrebt werden, um Schwachstellen aufzu-
decken und Abwehrstrategien zu optimieren.
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RUSTUNGSDYNAMIKEN /
Die zweite Zeitenwende /

Die ersten Monate der zweiten Prasidentschaft Donald Trumps markieren
einen tiefen Bruch in der transatlantischen Sicherheitsgemeinschaft.

Die Zeitenwende 2.0 hat begonnen. Die Europader:innen miissen ihre Verteidi-
gungsausgaben nennenswert erhohen und ihre Riistungsentwicklungen
darauf ausrichten, US-amerikanische militarische Fahigkeiten und Koordi-
nationsleistungen zu ersetzen. Damit die Zeitenwende 2.0 nicht zu einem
Boomerang wird, der Populist:innen und Autokrat:innen im In- und Ausland
starkt, muss sie sozialpolitisch abgesichert werden.

Die transatlantischen Beziehungen stehen am Scheideweg. In einem beispiellosen Schritt
hat US-Vizeprasident JD Vance mit seiner Rede auf der Miinchner Sicherheitskonferenz
etwas vollbracht, das weder Charles de Gaulle mit seinem Austritt aus der militarischen Die Trump.Regierung
Kommandostruktur der NATO noch Vladimir Putin mit nuklearem Sabelrasseln gelungen hat die NATO

ist: Er hat die NATO in die tiefste Krise ihrer Geschichte gestiirzt und damit den wichtig- ™™ tefste Krise

sten Grundpfeiler der deutschen Sicherheitspolitik erschiittert.

gestiirzt

Seit Griindung der NATO betonten US-Entscheider:innen, Europa mit hochster Prioritat
zu verteidigen — auch, um zu verhindern, dass nukleare Arsenale unabhingig von
den USA entstehen. Krisen in der Allianz wurden in der Vergangenheit durch Zweifel
in Europa ausgel6st, ob ein US-Président bereit wire, fiir seine Verbiindeten in einen
Nuklearkrieg einzutreten, sprichwortlich New York fiir Berlin zu opfern.

Unter Trumps Fiihrung zeigt sich die Situation anders: Die USA stellen die Sicherheits-
unterstiitzung offen infrage und kniipfen sie an innenpolitische Veranderungen oder
wirtschaftliche Entscheidungen. Das einstige Riickgrat der westlichen Allianz — das
Vertrauen in vertragliche Zusagen und langfristige Zusammenarbeit — wurde erheblich
beschidigt. Zugleich richten die USA ihre Riistungsausgaben zunehmend auf Asien aus
und konzentrieren sich verstirkt auf nukleare Grof3machtpolitik.
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Die europaische Reaktion besteht darin, die Verteidigungsausgaben drastisch zu erhdhen
und dafiir Schulden fiir Riistung aufzunehmen. Denn die europdische Verteidigungs-
fahigkeit, insbesondere gegeniiber Russland, basierte bislang auf der Annahme einer
schnellen und umfassenden US-Beteiligung im Verteidigungsfall. Luftkrieg, Aufklarung,
Raketenabwehr, nukleare Abschreckung und Munitionsversorgung — all das funktio-
nierte bisher nur in Zusammenarbeit mit den USA.

Es bleibt ungewiss, inwieweit die USA ihre konventionelle und nukleare Prasenz in
Europa verringern werden. Einige Lander wie Polen haben bisher vergleichsweise gute
Beziehungen zur Trump-Regierung aufrechterhalten kénnen. Gleichzeitig konnten
biirokratische Hiirden und institutionelle Eigeninteressen in den USA eine umfassende
militarische Neuordnung verzogern. Dennoch sind grundlegende Veranderungen der
europaischen Sicherheitspolitik unumgéanglich.

Das Kapitel beleuchtet, wie Europa mehr Autonomie gegeniiber den USA erreichen
kann und thematisiert Abhangigkeiten, die auf absehbare Zeit allenfalls bedingt redu-
ziert werden konnen. Diskutiert werden Optionen der europiischen Verteidigung
ebenso wie die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland
und die Starkung der Raketenabwehr. Zudem werden Aspekte behandelt, auf die Berlin
nur begrenzt Einfluss hat — etwa der strategische Riistungswettlauf zwischen den
Vereinigten Staaten, Russland und China. Zuletzt pladiert das Kapitel fiir eine unabhin-
gige europdische Riistungskontrolle und bietet Handlungsperspektiven fiir die Felder
Chemiewaffen und Cyber.
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3.1 v Europas Verteidigung im Zeichen der NATO

ie Verteidigung Europas wird gegenwartig durch die NATO-Militarstrategie von

D 2019 geregelt. Sie basiert auf einer Doktrin, die von der US-Armee fiir die erwar-
teten Grofmachtkonflikte des 21. Jahrhunderts entwickelt wurde (— U.S. Department Buropas Verteidigung
of the Army 2022). Die Strategie geht in ihren konventionellen und nuklearen Grund- st hochgradig
annahmen von einer aktiven Beteiligung der USA aus. Sollte es zu einem Riickzug der US-"°" den USA abhiingie
Fahigkeiten aus der europaischen Verteidigung kommen, ware eine umfassende Revision

der NATO-Strategie notig. Dies wiirde sowohl auf nuklearer als auch auf konventioneller

Ebene eine Anpassung der Erwartungen und eine Neuausrichtung bestehender Doktrinen

erfordern.

Die konventionelle Verteidigungsstrategie der NATO setzt in hohem Maf3e auf Luft-
schldge sowie den Einsatz konventioneller Raketen und Marschflugkorper. Dies soll
eine Manoverkriegsfiihrung mit hochbeweglichen Kriften zu ermoglichen, um angrei-
fende russische Krifte friihzeitig zu zerschlagen (— 3.3 Riickkehr der Mittelstrecken-
raketen nach Europa). Dazu konnen Operationen auf russischem und belarussischem
Territorium notwendig sein. Fiir die Umsetzung der Strategie ist die NATO stark auf
US-Fahigkeiten zur weitreichenden, prazisen und zeitkritischen Zielaufklarung ange-
wiesen — Kapazititen, die die europiischen Staaten weder kurz- noch mittelfristig
ersetzen konnen. Auch bei der Produktion weitreichender Prazisionswaffen besteht
eine erhebliche Abhingigkeit von den USA.

Eine europaische Strategie ohne die USA konnte bedeuten, im Baltikum weniger auf
schnelle, bewegliche Angriffsoperationen (Manéverkriegsfithrung) und stérker auf eine
Verteidigungsstrategie zu setzen, die das Halten und Sichern von Gebieten zum Ziel hat
(Raumverteidigung). Dies wiirde den Aufbau eines gestaffelten Netzwerks aus Verteidi-
gungs- und Sperranlagen an den Grenzen der baltischen Staaten erfordern. Eine solche
Raumverteidigung hitte den Vorteil, dass sie den politischen und geografischen Gegeben-
heiten in der Region besser gerecht wiirde. Ihre Umsetzung ware nicht auf Vorstofie auf
russisches oder belarussisches Territorium angewiesen — ein Aspekt, der angesichts der
nuklearen Eskalationsgefahr und der Frage der politischen Autorisierbarkeit solcher
Optionen von Bedeutung ist.

Die notigen Fahigkeiten fiir eine effektive Raumverteidigung konnten von den europa-
ischen NATO-Staaten in Zusammenarbeit mit der Ukraine relativ kurzfristig bereitgestellt
werden, insbesondere eine massive Aufstockung der Artillerie und taktischer Drohnen
sowie die Unterstiitzung der baltischen Staaten beim Aufbau eines Verteidigungsgiirtels
an den Grenzen zu Russland und Belarus (,,Baltic Defence Line*).

Im nuklearen Bereich beruht die aktuelle Abschreckungsstrategie auf der Annahme,

dass das US-amerikanische Nukleararsenal einen begrenzten Einsatz russischer Atom-
waffen erfolgreich verhindert. Auf der substrategischen Ebene — also unterhalb der
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Schwelle strategischer Nuklearwaffen, die fiir grof3flachige Zerstérung und interkontinen-
tale Abschreckung konzipiert sind — drohen die USA mit einer symmetrischen nuklearen
Antwort oder einem massiven konventionellen Gegenschlag. Entscheidend ist, dass
diese Reaktion erfolgen kann, ohne das eigene strategische Nukleararsenal einzusetzen
oder zu gefiahrden. Dadurch bliebe die strategische Abschreckung unangetastet, was
eine Drohung unterhalb dieser Schwelle glaubwiirdiger macht. Das US-amerikanische
Nukleardispositiv und der sicherheitspolitische Austausch mit den Verbiindeten haben
sich tiber Jahrzehnte hinweg entwickelt und sind mit europaischen Arsenalen in naher
und mittlerer Zukunft nicht reproduzierbar.

Neben militarischen Einschrankungen durch fehlende Systeme fiir einen begrenzten
Nuklearkrieg muss eine europaische nukleare Abschreckung vorrangig zwei politische
Herausforderungen bewiltigen:

Erstens Das Problem der Kontrolle

Unabhingig von moglichen neuen Regelungen bleibt die Entscheidung {iber den Einsatz
von Nuklearwaffen in den Hianden des franzdsischen Prasidenten und des britischen
Premierministers. Diese Verantwortung auf eine EU-Struktur zu iibertragen erscheint
schwer vorstellbar. Selbst eine Teilfinanzierung der nuklearen Kapazititen durch andere
europiische Staaten lehnt Frankreich ab, da sie Abhingigkeiten schaffen konnte. Statt-
dessen konnten EU-Staaten verstarkt in konventionelle militarische Fahigkeiten in-
vestieren, um Frankreichs nukleare Rolle indirekt zu kompensieren. Zugleich miisste
Frankreich den sicherheitspolitischen Austausch iiber taktische Nukleareinsatzplane
intensivieren — idealerweise in einer Form, die den Strukturen der Nuklearen Planungs-
gruppe der NATO dhnelt.

Zweitens Die grundsatzliche Unglaubwiirdigkeit erweiterter nuklearer Abschreckung

Die erweiterte Abschreckung ist per Definition mit Unsicherheiten behaftet, da sie exis-
tenzielle Risiken fiir das Heimatterritorium der Nuklearmacht mit sich bringt. Ihre Glaub-
wiirdigkeit wird daher durch symbolische Handlungen wie 6ffentliche Erklarungen von
Staatsoberhauptern oder die Stationierung von Atomwaffen in verbiindeten Landern
demonstrativ unterstrichen. Frankreich hat die erweiterte Abschreckung der USA stets
als unzuverlissig betrachtet und deshalb ein eigenes Nuklearwaffenarsenal aufgebaut.
Diese skeptische Haltung in eine glaubwiirdige Garantie zu {iberfiihren, erfordert erheb-
liche politische Anstrengungen. Das gilt insbesondere, weil der Rassemblement National
bereits Widerstand gegen eine Europaisierung der franzosischen nuklearen Abschre-
ckung angekiindigt hat und dieser politisch mehrheitsfahig werden konnte. Ansatzpunkte
koénnten dagegen gemeinsame Ubungen mit européischen Luftwaffen zur konventionel-
len Unterstiitzung nuklearer Missionen sowie eine schrittweise Anpassung der franzo-
sischen Nukleardoktrin sein — etwa durch Reden des Prasidenten. Die Bundesregierung
sollte politische Vorarbeit leisten, um eine schrittweise Ausweitung der franzdsischen
nuklearen Abschreckung in Europa zu unterstiitzen.
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3.2 v (K)ein europaischer Riistungsmarkt

eit 2022, dem Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine, hat sich Europa zu
s einem Zentrum der globalen Aufriistung entwickelt. Die europdischen Ausgaben
iibersteigen dabei jene Russlands deutlich — und werden sich durch die Grundgesetz-
anderung Deutschlands weiter erh6hen. Trotzdem herrscht die Sorge, dass Europa ohne
US-amerikanische Unterstiitzung Russland militirisch unterlegen sein konnte. Neben

friedensgutachten / 2025

der Abhéngigkeit von US-Systemen in Schliisselbereichen wie Aufklarung und Logistik,

ist das Hauptproblem der zersplitterte europaische Riistungsmarkt. Durch die nationale

Zustandigkeit fiir militarische Beschaffungsvorhaben ist ein Sammelsurium an Einzel-

l6sungen entstanden — ein Vielfaches dessen, was die US-Streitkrifte nutzen. Ein sicher-

heitspolitisch autonomeres Europa benétigt einen besser integrierten Riistungsmarkt,

um seine Verteidigungsausgaben effizienter einzusetzen. Zudem sollte Europa bei der

Beschaffung aus den Erfahrungen der Ukraine mit europdischen, US-amerikanischen

und selbst produzierten ukrainischen Waffensystemen lernen.

Wahrend die Militdrausgaben in vielen Weltregionen zwischen 2021 und 2023 — dem

letzten Jahr mit belastbaren Zahlen — inflationsbereinigt relativ langsam wuchsen, ver-
zeichnete Europa einen deutlich stirkeren Anstieg um etwa 50 % — 16 | = 17. Im Jahr
2024 beliefen sich die Militdrausgaben der europiischen Mitgliedsstaaten der NATO
auf etwa 480 Mrd. Euro, was einem Zuwachs von 25% gegeniiber 2021 entspricht. Der

Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von 1,66 % im

Jahr 2021 auf 2,02 % im Jahr 2024 und liegt in einigen Landern, beispielsweise Polen,
sogar deutlich dariiber.

Die europdischen
NATO-Staaten geben
bereits jetzt viel Geld
fiir das Militér aus.
Das Problem sind ihre
Ineffizienz und ihre
USA-Orientierung
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Der Anstieg der Militarausgaben in Russland war, wenig tiberraschend, auch {iber 2023
hinaus besonders hoch. Zwischen 2023 und 2025 wurde ein Zuwachs von etwa 25%
geplant, wodurch der Verteidigungshaushalt auf rund 130 Mrd. Euro steigt. In den ver-
gangenen Jahren wurden die entsprechenden Planungen sogar haufig tiberschritten
(= Luzin 2024). Dennoch werden die finanziellen Spielrdume in Russland enger. 2025
diirfte der Anteil der Militdrausgaben am Staatshaushalt mehr als ein Drittel und min-
destens 7 % des BIP ausmachen.

Rechnet man mit den Wechselkursen von 2022, wie in den Angaben fiir Grafik 1, iber-
steigen die Aufwendungen der europdischen NATO-Mitgliedsstaaten diejenigen Russ-
lands bei Weitem. Zwar sind solche Vergleiche aufgrund der Wehrpflicht und niedriger
Lohne in Russland problematisch. Selbst wenn man die allgemeinen Kaufkraftparitiaten
fiir die russischen Militirausgaben beriicksichtigt, liegen die Ausgaben der europdischen
NATO-Mitglieder aber iiber denen Russlands (— Dorn 2024). Auch die Anzahl des
Militarpersonals in der NATO ist hoher: Zu Beginn des Jahres 2025 betrug der Personal-
umfang der europdischen NATO-Streitkrafte knapp liber zwei Mio. Soldat:innen, wahrend
die Sollstirke der russischen Streitkrifte seit Dezember 2024 bei 1,5 Mio. liegt.

Bis vor wenigen Monaten wurden die USA als verlassliches Riickgrat der NATO betrachtet.
Gemeinsame europiische Beschaffungen blieben daher bislang die Ausnahme und
zeigten sogar eine abnehmende Tendenz (— European Commission 2024). Stattdessen
kauften europiische Staaten amerikanische Waffensysteme, die verlasslich lieferbar
und technologisch {iberlegen waren. Die hervorgehobene Stellung der Vereinigten Staaten
wirkt sich auch negativ auf die militarische Eigenstindigkeit der Européer:innen in
Planungs- und Kontrollstrukturen aus. Aktuell ist unklar, wie sich Pline der neuen
Bundesregierung und des neu geschaffenen EU-Kommissars fiir Verteidigung und Welt-
raum auf den europdischen Riistungssektor auswirken werden.

Gemaf3 der im Dezember 2024 beschlossenen ,,nationalen Sicherheits- und Verteidigungs-
industriestrategie” der Bundesregierung wird fiir eine lange Liste von ,,Schliisseltechnolo-
gien“ jedoch grundsitzlich nationale Beschaffung vorgesehen (— Bundesregierung 2024).
Auffallig ist dabei, dass neben Hochtechnologiebereichen wie Kiinstlicher Intelligenz
vor allem jene Bereiche gestarkt werden sollen, in denen deutsche Hersteller:innen im
internationalen Wettbewerb besonders stark sind.
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3.3 ¢ Die Riickkehr von Mittelstreckenraketen nach Europa

m Juli 2024 vereinbarten Washington und Berlin, ab 2026 konventionelle boden-

gestiitzte ballistische Raketen und Marschflugk6rper mittlerer Reichweite (bis etwa
3.000 km) in Deutschland zu stationieren (— Regierung der Vereinigten Staaten von
Amerika/Regierung der Bundesrepublik Deutschland 2024).

3

Die historische Parallele zur Stationierung nuklearer Pershing-2 Mittelstreckenraketen
in den 1980er Jahren pragt die deutsche Debatte, lenkt jedoch vom eigentlichen Kontext 95
sowie den Risiken der Entscheidung ab. Konventionelle Raketen folgen einer anderen

AD 2026 sollen konventionelle
Logik als nukleare Systeme. Wihrend erstere taktische Prazision und begrenzte Zerstd- Us-Mittelstreckenraketen

in Deutschland stationiert

rungskraft betonen, sind letztere vor allem strategische Instrumente der Abschreckung

werden. Die verbundene Auf-

mit potenziell verheerenden globalen Konsequenzen. riistung sollte durch riistungs-
kontrollpolitische Mafinahmen
begleitet werden

Flugkorper, die tief bis nach Russland reichen, waren in Europa in den letzten Jahren
bereits vorhanden, etwa in Form von seegestiitzten Tomahawk-Marschflugkorpern
oder TAURUS-Systemen. Neu ist die umfangreiche Beschaffung US-amerikanischer
JASSM-ER-Flugkorper, die solche Systeme massiv aufstockt. Diese Entwicklung zwingt
Russland dazu, in seinen Planen fiir einen moglichen Angriff mehr Gebiete als poten-
ziell gefihrdet zu betrachten. Zwar starkt dies Europas Abschreckungswirkung, doch
es birgt auch Risiken: Die Grenze zwischen konventionellen und nuklearen Waffen
konnte in einem Konflikt verschwimmen, da Russland auf die Bedrohung durch kon-
ventionelle Systeme mit nuklearen Gegenmafinahmen reagieren konnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist schwer vorhersehbar, welche Auswirkungen die zweite
Trump-Prasidentschaft auf die Stationierungsplane haben wird. In den USA wird das
Thema bisher primir auf militarisch-biirokratischer Ebene behandelt und hat keine
grofdere politische Aufmerksamkeit erlangt.

Aus Russland gibt es erheblichen Widerstand gegen die Plane, begleitet von angedrohten
Gegenmafinahmen und dem Angebot eines regionalen Moratoriums fiir Mittelstrecken-
raketen. Die neuen Systeme konnten daher Teil der Verhandlungsmasse in den Gesprachen
zwischen Trump und Putin werden. Berlin sollte sich auf dieses Szenario vorbereiten
und gegeniiber Washington klarstellen, welche Gegenleistungen es von Moskau erwartet.
Falls die USA etwaige deutsche Bedenken ignorieren, sollte die Bundesregierung gemein-
sam mit Partner:innen dagegen Stellung beziehen, um die US-amerikanischen Reputa-
tionskosten zu erhéhen.

Westliche Militirdoktrinen und die Planung von Streitkriften basieren auf der Annahme,
weitgehend freien Zugang zu Luft- und Seerdumen zu haben. Ziel ist es, durch die Zer-
storung von Briicken, Gleisen, Munitions- und Treibstoffdepots sowie von Kommando-
strukturen tiefgreifende territoriale Vorst6f3e und eine lokale Artillerieiiberlegenheit
des Gegners zu verhindern — wie sie in den frithen Phasen des Ukrainekriegs durch
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russische Streitkrifte zu beobachten waren. Die westliche Vorgehensweise sieht vor,
schrittweise die Luftraumverteidigung des Gegners auszuschalten und anschlief3end
durch Bombardierungen Bodenoperationen zu ermoglichen. Auf diese Weise soll ein
Konflikt entschieden werden, bevor er in einen langwierigen Abnutzungskrieg tibergeht.

In den vergangenen Jahrzehnten haben Russland und China versucht, dem entgegen-
zuwirken. Durch verstirkte Flugabwehrsysteme, konventionelle Raketenarsenale und
die Drohung mit begrenzter nuklearer Eskalation wollen beide Staaten den westlichen
Streitkriaften den Zugang zu Regionen wie dem Baltikum erschweren. Die Kernaufgabe
der ,,Multi Domain Task Force®, einer neuen US-Armee-Einheit, in welche die Mittel-
streckenraketen integriert sind, besteht darin, diese Verteidigungssysteme zu durch-
dringen — etwa durch Raketen- und Cyberangriffe auf Radare und Kommandostrukturen.

Gerade weil diese Raketen darauf ausgelegt sind, Verteidigungssysteme zu durchbrechen,
ergeben sich erhebliche Herausforderungen fiir die Eskalationskontrolle im Kriegsfall,
insbesondere im Spannungsfeld zwischen konventionellen und nuklearen Fahigkeiten.
Die Risiken umfassen die unbeabsichtigte Zerstérung substrategischer Nuklearwaffen
(z. B. Iskander-Raketen) durch konventionelle Angriffe, die Fehlinterpretation solcher
Angriffe als Vorbereitung eines entwaffnenden Atomschlags, die vorsitzliche nukleare
Eskalation einer konventionell unterlegenen Seite sowie die schrittweise Schwachung
strategischer Nuklearkapazitdten in einem langeren Krieg durch Angriffe auf Hochwert-
ziele.

Die Bundesregierung sollte sicherstellen, dass unter europaischen Staaten mit weitrei-
chenden Raketenfdhigkeiten Einigkeit tiber die Risikoeinschatzung unterschiedlicher
Ziele besteht, um im Krisenfall geschlossen handeln zu kdnnen. Zusatzlich sollte sie
gegeniiber Russland klar kommunizieren, dass strategische Nuklearsysteme anfianglich
von Angriffen ausgenommen sind und definieren, ab welchen Eskalationsschwellen
diese Einschrankung aufgehoben wird.
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ARROW 3: DIE RICHTIGE ANTWORT AUF RUSSLANDS NEUE RAKETEN?

Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten zeigen, dass konventionelle Raketen
eine zentrale Rolle in der modernen Kriegsfiihrung spielen. Moderne Raketenabwehr
bietet einen gewissen Schutz vor ballistischen Kurz- und Mittelstreckenraketen sowie
vor Marschflugkérpern. Im Herbst 2023 unterzeichnete Deutschland einen Vertrag
iiber den Erwerb des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 fiir rund vier Mrd.
US- $. Dieses System soll gegen russische ballistische Raketen eingesetzt werden. Israel
hat zugesagt, einen ersten Teil des Systems im Jahr 2025 zu liefern und die Transaktion 97
bis 2030 abzuschlief3en.

Die Entscheidung fiir Arrow 3 hat Kritik hervorgerufen. Erstens richtet sich das System
gegen eine Nischenfihigkeit im russischen Raketenarsenal. Zweitens kann seine Wirk-
samkeit durch bereits entwickelte GegenmafRnahmen und Uberlastung erheblich redu-
ziert werden. Drittens hangt die Fahigkeit gegen ballistische Mittelstreckenraketen stark
davon ab, ob Arrow 3 in die Sensoren des NATO-Raketenabwehrsystem integriert wird,
was eine politische (und keine technische) Frage darstellt. Aktuelle transatlantische
Spannungen verschirfen dieses Problem.

Als exoatmosphirisches Abfangsystem — das heif3t, ein System, das auf3erhalb der Erd- Das Arrow 3-System
atmosphaére (ab etwa 100 km Hohe) operiert — kann Arrow 3 nur Raketen zerstoren, ist fiir eine effektive

die wahrend ihres Fluges diese Grenze iiberschreiten. Zum Zeitpunkt des Kaufs besaf3

Raketenabwehr
nicht ausreichend

Russland lediglich ein einziges ballistischen System, gegen das Arrow 3 hatte zur An-
wendung kommen kénnen: die Kinschal, eine luftgestartete Version der ballistischen
Rakete Iskander-M. Selbst Kinschal kann jedoch auf einer abgeflachten Flugbahn mit
verkiirzter Reichweite gestartet werden, bei der sie vollstandig unterhalb des Einsatz-
bereiches von Arrow 3 bleibt. Da das Patriot-System — ein mobiles Flugabwehrsystem
zur Bekdmpfung von Flugzeugen, Marschflugkérpern und ballistischen Kurzstrecken-
raketen in der Atmosphire — nur ein stark begrenztes Gebiet gegen ballistische Raketen
verteidigen kann (bis zu einigen Dutzend Kilometern Durchmesser, je nach Rakete), ist
es sinnvoll, zusitzlich (und eigentlich zuerst) ein Verteidigungssystem wie Thaad oder
Arrow 2 in Betracht zu ziehen. Diese Systeme konnen deutlich grof3ere Gebiete abdecken,
indem sie Gefechtskopfe in grofien Hohen innerhalb und knapp aufierhalb der Atmos-
phére abfangen — ein Szenario, das den Grof3teil der Raketen betrifft, die Russland ge-
gen die Ukraine abfeuert. In Israel wird Arrow 3 als Teil einer mehrschichtigen Vertei-
digung genutzt, die auch Arrow 2 umfasst. Der alleinige Kauf von Arrow 3 stiefd daher
auf Unverstandnis und Kritik — 18.
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Am 21. November 2024 dnderte sich diese Einschitzung, als Russland die neue Rakete
Oreschnik erstmals auf dem Gefechtsfeld einsetzte. Laut russischen Quellen ist Oreschnik
eine Mittelstreckenrakete mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Kilometern, die das
gesamte Territorium Europas erreichen kann (— The Kremlin 2024). Zudem ist sie mit
MIRV-Sprengkdpfen (unabhéngig zielbarer Mehrfach-Wiedereintrittskdrper) ausriistbar.
Beim Angriff auf Dnipro trug die Rakete keine explosiven Sprengkopfe; der Schaden
wurde allein durch die hohe Geschwindigkeit der 36 kinetischen Metallprojektile ver-
ursacht. Russland bezeichnete den Angriff als ,,Kampftest®, was darauf hindeutet, dass
Oreschnik bislang weder stationiert wurde noch in grofieren Stiickzahlen verfiigbar ist.
Angesichts des umfangreichen Einsatzes ballistischer Kurzstreckenraketensysteme wie
Iskander-M und Kinschal im Krieg gegen die Ukraine sind Russlands industrielle Kapa-
zitdten ausgelastet.

18 Mehrschichtige Verteidigung gegen ballistische Raketen* Quelle = 3/111

Weltraum

Obere Abfangschicht

Mittlere Abfangschicht

usa Atmosphére

Israel
Untere Abfangschicht THAAD Arrow 2
USA USA
Israel
USA USA Frankreich Erdoberfliche
Israel Italien
Klassifizierung ballistischer Raketen nach Reichweite SRBM Kurzstreckenraketen <1000 km
MRBM Mittelstreckenraketen 1000—-3000 km
IRBM Mittelstreckenraketen 3000-5500 km
LRBM Langstreckenraketen/ICBM Interkontinentalraketen >=5500 km
Abfangschicht System SRBM MRBM IRBM LRBM
Aegis getestet getestet getestet getestet, begrenzt
Obere - .
Arrow 3 getestet getestet wahrscheinlich wahrscheinlich
. THAAD getestet getestet getestet, begrenzt
Mittlere Arrow 2 getestet getestet
Patriot getestet getestet, begrenzt
Untere David’s Sling getestet
SAMP/T getestet
* Mehrschichtige ballistische Ral bwehr und bwel , die fiir den Aufbau eines Raketenabwehrsystems in Europa in Frage kdmen.

Das System IRIS-T SLM ist hier nicht enthalten, da es nur iiber eine sehr begrenzte Fahigkeit zur ballistischen Raketenabwehr verfigt und insbesondere gegen Marschflugkorper zum Einsatz kommt.
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Moderne Raketenabwehr kann auf einer begrenzten Flidche den angerichteten Schaden

effektiv begrenzen - wie Israels integriertes Abwehrsystem im Jahr 2024 mit einer Abfang-

rate von 80—90 % gegen iranische Angriffe zeigte. Kein Raketenabwehrsystem bietet
jedoch vollstindigen Schutz. Solche Systeme operieren in einer komplexen, feindlichen  Bei einem nuklearen

Umgebung und konnen durch einfache Gegenmaf3nahmen erheblich beeintrachtigt

Angriff wére katastrophaler
Schaden auch mit einem

werden. Vergleichsweise einfache Attrappen und hochentwickelte Penetrationshilfen — gut ausgebauten Abwehr-

wie MIRV-Technologie erhéhen die Anzahl der abzuwehrenden Ziele dramatisch. Die

system unvermeidbar

Abwehr der 36 Submunitionen von Oreschnik wiirde beispielsweise mehr als 50 Arrow-

3-Abfangraketen erfordern, wodurch das von Deutschland bestellte System bereits durch

eine einzige Rakete an seine Kapazititsgrenze stofden wiirde. Bei einem nuklearen Angriff

ware katastrophaler Schaden daher auch mit einem gut ausgebauten Abwehrsystem
unvermeidbar. Entscheidungstrager:innen sollten sich nicht durch eine Illusion von Sicher-

heit zu unangemessen aggressiven Schritten verleiten lassen.

19

Wirkungsbereich des Raketenabwehrsystems Arrow 3 gegen eine Oreschnik-Mittelstreckenrakete

Quelle > 3 /111
Gebiet, wenn Arrow 3 nur sein eigenes Radar verwendet
Gebiet, wenn Arrow 3 mit dem integrierten Luft- und Raketenabwehrsensorsystem der NATO verbunden ist
—— Sektor

Berechnung giiltig fiir Angriffe, die von einer Stelle innerhalb des Sektors gestartet werden

L]
Oslo
Ll
Kopenhagen
L]
Danzig
L]
4 Hamburg
Amsterdam
Berlin Warschau
L]
London . «KéIn
Briissel
o Frankfurt . Katt
prag attowi
. Stuttgart
Paris Miinchen Wiep .Bratislava
* Budapest
L] L]
Ziirich
Ljubljana
L]
o ® Zagreb
L
Lyon Mailand
L]
ez Wie weit ein Raketenabwehrsystem wirken kann,

héngt vor allem davon ab, wie friih das Radar die
angreifende Rakete erkennt und wie schnell beide Raketen —
die angreifende und die abwehrende — sind.

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

2025 / Die zweite Zeitenwende / RUSTUNGSDYNAMIKEN

Sollte Oreschnik einsatzbereit werden und im russischen Arsenal breitere Verwendung
finden, dann wiirde Arrow 3 einen klaren Verteidigungszweck erfiillen. Die Integration
in das Raketenabwehrsystem der NATO konnte den Wirkungsbereich von Arrow 3 durch
den Einsatz vernetzter Sensoren erheblich erweitern, da diese deutlich friiher Informa-
tionen liber Raketenstarts und Abfangvorgange liefern konnen als das lokale Radar des
Arrow-Systems. Kernfihigkeiten in der NATO-Raketenabwehr gehoren dabei weiter den
USA und werden auch von ihnen betrieben — 19.

Die Entscheidung zur Beschaffung von Arrow 3 wurde ohne vorherige 6ffentliche Dis-
kussion getroffen, wobei wichtige Detailinformationen nach wie vor der Geheimhaltung
unterliegen. Auch nach dem Einsatz von Oreschnik bleiben zentrale Kritikpunkte be-
stehen: Mittelstreckenraketen sind in Russlands Arsenal eine sehr spezifische Fahigkeit.
Selbst gegen diese ist Arrow 3 sehr teuer und nur bedingt leistungsfiahig — trotz milliar-
denschwerer Investitionen. Der Fall verdeutlicht die Schwiachen intransparenter Be-
schaffungsentscheidungen. Zukiinftige Entscheidungen sollten transparent getroffen
werden und unabhingige technische Expertise einbeziehen.

3.4 v Ein strategisches Wettriisten zwischen den USA,
Russland und China

ie Wiederwahl Trumps und die US-Initiative fiir eine Starkung der strategischen
D Raketenabwehr durch ein ,,American Iron/Golden Dome“-System (— The White
House 2025) erhohen die Wahrscheinlichkeit eines strategischen nuklearen Wettriistens
zwischen den USA, Russland und China. Die Chancen auf eine Verlingerung des New-
START-Vertrags — des letzten US-russischen Abkommens zur Begrenzung strategischer
Atomwaffen (1.550 stationierte Sprengkopfe, 800 Tragersysteme pro Seite) — oder auf
eine informelle Einigung zur Einhaltung bestehender numerischer Limits sind angesichts
der konfrontativen US-Haltung gegeniiber China gering. Selbst wenn es zwischen Trump
und Putin zu einer Einigung tiber strategische Sprengkopfe kommen sollte, wird diese ver-
mutlich héhere Sprengkopflimits fiir die USA und Russland enthalten. Eine Aufstockung
aus den Reserven beider Lander sowie ein fortgesetzter Ausbau des chinesischen Arsenals
sind zu erwarten. Fiir Europa kénnte dies bedeuten, dass US-amerikanische Ausgaben
in Riistungsprojekten gebunden werden, die zulasten der US-Militirprasenz in Europa
gehen konnten.

DER CHINA-FAKTOR

Uber Jahrzehnte unterhielt die Volksrepublik China ein vergleichsweise kleines
technisch wenig ausgereiftes und strategisch verwundbares Atomwaffenarsenal, da
viele Raketen an festen Standorten stationiert waren und keine modernen U-Boot-
gestiitzten Systeme zur Verfiigung standen. Das Arsenal war zudem nicht in Alarm-
bereitschaft versetzt. Seit 2019 vergrofiert China Umfang, Prizision, Einsatzbereitschaft
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und Diversitit seines Nukleararsenals. Schitzungen zufolge verfiigt China derzeit iiber
500 bis 600 nukleare Sprengkdpfe (— Kristensen, Korda, Johns und Knight 2024).
Damit besitzt China weltweit das drittgrof3te Arsenal, bleibt aber deutlich hinter den
USA und Russland zuriick, die je tiber 5.000 Nuklearsprengkopfe verfiigen.

Wihrend die absolute Zahl nuklearer Sprengkopfe viel Aufmerksamkeit erhilt, darf
nicht ibersehen werden, dass China gleichzeitig komplexere Tragersysteme entwickelt,
darunter nuklearfahige Hyperschallgleiter. Die wichtigste qualitative Verinderung ist
Chinas fortlaufender Ausbau seiner nuklearen Triade, insbesondere durch seebasierte
Tragersysteme und die Entwicklung nuklearfahiger Bomber. Der seit Kurzem beobacht-
bare Ausbau der Silofelder — mit mehr als 300 neuen Silos fiir Interkontinentalraketen —
verbessert Chinas Fihigkeit, auch nach einem US-amerikanischen Angriff die US-
Raketenabwehr zu tiberwinden und damit seine Zweitschlagfihigkeit zu gewihrleisten.

Die mangelnde Transparenz der chinesischen Regierung macht es unmoglich, die Motive
der chinesischen nuklearen Aufriistung zu bewerten. Offiziell hebt die chinesische Re-
gierung die Sicherung der Zweitschlagfihigkeit hervor — also der Fahigkeit zum Vergel-
tungsschlag nach einem gegnerischen Angriff. Der Ausbau des Nukleararsenals konnte
allerdings auch dazu dienen, den Handlungsspielraum der chinesischen Regierung fiir
eine militarische Aggression zu erweitern. Insbesondere wird befiirchtet, dass China den
Spielraum fiir konventionelle Militareinsitze, etwa gegen Taiwan, vergréfiern mochte.

Es ist ebenso denkbar, dass der Ausbau des chinesischen Nukleararsenals dazu dient,
China als Weltmacht auf Augenh6he mit den USA zu etablieren und von diesen als
ebenbiirtig anerkannt zu werden. Dariiber hinaus konnten innerstaatliche Faktoren
eine Rolle spielen, etwa ein Wettbewerb zwischen verschiedenen biirokratischen Ak-
teur:innen.

Die Bundesregierung sollte gemeinsam mit internationalen Partner:innen — nicht nur
mit den Atommachten Grofdbritannien und Frankreich, sondern auch mit Staaten des
Globalen Siidens — einfordern, dass die chinesische Regierung den Umfang und die
Beweggriinde ihrer destabilisierenden nuklearen Aufriistung offenlegt. Da China bi-
oder trilaterale Gesprache mit den USA und Russland unter Verweis auf die Ungleich-
heit der Arsenale ablehnt, sollte die Bundesregierung den diplomatischen und notigen-
falls auch 6konomischen Druck erhéhen, um China in multilaterale Verhandlungen
einzubinden. Dabei sollte sie ausnutzen, dass die chinesische Fiihrung bemiiht ist, sich
als globaler Stabilitatsanker zu prisentieren. Berlin sollte gemeinsam mit internationalen
Partner:innen China an seinem globalen Fiihrungsanspruch messen.
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NUKLEARWAFFEN UNTER TRUMP: ENTFESSELUNG OHNE RICHTUNG?

Die immer engere Kooperation zwischen Russland, China und Nordkorea hat in
Washington das Konzept der ,,opportunistischen Aggression® zu einem zentralen Thema
des verteidigungspolitischen Diskurses gemacht. Dahinter steht die Sorge, dass die
USA in einen Konflikt mit einem Staat verwickelt sein kénnten, wihrend ein zweiter
oder dritter Staat die Gelegenheit fiir eigene aggressive Aktionen nutzt. Ubertragen auf
die aktuelle geopolitische Lage konnte ein Szenario so aussehen, dass Washington in
einen Konflikt mit Russland gerit und dadurch nicht mehr iiber ausreichende milita-
rische Kapazititen verfiigt, um gleichzeitig eine mogliche chinesische Invasion Taiwans
und eine nordkoreanische Aggression gegen Siidkorea abzuschrecken.

In diesem Kontext haben hochrangige Regierungsbeamte der Biden-Administration wie-
derholt angedeutet, dass ein Ausbau des US-Nuklearwaffenarsenals in Zukunft erforder-
lich werden konnte. Insbesondere die nukleare Aufriistung Chinas lasse das gegenwartige
Modernisierungsprogramm unzureichend erscheinen. Diese Einschitzung findet breite
Zustimmung unter Expert:innen in den USA (— Strategic Posture Commission 2023).

Die Position der Republikanischen Partei zu Nuklearwaffen, Abschreckung und Riistungs-
kontrolle ist heute jedoch weniger koharent als in der Vergangenheit. Auch Prasident
Trump entzieht sich einer klaren Positionierung. Die Standpunkte wichtiger Akteur:innen
wie Verteidigungsminister Pete Hegseth und US-Milliardar Elon Musk, die Kiirzungen
der Ausgaben im Pentagon und in féderalen Ministerien durchsetzen (wollen), sind
nicht klar definiert. Trumps gelegentliche Aussagen zugunsten einer ,,Denuklearisierung*
und einer Anndherung an Russland stehen im Widerspruch zu seiner Unterstiitzung
fiir den Ausbau der Raketenabwehr und moglichen Vorbereitungen fiir eine Wiederauf-
nahme von Nukleartests. Ebenso steht seine harsche Kritik an Verbiindeten im Wider-
spruch zur geplanten Anschaffung neuer nuklearer Systeme, die die erweiterte Ab-
schreckung stirken sollen.

In diesem unklaren Umfeld ist es wahrscheinlich, dass US-amerikanische Riistungsent-
scheidungen ohne kohirente Gesamtstrategie getroffen werden. Stattdessen orientieren
sie sich vermutlich am Ziel der Aufriistung gegeniiber China sowie an moglichen Verhand-
lungen mit Russland.

Sollte die Trump-Administration den Ausbau des US-Nuklearwaffenarsenals beschlief3en,
konnten die USA in einem ersten Schritt vorhandene Tragersysteme mit zusatzlichen
Sprengkdpfen aus ihrer Reserve ausstatten (— Rogers et al. 2022). Dadurch konnte die
Zahl der stationierten strategischen Nuklearsprengkopfe von derzeit knapp 1.600 auf
iiber 3.500 erhoht werden. Dies wire kostengiinstiger als die Entwicklung neuer Trager-
systeme. Allerdings miissten die USA dazu entweder aus dem New START-Vertrag aus-
treten oder bis zu dessen Auslaufen im Februar 2026 warten — 20.
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RUSSLAND IN EINEM STRATEGISCHEN RUSTUNGSWETTLAUF

Russland nimmt seit Langem ein offenes nukleares Wettriisten und die US-amerikani-
schen Investitionen in Raketenabwehr als Bedrohung wahr. Bereits in den letzten Jahren
wurden umfassende Riistungsprogramme eingeleitet, nicht nur, um die eigene Zweit-
schlagfahigkeit zu sichern, sondern auch, um ein Drohpotenzial zu gewéhrleisten. Ebenso
wie die USA ist Russland in der Lage, ziigig tiber die New-START-Limits fiir stationierte
Sprengkopfe hinauszugehen.

Schwere Raketen wie die RS-28 ,Sarmat“ machen es moglich, zusatzliche Durchdrin-
gungshilfen und Sprengkoépfe zu stationieren. Das unterstiitzt die zwei Hauptziele der
Modernisierung: die Durchsetzungsfiahigkeit gegeniiber Raketenabwehrsystemen zu
verbessern sowie sich auf das Auslaufen der New-START Beschriankungen vorzubereiten.
Trotz wiederholter technischer Probleme bei neuen Systemen wie der Sarmat — darunter
Verzogerungen, Testfehler und die bislang ausstehende Einfiihrung in die Streitkrifte —
zeigt sich Russland entschlossen, seine Kapazititen auszubauen.

In den kommenden Jahren kénnte Russland schnell zusétzliche Sprengkopfe aus seiner
circa 2.670 grofien Reserve stationieren (— Kristensen et al. 2023) = 20. Zusitzlich zur
Modernisierung seines Nukleararsenals hat es im November 2024 auch seine Nuklear-
doktrin angepasst. Diese Doktrin prazisiert den Schwellenwert fiir den Einsatz nuklearer
Waffen, insbesondere durch die ,,Erkennung eines massiven Luft- und Raumfahrtangriffs®.

20 Mogliche Aufstockung der Nuklearwaffenarsenale nach New START Quelle > 3 /111
Anzahl in Hundert . .
Tragersysteme USA m Tragersysteme Russland
Sprengkopfe USA m  Sprengkopfe Russland
Aktuell unter New START stationiert Maégliche Aufstockung ohne Nachfolgevertrag

Interkontinentalraketen (ICBMs)

J

U-Boot-gestiitzte ballistische Raketen (SLBMs)

Bomber

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Dies richtet sich explizit gegen potenzielle Angriffe der NATO auf strategische Ziele wie
Radar- und Luftabwehrsysteme, die in russischen Sicherheitsdokumenten als Bedrohung
fiir die nukleare Abschreckungsfihigkeit genannt werden (= Russian Nuclear Doctrine
2024). Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Doktrin nun ausdriicklich die Moglichkeit
eines Nuklearwaffeneinsatzes gegen Lander vorsieht, die keine Atomwaffen besitzen,
aber mit einer Atommacht verbiindet sind — etwa die Ukraine oder europdische NATO-
Staaten.

Diese Schritte verdeutlichen, dass Russland sich auf mogliche militarische Eskalationen
vorbereitet. Bis zum Amtsantritt Trumps drohte Moskau, auf die Stationierung von
Mittelstreckenraketen in Deutschland ab 2026 mit entsprechenden Gegenmafinahmen
zu reagieren (= Putin 2024a). Dazu zihlt der Einsatz von Oreschnik gegen die Ukraine.
Weitere denkbare Schritte sind die verstirkte Stationierung taktischer Nuklearwaffen,
eine hohere Einsatzbereitschaft strategischer Waffen, die Entwicklung neuer Waffen-
systeme sowie eine verstirkte militdrische Prisenz in strategischen Regionen. Gleich-
zeitig betont die russische Fiihrung, dass nukleare Waffen nur als ,letztes Mittel“
eingesetzt wiirden und Russland nicht ,,in eine neue Aufriistungsspirale eintreten
(= Putin 2024b).

AUTOKRATISCHE RUSTUNGSKONTROLLE

Die Riistungskontrollbemiihungen der ersten Trump-Administration mit Russland,
China und Nordkorea blieben letztlich alle erfolglos. Dennoch konnte Riistungskontrolle

erneut als Vehikel dienen, um eine Normalisierung der Beziehungen von Russland und _
Die erste Trump-Regie-

den USA voranzutreiben und die Umorientierung der USA von Europa nach Asien zu  rung blickt auf cine

beschleunigen. Russland sieht zuallererst die geplante Stationierung US-amerikanischer £5¢7¢iere Risstungs-

Mittelstreckenraketen in Europa als Bedrohung. Trump kénnte diese im Rahmen einer oo e
breiteren konventionellen Neuausrichtung relativ einfach nach Asien verlegen und auf

das urspriingliche russische Angebot eines Moratoriums fiir Mittelstreckenraketen in

Europa eingehen, um einen Verhandlungserfolg zu prasentieren. Nach dem Ende des

Vertrages iiber das Verbot landgestiitzter Mittelstreckensysteme (INF) im Jahr 2019

hatte Russland ein solches Vorgehen vorgeschlagen. Im Dezember 2024 erklarte Aufien-

minister Sergey Lavrov jedoch dessen Ende, da es ,,praktisch nicht mehr durchfithrbar

ist und aufgegeben werden muss“ (— Kolodyazhnyy/Faulconbridge 2024).

Ein Nachfolgeabkommen fiir New START, das h6here Obergrenzen fiir stationiert Spreng- Europa muss sich darauf
kopfe sowie geringere Verifikationsmechanismen vorsieht, konnten fiir Moskau akzep- zizb;f:::n;l‘:ijii%
tabel sein. Traditionelle russische Forderungen nach der Einbindung der Raketenabwehr tungskontrolle betreiben,
in ein Abkommen diirften einer Einigung nicht im Wege stehen, wenn mit einer Verbes- ¢ ¢ropiische Interessen

verletzt

serung der Beziehung zu Washington zu rechnen ist. Zudem gehen Expert:innen weiter
von einer begrenzten Effektivitit der Raketenabwehr aus.
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Weitere Elemente einer neuen Riistungskontrollagenda konnten die Bekraftigung
des von Russland deratifizierten Kernwaffenteststopp-Abkommens (CTBT), oder die
russische Vermittlung im Nuklearkonflikt mit Iran und Nord-Korea sein.

Nukleare Riistungskontrolle bleibt fiir Russland attraktiv, da sie sowohl den eigenen
Status als Grofdmacht unterstreicht als auch die Anerkennung durch die USA sichert.
Die Prasidentschaft Trumps konnte Russland dariiber hinaus eine einzigartige Gelegen-
heit bieten, Abkommen iiber Riistungskontrolle sowie die Aufhebung von Sanktions
gesetzen durch den republikanisch kontrollierten Kongress zu erreichen, solange Trump
noch starke Kontrolle tiber die US-Innenpolitik ausiibt.

Fiir Europa hitte eine Trump-Putin Einigung iiber Riistungskontrolle weitreichende
sicherheitspolitische Konsequenzen — insbesondere dann, wenn sie den Abzug US-
amerikanischer Truppen aus Europa beschleunigen wiirde und in Russland durch die
Aufhebung von Sanktionen sowie reduzierte nukleare Riistungsausgaben zusétzliche
Ressourcen fiir konventionelle Aufriistung freisetzen kénnte. Europa hat derzeit nur
begrenzten Einfluss auf die globale Nukleardebatte, solange kein signifikanter Ausbau
europdischer Nukleararsenale erfolgt — was wiederum eine angepasste Positionierung
innerhalb des Nichtverbreitungsvertrags (NVV) erfordern wiirde. Begleitend zur euro-
paischen konventionellen Aufriistung sollte die Bundesregierung darauf hinwirken,
europaische Prioritaten fiir die Riistungskontrolle zu definieren und gezielt Angebote
auf dieser Basis zu platzieren. Dazu ist eine eigenstandige europdische Riistungskontroll-
politik notig, die sich von einer mégliche russisch-amerikanischen Riistungskontrolle
abgrenzt.

3.5 v Anspannung auch in den Bereichen Chemiewaffen
und Cyberraum

ehr als 20 Jahre war Russland Mitglied des Exekutivrats der Organisation fiir

das Verbot Chemischer Waffen (OVCW). Es war nicht nur der Staat mit dem
grofditen gemeldeten Chemiewaffenarsenal, sondern auch das Land mit der grofdten
Chemieindustrie in der Osteuropa-Gruppe der OVCW. Die Mitglieder des OVCW-
Exekutivrats werden von den jeweiligen Regionalgruppen bestimmt und fiir die Dauer
von zwei Jahren in den Rat entsandt. Nur wenn in den Regionalgruppen keine Einigung
moglich ist, entscheidet die Vertragsstaatenkonferenz (VSK), der alle 193 OVCW-
Mitgliedsstaaten angehoren.

Russlands Platz im Exekutivrat war lange Zeit unstrittig. Das dnderte sich mit Beginn
des Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022. Ende 2023 scheiterte Russland erstmals
an der Erneuerung seiner Ratsmitgliedschaft, da es in der Osteuropa-Gruppe keine
ausreichende Unterstiitzung fand und in einer geheimen Abstimmung der VSK gegen
Litauen, Polen und die Ukraine verlor. Dieses Prozedere wiederholte sich 2024:
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Die Regionalgruppe war nicht bereit, eine russische Kandidatur fiir den Rat zu unter-
stiitzen. Da Russland auf einen Sitz im Exekutivrat nicht erneut verzichten wollte,
kam es wieder zur Abstimmung bei der VSK im November 2024. Dieses Mal unterlag
Russland Tschechien und Nordmazedonien.

Dies verdeutlicht den erheblichen diplomatischen Schaden, den Russland durch seinen
Krieg gegen die Ukraine und den Einsatz chemischer Kampfstoffe — darunter Chlorpikrin,
CS-Gas und nicht identifizierte Substanzen, wie im Oktober 2024 durch Drohnenangriffe
auf Frontabschnitte bei Pokrowsk und Tschassiw Jar dokumentiert (= OVCW 2025) —
erlitten hat. Russland setzte sie sowohl im Kontext des Kriegs ein als auch bei den
Nervengas-Attentaten auf den iibergelaufenen Agenten Sergey Skripal im Jahr 2018 und
den Oppositionspolitiker Alexej Nawalny im Jahr 2020. Russlands wenig glaubhafte
Unschuldsbeteuerungen in diesen Fillen und die Weigerung, konstruktiv zur Aufklarung
der Vorwilirfe beizutragen, haben die OVCW-Vertragsstaaten veranlasst, kreativ eine
prozedurale Frage in eine Sanktionsmoglichkeit umzuwandeln. So haben sich mit der
Nicht-Wahl Russlands zunéchst die Staaten der Osteuropaischen Gruppe und dann
auch die gesamte VSK iiber einen zentralen Aspekt von Artikel VIII 23 (¢) des Chemie-
waffen-Ubereinkommens (CWU) hinweggesetzt. Darin ist festgelegt, dass in der
Regel der Staat mit der ,,bedeutendsten nationalen chemischen Industrie in der Region*
(= CWU 1993) einen Sitz im Exekutivrat erhilt. Dariiber hinaus kénnen allerdings
auch ,,weitere regionale Faktoren® fiir die Auswahl bertiicksichtigt werden. Ein Aggres-
sionskrieg eines Mitglieds der Osteuropa-Gruppe gegen ein anderes war urspriinglich
nicht als Auswahlkriterium vorgesehen. Dennoch hat dieses zusitzliche Kriterium

die Gruppenreprisentation im Exekutivrat entscheidend beeinflusst.

Einzig Syrien unter dem Assad-Regime wurde noch deutlicher diplomatisch abgestraft:
IThm wurden einige Rechte innerhalb der Organisation aberkannt.

MEHR OFFENSIVE IM CYBERRAUM

Die Lage im Cyber-Informationsraum ist angespannter denn je. Die Anzahl der jahrlichen
Cyber-Angriffe steigt ungebremst. Technische Innovationen wie KI senken die Einstiegs-
barriere fiir komplexere Cyber-Angriffe und Staaten riisten digital auf. Zudem gefahrdet
der neue US-Tech-Autoritarismus Europa.

2024 zeigte eine qualitative Weiterentwicklung chinesischer Cyber-Operationen gegen
westliche kritische Infrastrukturen (= Lyons 2024). Chinesische Bedrohungsakteur:in-
nen griffen systematisch US-Telekommunikationsinfrastruktur an und nutzten FBI-
Uberwachungsschnittstellen, um die Telefonkommunikation hochrangiger US-Politi-
ker:innen abzufangen. Parallel dazu warnten US-Beho6rden, dass chinesische Akteur:in-
nen zunehmend in westliche kritische Infrastrukturen wie Energieversorger eindringen,
um dort Hintertiiren zu hinterlassen. Diese als Vorpositionierung beschriebene Taktik
dient dazu, im Falle einer sich zuspitzenden geopolitischen Konfrontation — etwa im
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Kontext von Taiwan — schnell US-Netzwerke sabotieren zu konnen. Der Anstieg chinesi-
scher Cyber-Operationen erklirt sich unter anderem durch Gesetzesanderungen in China:
Sicherheitsforschende miissen fortan gefundene Softwareschwachstellen an staatliche

Sicherheitsbehorden melden, die diese dann in offensiven Cyber-Operationen ausnutzen.
Zudem werden Cyber-Operationen zunehmend durch private Dienstleister durchgefiihrt.

Auch Russland riistet auf. Laut Berichten aus der Ukraine haben russische Nachrichten-
dienste neues Personal rekrutiert und durch KI-Automatisierung das operative Tempo
von Cyber-Operationen gegen die Ukraine und den Westen in den letzten zwei Jahren 107
verdoppelt (= SSCIP 2024)— 21. Mittlerweile fiihrt der ukrainische Nachrichtendienst

selbst teils aufsehenerregende Cyber-Angriffe gegen russische — teils auch nichtmilita-

rische — Infrastruktur durch.

Als Folge davon sind weltweit Aufwertungen von offensiven Cyber-Fahigkeiten zu be-
obachten: Staaten stellen militirische Cyber-Kommandos auf oder vergrofiern sie,
entwickeln Cyber-Sicherheitsstrategien mit offensiven Komponenten und planen mehr
Haushaltsmittel fiir Cyber-Sicherheit ein. Auch vormals rein defensiv ausgerichtete
Staaten diskutieren nun verstarkt den Einsatz offensiver Cyber-Operationen, darunter
Japan und Finnland.

21 Cyber-Angriffe gegen Deutschland und EU-Mitglieder Quelle > 3 /111

Anzahl
mmm  Angriffe russischen Ursprungs gegeniiber Deutschland mmm  Angriffe chinesischen Ursprungs gegeniiber Deutschland

mmm  Angriffe russischen Ursprungs gegeniiber EU-Mitglieder Angriffe chinesischen Ursprungs gegeniiber EU-Mitglieder

OJ-|--I_I|I“|I.I.I.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Die internationale Regulierung des Cyber- und Informationsraums und Initiativen o
Tech-Autoritarismus von

digitaler Riistungskontrolle sind in die Krise geraten. Freiwillige Verhaltensnormen im  Russland und China
bis zu den USA bedroht

die europdische Demo-
vorfillen steigt trotz nationaler und internationaler Bemiihungen zur Verregelung. Mit kratie und Sicherheit

Cyberspace werden zunehmend missachtet und die Anzahl von Cyber-Sicherheits-

dem wachsenden Tech-Autoritarismus entfernen sich die USA auch von europiischen
Positionen und nihern sich ideologisch Russland und China an. Die USA haben bereits
gedroht, NATO-Sicherheitsgarantien zu entziehen, sollte die EU weiterhin Social Media-
Plattformen zwingen, Desinformation zu bekdmpfen. Dieser Konflikt diirfte sich zu-
spitzen, da US-Plattformen, dhnlich wie TikTok und X, zunehmend rechtsautoritare
Narrative anfeuern und damit rechte Bewegungen in Europa stirken. Es ist denkbar,
dass die USA kiinftig etwa den Austausch von Cyber-Bedrohungsinformationen mit
Europa oder der Ukraine dhnlich politisieren werden. Europdische Cyber-Abwehr ist
abhéngig von Daten iiber ausldndische Bedrohungsakteur:innen, die {iber offensive US-
Cyber-Operationen (,,persistent engagement*) generiert werden. Europas Cybersicherheit
wiirde signifikant geschwicht, sollten diese Informationen zum Zweck der politischen
Erpressung zuriickgehalten werden. Zudem ist denkbar, dass die USA kiinftig ihre Cyber-
Fahigkeiten gegen Europa richten werden, etwa zur Spionage oder Einflussnahme. Im
Vergleich zur Snowden-Uberwachungsaffire sind die Spionagefihigkeiten aber heute
um ein Vielfaches entwickelter als noch 2013.

Das zeigt, dass sich die Parameter deutscher Cyber-Sicherheitspolitik (etwa beschrieben
im Friedensgutachten von 2020) dramatisch verindert haben. Wie in der konventionellen
Sicherheitspolitik muss Europa auch im Cyber- und Informationsraum kiinftig auf
eigenen Beinen stehen. Das erfordert neben einer beschleunigten technologischen Ab-
kopplung von US-Hard- und Software eine kritische Debatte {iber eigene offensive
Cyber-Operationen. Dabei gilt ein rein reaktives Vorgehen gegen schwerwiegende Cyber-
Angriffe (in Deutschland diskutiert unter dem Begriff ,,aktive Cyber-Abwehr*) als
strategisch iiberholt. Die EU braucht einen langfristigen, proaktiven und strategischen
Ansatz. Statt nationaler Alleinginge sollten offensive Cyber-Operationen in gegnerischen
Netzen in Friedenszeiten unter EU-Partner:innen koordiniert werden. Ziel dieser
Operationen sollte haufig verwendete IT-Angriffsinfrastruktur (zum Beispiel Botnetze)
sein, um Informationen iiber gegnerische Angriffstools, Techniken und Prozeduren zu
sammeln. Dieses Wissen muss an 6ffentliche und private Cyber-Verteidiger:innen
weitergegeben werden, damit diese ihre Systeme schiitzen kdnnen. Dazu miissen auf
EU-Ebene Schnittstellen zwischen Cyber-Offensive und -Defensive geschaffen werden.
Bestehende Austauschplattformen wie die EU Joint Cyber Unit oder die Cyber Infor-
mation and Intelligence Sharing Initiative konnten um dieses Mandat erweitert werden.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Deutschland und Europa stehen angesichts der aktuellen Riistungsdynamiken vor immen-
sen Herausforderungen. Eine Riickkehr zum Status quo ante — wie er vor der Wahl von
Donald Trump oder vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bestand - ist
nicht moglich. Seit 2021 sind die Riistungsausgaben substanziell gestiegen und werden
angesichts der notwendigen Plane der neuen Bundesregierung und schwindender US-
amerikanischer Sicherheitsgarantien weiter zunehmen, sogar in noch starkerem Maf3e.
Die Bundesregierung muss die europaische Abschreckung glaubwiirdig modernisieren,
zunehmend unabhingig von den USA denken und handeln und gleichzeitig den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in diesem tiefgreifenden Wandel sichern. Kl-gestiitzte Des-
informationskampagnen und die verdnderte Rolle der US-Tech-Unternehmen erschweren
diese Aufgabe.

Dabei ist es unabdingbar, die erforderlichen Ausgaben sozial vertriglich zu gestalten.
Der Kommunikation kommt auf3erdem eine wichtige Rolle zu: Grof3e Riistungsentschei-
dungen sollten transparent und 6ffentlich diskutiert werden. Neue Beschaffungen, die
in eine Strategie fiir die europiische Sicherheit eingebunden werden sollen, bediirfen
einer klaren und nachvollziehbaren Erklarung gegeniiber den Biirger:innen. Aber auch
dltere Debatten gewinnen wieder an Bedeutung — allen voran die Frage, ob héhere Ver-
teidigungsausgaben der europiischen Riistungsindustrie zugutekommen sollen, um pers-
pektivisch die Abhangigkeit von den USA zu reduzieren, oder ob stattdessen kurzfristig
verfiigbare US-amerikanische Systeme beschaffen werden sollten. Falls Entscheidungen
zugunsten US-amerikanischer Riistungsgiiter getroffen werden, miissen Abhangigkeiten
in der Wartung und beim Einsatz berticksichtigt und so weit wie moglich durch lokale
Produktion und Technologietransfer reduziert werden.

Parallel dazu verandert sich die Rolle der Riistungskontrolle. Auch abseits formaler Ober-
grenzen fiir Waffen- und Tragersysteme kénnen potenzielle Missverstindnisse reduziert
werden, indem die Rahmenbedingungen fiir eigene Plane offengelegt werden und Staaten
sich einseitig beschrianken. Neu ist die Befiirchtung, dass Riistungskontrollabkommen
zwischen den USA und Russland gegen deutsche und europaische Interessen abgeschlos-
sen werden kénnten — etwa, wenn solche Abkommen Zugestiandnisse auf Kosten der
Ukraine beinhalten oder einen Riickzug der USA aus Europa begiinstigen. Dies konnte
Deutschland in die schwierige Lage bringen, Riistungskontrollabkommen nicht langer als
rein positive Entwicklungen zu betrachten. Daher miissen sich die europaischen Staaten
besser abstimmen, sie miissen ihre Interessen klar formulieren und im Extremfall priifen,
wie und bis zu welchem Grad sich entsprechende Abkommen blockieren lassen. Die Riis-
tungskontrolle bleibt somit ein zentraler und unabdingbarer Aspekt deutscher Aufen-
und Sicherheitspolitik. Sie kann dazu beitragen, dass Europa von den USA unabhiangig wird.
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Polarisierung dimpfen ist das Gebot der Stunde
Die voranschreitende Polarisierung erschwert die
Einhegung von Konflikten durch internationale
Regelwerke und Institutionen deutlich. Deutsch-
land und Europa sollten eine aktiv polarisierungs-
dampfende Politik betreiben.

Neue Partner finden Seit Trumps Amtsantritt
steigt der Polarisierungsdruck. Aufgabe der
Bundesregierung muss sein, in den Weltregionen
Unterstiitzung fiir den Erhalt und die Reform
von Vertragswerken und Institutionen zu suchen.

Konsequente Haltung statt Doppelstandards
Deutschland und Europa sollten eine konsequen-

tere Haltung in Fragen des Volkerrechts einnehmen.

Das bedeutet, Verstof3e unabhédngig von den
Akteur:innen (beispielsweise im Nahostkonflikt)
klar zu benennen und auf multilateraler Ebene
Losungen voranzutreiben.

Deutsche Ambition auf stindigen Sitz im
Sicherheitsrat aufgeben Ein stindiger Sitz im
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist fiir
Deutschland nicht aussichtsreich — und das Be-
mithen darum dient nicht der Glaubwiirdigkeit
Deutschlands gegeniiber Landern des Globalen
Sitidens. Die demonstrative Aufgabe des Vorhabens
wiirde ein wichtiges Zeichen setzen.

Uniting for Peace neu beleben Angesichts der
uniibersichtlichen Lage im VN-Sicherheitsrat
sollte Europa eine Initiative starten, um das
Uniting for Peace neu zu beleben, und Ressourcen
fiir die Konfliktbearbeitung bereitstellen.

Glaubwiirdigkeit in den Weltregionen stiirken
In allen Weltregionen ist das Interesse grof3, eine
regelbasierte Weltordnung aufrechtzuerhalten —
aber nicht um jeden Preis. Deutschland und
Europa miissen Zugestdndnisse machen, etwa mit
Blick auf eigene Vorstellungen von Demokratie
und Menschenrechten.

Eigenstindige Strategie entwickeln Um als
Partner fiir andere interessant und verldsslich zu
wirken, muss Europa die eigene Erpressbarkeit
verringern, indem es sich in zentralen Politikfeldern
von China und, mit Einschrinkungen, auch von
den USA emanzipiert.

Blockdenken aufbrechen: Internationale Frie-
densinitiative Ukraine Europa und Deutschland
konnen in China, Indien und Brasilien Partner
fiir eine gemeinsame Friedensinitiative werben,
die iber einen Deal mit Putin hinausgeht.

Nachhaltige Entwicklung als Standard von
Wirtschaftskooperation Deutschland sollte
nachhaltige Entwicklung auch in neuen Handels-
beziehungen und Energiepartnerschaften mit
Léandern des Globalen Siidens verfolgen. Allein auf
nationale Interessen zu fokussieren, schadet der
Reputation Deutschlands in einem zunehmend
selbstbewussteren Globalen Siiden.
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In Bewegung:
Wie viel Frieden steckt noch

in der Weltordnung? /

Die Weltordnung ist in Bewegung. Machtverschiebungen, geopolitische

Konflikte und Allianzbildung verbinden sich zu einer Polarisierung der Staaten

in Lager, die sich wechselseitig als ordnungs- und zusehends als existenz-

gefihrdend begreifen. Die Polarisierung erschwert die Einhegung von Kon-

flikten durch internationale Institutionen und erhoht den Druck, sich einem

der Pole zuzuordnen. Umso dringlicher ist eine Politik, die polarisierungs-

dampfend wirkt.

4.1 v Polarisierung und ihre Effekte: Ordnung im Verfall?

ie geopolitischen Krisen und Konflikte der Gegenwart sind zugleich Ausdruck und
D Brandbeschleuniger einer Polarisierung innerhalb der Staatenwelt, die schon Ende
der 1990er Jahre einsetzte. Aber erst der deutliche Machtzugewinn der Volksrepublik
China und der Riickzug von Staaten des Westens aus der Verantwortung fiir die krisen-
geschiittelte internationale Ordnung haben die Differenzen zwischen den Staaten in
tiefe Graben verwandelt. Diese Entwicklung geht mit wachsendem Misstrauen und
schwindender Kooperationsbereitschaft einher.

Mit Russlands Angriff auf die Ukraine schien sich schlieflich eine neue, nun auch deutlich
ideologisch unterfiitterte Polarisierung in zwei Lager zu vollziehen. Im politischen Westen
herrschte das Bild einer Gemeinschaft demokratischer Staaten vor, die von aggressiven
Autokratien um Russland und China unterwandert, wenn nicht offen bekampft wird.
Auf der anderen Seite sah man sich einem politischen Westen um die USA und EU gegen-
iiber, der anderen seine Werteordnung aufzwingen, sich aber selbst nicht daran messen
lassen will. Diese Entwicklung, oft als Vorbote eines neuen Kalten Kriegs betrachtet,
war aber weder in sich schliissig noch setzt sie sich gegenwirtig fort.

Die Polarisierung fiihrt bislang weder zu zwei stabilen Blocken noch integriert sie die

Mehrheit der Staaten. Dennoch stellt sie eine Gefahrdung fiir den internationalen Frieden
dar. Mit der Polarisierung geht eine Freund-Feind-Logik einher. Je mehr diese in der Welt-
ordnung um sich greift, desto weniger konnen internationale Normen und Institutionen
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dazu beitragen, Konflikte einzuhegen. Der Sog, sich einem Lager zuzuordnen, wird
starker — bis schlief3lich kein Raum mehr fiir Kompromisse bleibt. Solche Polarisierungs-
effekte lassen sich bereits in zentralen multilateralen Vertragswerken und Institutionen
erkennen.

Schon seit langerem ist das Freihandelsregime auf dem Riickzug: Immer weniger Staaten
halten sich an dessen Kernnormen und Handelshemmnisse werden immer stirker. Seit
dem russischen Angriffskrieg wird Freihandel von Regierungen zunehmend als Sicher-
heitsproblem bewertet und zugunsten von Marktabschottungen und Formen von Handel
mit befreundeten Staaten (friendshoring) zuriickgefahren. Trumps neue Handelskriege
befeuern diese Trends. Die Welthandelsorganisation (WTO) hat dem kaum etwas ent-
gegenzusetzen. Seit dem Scheitern der letzten WTO-Verhandlungsrunde (Doha-Runde
von 2001) gibt es wenige Fortschritte hinsichtlich des multilateralen Regelwerks. Regeln
werden schwacher und Vereinbarungen aufderhalb der WTO nehmen zu, etwa regionale
Handelsabkommen und Freihandelszonen. Kaum mehr 40 % der WTO-Mitglieder kommen
ihren Berichtspflichten zu ihren Handelspraktiken nach — 22. Dafiir steigt die Zahl parti-
kularer — vor allem bilateraler — Handelsabkommen — 23. In der Folge beginnt sich der
Welthandel zu fragmentieren, er findet verstarkt innerhalb politischer Blocke statt und
nicht mehr zwischen ihnen. Geht diese Entwicklung ungebremst weiter, drohen globale
Wohlstandsverluste.

Auch im Kernbereich von Frieden und Sicherheit nehmen Konflikte zu. Die Politik zieht Nukleare und

sich aus den Institutionen zuriick. Das System der Riistungskontrolle befindet sich bis konventionelle Riistungs-
auf wenige Ausnahmen im freien Fall: In der nuklearen Riistungskontrolle sind nahezu "'l sind elihmt
alle bilateralen Abkommen zwischen Russland und den USA ausgelaufen oder wurden

aufgekiindigt. Multilaterale Vertrage wie der Nichtverbreitungsvertrag stagnieren durch

die anhaltende Weigerung der Kernwaffenstaaten, ihren Abriistungspflichten nachzu-

kommen. Stattdessen steigen die Riistungsausgaben, und die Modernisierung der Nuklear-
waffenarsenale nimmt Fahrt auf. Die Riistungskontrolle konventioneller Waffen ist

ebenfalls gelahmt. In aktuellen Konflikten zeigen sich deutliche Absetzbewegungen.

Beispiele sind der Einsatz von Antipersonen-Landminen und Streubomben in der und

durch die Ukraine — 3 oder die florierenden Waffenlieferungen in den Sudan durch

Unterzeichner des Waffenhandelsvertrags (ATT) — 1.
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22 Anteil der Vertragsstaaten, die ihren Berichtspflichten nachkommen

in Prozent

««« Nicht gemeldete Mitglieder
m=m Gemeldete Mitglieder
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Das VN-System kollektiver Sicherheit ist durch das Vetorecht im VN-Sicherheitsrat
seit jeher nur begrenzt funktionsfihig. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre haben
die Lage noch verscharft. Nicht nur verhindern Vetos, dass die VN in drangende Kon-
flikte eingreift — 2; zugleich zeigt sich eine signifikante Polarisierung in der Verwendung
des Vetos zwischen Russland und China einerseits sowie den westlichen Vetomiachten
USA, Grof3britannien und Frankreich andererseits = 24. Diese Gegensatze haben sich
durch die neue Kooperation zwischen der Trump-Administration und Putins Regime im
VN-Sicherheitsrat abgeschwicht, allerdings nicht zugunsten der regelbasierten Ordnung,
sondern zu ihrem Nachteil.

Gleichzeitig intervenieren immer mehr Staaten und Koalitionen in eine wachsende Zahl
innerstaatlicher Gewaltkonflikte — und dies oftmals ohne Mandatierung durch die VN.
Mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und den israelischen Angriffen auf Gaza,
Libanon, Iran und Syrien hat sich die Lage zugespitzt. Insbesondere der offene Rechts-
bruch Russlands verdeutlicht das Ausmaf3 der Missachtung von Kernprinzipien der
globalen Ordnung. Zwar hat eine grofie Mehrheit der 193 VN-Mitgliedsstaaten den
Resolutionen zur Verurteilung Russlands in der Generalversammlung zugestimmt, aber
jene Resolutionen, die dariiber hinaus Russland fiir Reparationen verantwortlich machen
wollten, hatten deutlich weniger Befiirworter. Russlands globale Position wird trotz des
andauernden Kriegs zunehmend normalisiert, etwa als selbstverstindlicher Teilnehmer
multilateraler Gremien. Umgekehrt sahen westliche Regierungen trotz breiter interna-
tionaler Kritik am militdrischen Vorgehen Israels insbesondere in Gaza keinen Anlass,
sich von weitgehend normalen Beziehungen zur Regierung Netanjahu abzukehren.

Auch in anderen Feldern, etwa im humanitiren Volkerrecht, stehen die Zeichen auf
Normverfall. Urteile und Verfahren internationaler Gerichte (Internationaler Gerichtshof,
IGH, Internationaler Strafgerichtshof, IStGH) — wie zuletzt insbesondere gegen Russland
und Putin, Israel und Netanjahu — folgen in ihrer Interpretation einer Freund-Feind-
Logik. Sie werden begriif3t, wenn sie sich gegen die eigenen Gegner:innen richten, kriti-
siert bis ignoriert, wenn sie Biindnispartner:innen betreffen — 2.

Kernprinzipien

der globalen Ordnung
werden immer hdufiger
missachtet

24 Vetos im VN-Sicherheitsrat
Anzahl
mmm  Vetos insgesamt
mmm  Vetos von China und Russland
1990-2009
2010-2024
0 10 20 30
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Dieser nur ausschnitthafte Abriss zu Trends in den zentralen Institutionen und Regel-
werken der Weltordnung verdeutlicht die Gefahr von Polarisierung. Sie schwicht die
Fahigkeit internationaler Normen und Institutionen, Konflikte einzuhegen. Wie die
Forschung zu Polarisierung auf innerstaatlicher Ebene zeigt, fiihrt die wechselseitige
Bedrohungswahrnehmung dazu, dass Regelverstofde der jeweils eigenen Seite als legi-
tim erscheinen — Friedensgutachten 2023 | 5. Je schwicher die Institutionen werden,
desto grofder wird der Druck gerade auf kleinere Staaten, sich einem der Pole zuzuordnen.

Umso dringlicher ist eine Politik, die polarisierungsdampfend wirkt und die Zusam- 119
menarbeit mit jenen Staaten sucht, die sich keinem der vermeintlichen Pole zuordnen.

Die Blocke sind weder in sich geschlossen noch binden sie die Mehrheit der Staaten.

Innerhalb der von China gefiihrten Shanghai Cooperation Organisation ist man sich

keineswegs einig tiber den Kurs in der Weltordnung. Mit der Riickkehr Trumps und dem

Aufstieg autoritiarer Regierungen innerhalb der EU ist auch der ,Westen“ als politische  Ein Us-gefiihrter
Gemeinschaft infrage gestellt. Trumps Drohungen gegeniiber Verbiindeten und seine ’l’jvie:;‘:';;zem i
Zweifel an den gemeinsamen demokratischen Werten stellen die Idee eines US-gefiihr-

ten westlichen Blocks offen zur Disposition. Der scheidende Vorsitzende der Miinchner
Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, resiimierte in seiner Abschiedsrede am

16. Februar 2025: ,We have to fear that our common value base is not that common

anymore*®.

Die Polarisierung hat die Weltordnung in Bewegung gesetzt, aber die Richtung, die
sie nehmen wird, ist offen. Das gilt insbesondere fiir die BRICS-Gruppe — zunichst
bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Stidafrika—, die oftmals als
antiwestliches Biindnis gilt, tatsdchlich aber nicht eindeutig zugeordnet werden kann
und unterschiedliche Vorstellungen aus den Weltregionen biindelt. Dort finden sich
Ankniipfungspunkte und -partner fiir eine polarisierungsdampfende Politik, welche
die Bundesregierung und die EU nutzen sollten.
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4.2 v Die vermeintlichen neuen Blocke der Weltpolitik
WIEDERGEBURT DES POLITISCHEN WESTENS VOR DEM ENDE?

er russische Angriffskrieg wurde als Wiedergeburt des politischen Westens inter-
D pretiert (— Nass 2022), weil sich das transatlantische Blindnis von EU, Grof3-
britannien, Australien, Kanada, Neuseeland, Island, Japan und Siidkorea unter Fiihrung
der USA als Verteidiger einer liberalen Weltordnung mit freier Marktwirtschaft, Demo-
kratie und Menschenrechten neu entdeckte. Dabei setzte die Polarisierung durchaus
friiher ein. China gewann seit den 1990er Jahren zunichst 6konomisch, dann auch mili-
tarisch und politisch an Macht und betrieb eine zunehmend aktiv gestaltende Auf3en-
politik, oftmals in Abgrenzung zur Politik der EU oder den USA. Die in den USA vor-
herrschende Wahrnehmung Chinas als Bedrohung wurde von den europiischen Staaten
jedoch nie vollstandig tibernommen. Sie hatten und haben intensive Handelsbeziehun-
gen mit China, und nicht zuletzt sind einige EU-Mitglieder Partner Chinas in der Belt
and Road Initiative (BRI).

Dennoch verschirfte auch die EU ihre Haltung gegeniiber China in Reaktion auf dessen
Handelspraktiken und stufte das Land 2019 erstmals auch als systemischen Rivalen
ein (— Europiische Kommission 2019). Zugleich verfolgte die EU weiterhin die Strategie,
sich aus der wachsenden Rivalitiat zwischen China und den USA herauszuhalten. Das
anderte sich erst mit Russlands Angriff auf die Ukraine, der nicht nur die Idee einer bie Differensen
ideologischen Konfrontation zwischen Demokratien und Autokratien popularisierte,  zwischen

den USA und Europa
verschirfen sich

sondern eine klassische Biindnisfrage — die Sicherheit Europas — in den Mittelpunkt
stellte. Aber nicht nur blieben die Differenzen zwischen Europa und den USA jenseits
der Ukraine bestehen, sondern sie haben sich mit dem erneuten Amtsantritt von Donald
Trump drastisch verschirft.

Anders als das Narrativ vom Systemwettbewerb zwischen Demokratien und Autokratien
nahelegt, verlaufen die gegenwartigen Tendenzen der Erosion der Demokratie und der
Autokratisierung quer durch EU und NATO. Nirgends wurde das deutlicher als in der
Rede des US-Vizeprasidenten JD Vance auf der Miinchner Sicherheitskonferenz, in
der er den Europiern vorwarf, die Meinungsfreiheit und damit die Demokratie einzu-
schranken. Er zweifelte an, ob die USA und Europa iiberhaupt noch fiir die gleichen
Werte stiinden und damit Partner sein konnten. Gleichzeitig diskutieren Beobachter,
ob die USA sich unter Trump auf dem Weg zu einem autoritdren Regime befinden.

Seit seiner Riickkehr ins Weif3e Haus nutzt Trump jede Gelegenheit, die ohnehin briichige
Einigkeit des politischen Westens und die regelbasierte Weltordnung — 25 weiter

zu untergraben — F. Seine Regierung ignoriert internationale Organisationen, verlasst
zentrale Abkommen und handelt auf3enpolitisch unilateral.
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Beispielhaft fiir diese Dynamik sind Trumps Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen
und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), seine Strafzolle, aber auch seine aufden-
politischen Alleingiange zur Annektierung Gronlands, der Umbenennung des Golfs von
Mexiko oder beziiglich eines Ukrainedeals mit Russland.

Auf der Miinchner Sicherheitskonferenz machten die USA deutlich, dass sie nicht langer
der wichtigste Sicherheitsgarant fiir Europa sein wollen, da sie ihre strategischen Prio-

ritdten zunehmend in anderen Weltregionen sehen. Diese Ankiindigung markiert das

vorliufige Ende einer Ara des verlisslichen US-Engagements in Europa und zwingt die
europiischen Staaten, sich sicherheitspolitisch neu aufzustellen.

25 Regelbasierte Ordnung

Der Ausdruck regelbasierte Ordnung ist eine politische
Schépfung der spaten 2000er Jahre, um die Differenzen
zwischen den Staaten liber die konkrete Ausgestaltung
der internationalen Ordnung zu entscharfen. Sie ent-
ziindeten sich insbesondere an dessen liberaler Kompo-
nente, d. h. der Betonung von Demokratie und Menschen-
rechten, die nach dem Ende des Kalten Kriegs deutlich
starker wurden. Bis heute gibt es keine geteilte Definition
der regelbasierten Ordnung. Grundsatzlich lasst sie sich

als VN-zentrierte Ordnung verstehen, mit den Kern-
bereichen VN-Charta und insbesondere kollektive
Sicherheit (allgemeines Gewaltverbot), multilateralem
Handels-, Finanz- und Entwicklungssystem (Welthandels-
organisation, Internationaler Wahrungsfonds und Welt-
bank) und der globalen Daseinsfiirsorge durch die zen-
tralen VN-Organisationen in den Bereichen Bildung,
Gesundheit und Ernahrung sowie der zivilen Konflikt-
bearbeitung durch Recht und Gerichte.

EIN NEUER POL IM (SUD-)OSTEN?

Sucht man nach organisierten Herausforderern dieses fragilen politischen Westens, fallt
der Blick auf die russisch-chinesische Partnerschaft, die sich seit Ausbruch des Ukraine-
Kriegs deutlich intensiviert hat, und auf die Organisationen und Staaten in diesem Umfeld.
Dazu zahlen die Shanghai Cooperation Organization und ihre Mitglieder, Nordkorea,
Nicaragua, Iran und Venezuela sowie die neue Allianzbildung rund um die BRICS.

Die intensivierte Partnerschaft zwischen Russland und China zeigt sich im sprunghaften
Anstieg des Handelsvolumens, das 2024 mit {iber 230 Mrd. US-$ einen historischen
Hochststand erreichte. China hat seine Rolle als grofditer Abnehmer russischer Energie-
exporte ausgebaut. Im Gegenzug exportieren chinesische Unternehmen Konsumgiiter
und Technologien nach Russland, womit sie mindestens teilweise das Sanktionsregime
unterlaufen und die russische Kriegswirtschaft am Laufen halten (= Sher 2024). Die
geteilte Ablehnung westlich-liberaler Normen und ihre zunehmende sicherheitspolitische
Kooperation und Koordination in globalen Gremien werden haufig als Belege fiir eine
Allianz oder gar ,,autokratische Achse“ angefiihrt (= Hartmann 2024). Sie fuft aber
vor allem auf einem geteilten Widerstand gegen die US-Hegemonie und westlich-liberale
Normen. Dies ist eine negative Agenda: Eine gemeinsame Konzeption einer alternativen
Ordnung liegt nicht vor (— Abb/Polianskii 2023).
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Ein verfestigter Pol im Siid-Osten ist bislang nicht in Sicht, sondern eher eine von Oppor-
tunismus gepragte Kooperation zwischen einzelnen Staaten. Ein wichtiger Impuls fiir
die engere chinesisch-russische Kooperation ist gerade die geteilte Wahrnehmung, Ziel
einer westlichen Einhegungspolitik zu sein. Die Gefahr ist grof3, dass eine Politik, die
China und Russland in einen Topf wirft, zu einer sich selbst erfiillenden Prophezeiung
wird, die einen solchen ,,Block” iiberhaupt erst entstehen lisst. Das gilt umso mehr fiir
die BRICS-Organisation und ihre Mitglieder, die oftmals als neue Speerspitze eines anti-
westlichen Blocks angesehen werden.

Die BRICS verstehen sich als Kooperationsplattform fiir Linder des Globalen Siidens.
Ziel ist es, Praktiken und Regelwerke der internationalen Ordnung zu verandern, etwa
im Bereich von Entwicklungszusammenarbeit, Finanzmirkten und Handel. So haben
die BRICS 2014 die New Development Bank geschaffen, um eine alternative Méglichkeit
fiir die Finanzierung von Investitionen zu erschlief}en und die Abhéngigkeit vom US-$
zu reduzieren. Neben Wirtschafts- und Entwicklungszielen wollen die BRICS die Repré-
sentation der Lander des Globalen Siidens in den VN und in anderen internationalen
Organisationen erh6hen und deren Strukturen, zum Beispiel den VN-Sicherheitsrat, re-
formieren. Primir geht es den BRICS um mehr Mitsprache, nicht darum, die Gremien
zu entmachten.

Zwar bildet China gegenwartig das Zentrum der BRICS, es forciert aber keine konfronta-
tive Haltung der BRICS zum Westen. Die Griindungsmitglieder Brasilien und Indien
verfolgen ohnehin einen Ansatz, der die Diversifizierung der Auf3enbeziehungen als
Chance ansieht und auf Partnerschaften in alle Richtungen setzt. Offen antiwestliche
Lander wie zum Beispiel Russland oder Iran sind in der Minderheit. Auffallend sind
dagegen Strategien von Mitglieds- und Partnerldndern, Tiiren offenzuhalten und Risiken
abzusichern (,,hedging®). So hat Saudi-Arabien die Einladung, Mitglied zu werden,
bislang nicht angenommen. Dies erklart sich aus den Beziehungen zu westlichen Staaten,
aber auch aus Rivalitat mit dem BRICS-Mitglied Iran. Indonesien ist Mitglied der BRICS
geworden, beantragt zeitgleich aber eine Mitgliedschaft in der OECD und ist Partner
des von den USA initiierten Indo-Pacific-Frameworks — 26.

Doch diese Ankniipfungspunkte, die die vorhandene Polarisierung dimpfen kénnten,
bleiben oftmals ungenutzt. Zwar haben beispielsweise China und Brasilien 2024 Friedens-
plane fiir den russischen Krieg in der Ukraine prasentiert, aber kaum mit Nachdruck
versehen. China hat seine Moglichkeiten nicht genutzt, Druck auf Russland zur Beendi-
gung des volkerrechtswidrigen Angriffs auszuiiben, sondern will eher durch giinstige
Energieimporte vom Krieg profitieren. Der neutrale Status verschiedener BRICS-
Mitglieder wurde bisher nicht genutzt, um Wege zu einem Ende des Kriegs aufzuzeigen.
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26 BRICS-Erweiterungen

Die BRICS-Organisation ist deutlich gewachsen und hat  Brasilien, das in diesem Jahr die Prasidentschaft innehat,
an politischer Bedeutung gewonnen. Sie wurde 2009 von  verkiindete, dass zum 1. Januar 2025 insgesamt neun
Brasilien, Russland, Indien und China gegriindet. 2010 Lander den Status BRICS-Partner erhalten und tiber 30
kam Siidafrika hinzu. 2024 folgten vier weitere Staaten: ~ weitere Lander ihr Interesse bekundet hatten, als Mit-
Agypten, Athiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen glieder oder Partner zu kooperieren (= Presidéncia da

Emirate. Anfang dieses Jahres wurde Indonesien das Republica Brasil 2025).
zehnte Vollmitglied. Im Rahmen des letzten BRICS- 4
Summits 2024 in Kazan, Russland, wurde zudem die neue 123

Kategorie einer BRICS-Partnerschaft geschaffen.

Die Polarisierung fiihrt bislang nicht zu koharenten Blocken. Zugleich lasst sich auch

nur ein kleiner Teil der 193 Staaten iiberhaupt diesen Polen zuordnen, und der rasante

Verfall der transatlantischen Partnerschaft unter der erneuten Prasidentschaft Trumps

fordert die Multipolarisierung. Auch die BRICS sind kein Nukleus eines antiwestlichen o i
BRICS: Eine Kooperations-

Blocks, sie sind nicht eindeutig zuzuordnen und reprisentieren teils sehr unterschied- plattform fiir Lander des

liche Positionen und Anspriiche auf Mitgestaltung der Weltordnung. Sie bieten, wie Globalen Siidens, aber kein

antiwestlicher Block
im Folgenden dargestellt wird, Ankniipfungspunkte fiir eine polarisierungsddmpfende

Politik in den Weltregionen.

4.3 v Die Weltregionen: Bewegung eine Richtung geben

Asien gilt als bevolkerungsreichste und wirtschaftlich dynamischste Region sowie als
zentraler Austragungsplatz fiir den Wettbewerb um die Zukunft der Weltordnung.
Es beherbergt mit China nicht nur den wichtigsten Herausforderer der USA, sondern
eine Reihe weiterer Staaten, die Anspriiche auf die Mitgestaltung einer zukiinftigen
Ordnung erheben.

Zugleich ist Asien von geopolitischen Verwerfungen gekennzeichnet. Konflikte bestehen
zwischen Staaten, die entweder mehr Kooperation mit dem politischen Westen suchen
oder diese ablehnen. Besonders konfliktanfillig sind das geteilte Korea, aber auch Chinas
Anspriiche auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan und die Inbesitznahme maritimer
Territorien im Ost- und Siidchinesischen Meer. Als Reaktion auf Chinas expansive Politik
haben die betroffenen Staaten im vergangenen Jahrzehnt ihre sicherheitspolitische
Kooperation mit den USA verstirkt. Die entstehenden Frontlinien verlaufen oft quer zu
Regimeunterschieden oder institutionellen Gruppierungen.

Dies zeigt der Vergleich der beiden grofden asiatischen BRICS-Staaten: China verfolgt
eine ambitionierte Politik, den eigenen Einfluss im Globalen Siiden zu vergrofdern —
durch wirtschaftliche Kooperation und durch eine normative Agenda, die die Souvera-
nitit und die Existenzberechtigung nichtdemokratischer Regime betont.
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Indien hingegen verfolgt trotz seiner machtpolitischen Rivalitdt mit China und seiner
demokratischen Verfassung eine ahnliche Agenda, wenn es um die Entwicklung der
BRICS-Gruppe geht. In Delhi wie auch in Peking ist jedoch kaum Motivation zu einer
Blockbildung erkennbar. Vielmehr verfolgen beide Regierungen eine eigenstandige
Grofdmachtpolitik, die den eigenen Sicherheitsinteressen dient.

Der Aufstieg Chinas hat seinen demokratischen Nachbarn einen klaren Impuls zu einer
engeren Anlehnung an die USA und den politischen Westen sowie dessen liberal-demo-

kratischen Agenda gegeben. Das gilt insbesondere fiir Taiwan, aber auch fiir Japan und
Stidkorea (— Ha 2023).

Das US-amerikanisch-chinesische Ringen um Einfluss schlégt sich vor allem in Siidost-
asien nieder, wo kleinere Staaten wie Vietnam, Thailand oder die Philippinen sowohl
enge wirtschaftliche Kontakte mit China als auch sicherheitspolitische Kooperation
mit den USA unterhalten. Sie haben kein Interesse, in eine Blockkonfrontation verwi-
ckelt zu werden. Stattdessen soll ihre Eigenstindigkeit durch eine Diversifizierung von
Anlehnungsoptionen und Partnerschaften verteidigt werden (multi-alignment) — auch
und gerade mit der EU, deren Eintreten fiir eine regelbasierte Ordnung anerkannt wird
(— ISEAS 2024). Die Heterogenitit Asiens ist im Stimmverhalten zu Resolutionen der
VN-Generalversammlung ersichtlich, wie etwa im Fall der Verurteilung von Russlands
Invasion in der Ukraine (ES-11/1). Nur Nordkorea stimmte mit Nein; Staaten wie China,
Indien oder Vietnam, die enge Beziehungen zu Russland, aber auch umfangreiche Wirt-
schaftsbeziehungen zum politischen Westen unterhalten, enthielten sich. Mit ,,Ja*
stimmten hingegen die zahlreichen US-Alliierten in der Region, aber auch weitere Staaten
der ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Bei der Resolution ES-10/21 zu
einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza enthielten sich hingegen die engsten US-
Alliierten Japan, Stidkorea und die Philippinen sowie Indien; der Rest der Region trug
sie liberwiegend mit.

Wie sich die Staaten Asiens auch positionieren, ein Faktor eint sie: ein ibergeordnetes
Interesse an wirtschaftlicher Entwicklung und Stabilitat. Darin bieten sich vielfaltige
Ankniipfungspunkte fiir Europa. Besonders die ASEAN-Staaten sind zunehmend
wichtige Partner fiir die Diversifizierung des europdischen Auf3enhandels. Die seit 2009
pausierten Verhandlungen iiber ein Freihandelsabkommen sollten wieder aufgenommen
und die Forderung der nétigen Konnektivitats-Infrastruktur zur strategischen Prioritit
des Infrastrukturinvestitionsprogramms (Global-Gateway-Programm) der EU gemacht
werden. Mit ASEAN besteht auch ein gemeinsames Interesse an einer regelbasierten
Weltordnung, die den Wettstreit der Grof3michte einhegt. Dieses Kooperationspotenzial
wird leider nicht immer genutzt, auch weil von europaischer Seite weitergehende Be-
kenntnisse zu liberaldemokratischen Normen verlangt werden.
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Lateinamerika ist nicht nur geographisch Teil des Westens. Es wird auch politisch haufig
dem erweiterten Westen zugeschlagen. Aus Sicht der USA gilt Lateinamerika bis heute
als privilegierte Einflusssphire, in der externe Machte geméafd der Monroe-Doktrin von
1823 nichts zu suchen haben. Wie die USA betonen auch die EU und Deutschland die
»gemeinsamen Werte“: Im Unterschied zu anderen Regionen des Globalen Siidens ist
Lateinamerika seit Jahrzehnten fast durchweg demokratisch verfasst. Dies schligt sich
auch in internationalen Institutionen nieder. Nicht nur sind die Lander Lateinamerikas
gemeinsam mit den USA und Kanada Mitglieder der Organisation Amerikanischer
Staaten OAS, auch gehéren mit Chile, Costa Rica, Kolumbien und Mexiko vier Linder 125
der Organisation fiir wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, OECD, an, drei

weitere (Argentinien, Brasilien, Peru) sind Beitrittskandidaten. Argentinien, Brasilien

und Kolumbien gelten den USA zudem als ,,major non-NATO allies® — als wichtigste

Biindnispartner auf3erhalb der NATO.

Aus Sicht Lateinamerikas sind die Beziehungen zu Europa und vor allem zu den USA
hingegen ambivalent. Sowohl die hegemonialen Anspriiche der USA als auch die lange
Geschichte von US-Interventionen haben ein starkes Autonomiestreben erzeugt. Dies
hat sich einerseits in verstirkten Bemiihungen um regionale Kooperation ohne US-
Beteiligung niedergeschlagen — etwa im Rahmen der Gemeinschaft Lateinamerikanischer
und Karibischer Staaten (CELAC) sowie der Union Stidamerikanischer Nationen
(UNASUR). Andererseits hat die breitere Stid-Siid-Kooperation deutlich zugenommen,
insbesondere mit China. Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador, Mexiko, Peru und
Venezuela haben mit China eine ,,comprehensive strategic partnership“ abgeschlossen.
Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua und Peru haben Freihandelsabkommen mit der
Volksrepublik (— Roy 2025). Fiir Brasilien sind die BRICS ein bedeutsames Format der
Siid-Siid-Kooperation, das zuletzt allerdings fiir Kontroversen in der Region gesorgt
hat. So hat Argentinien unter seinem dezidiert pro-US-amerikanischen Prasidenten
Javier Milei die Einladung zur Mitgliedschaft in der BRICS ausgeschlagen. Gleichzeitig
hat Brasilien die geplante Assoziierung Venezuelas in Reaktion auf die allzu offensicht-
lich gefélschte Wiederwahl von Nicolds Maduro verhindert.

Globale Polarisierung stellt sich in Lateinamerika primér als Grofmachtrivalitat zwischen

den USA und China dar. Bei allen Differenzen dominiert der Versuch, sich der Block-  staaten Lateinamerikas

bildung zu entziehen und moglichst gute Beziehungen zu beiden Seiten zu pflegen. Diese _ )
Blockbildung zwischen

Strategie wird in der Region als neues, ,,aktives® non-alignment diskutiert, als Ablehnung china und den Usa

zu entziehen

versuchen sich der

einseitiger Anlehnung an eine der Grofméchte (= Fortin/Heine/Ominami 2023).

Zugleich geht es insbesondere Brasilien um die aktive Gestaltung der multipolaren
Weltordnung, die fiir Lateinamerika einen Abbau asymmetrischer Abhingigkeiten und
einen Zuwachs an Handlungsspielriumen verspricht. Non-alignment bedeutet nicht
Neutralitit, sondern zielt auf ein internationales Engagement mit unabhingiger Agenda —
allerdings in der Regel eher gemaf3 nationaler Prioritdten als im Sinne eines kollektiven
Handelns Lateinamerikas. Dies hat sich auch in den globalen Kontroversen iiber den
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russischen Krieg in der Ukraine und den israelischen Krieg in Gaza niedergeschlagen.
In beiden Fillen hat sich die Region uneinheitlich positioniert, dennoch sind dominante
Trends erkennbar. So iiberwog die Ablehnung des volkerrechtswidrigen Angriffskriegs
Russlands, bei deutlich ausgepragter Distanz zur US-amerikanischen und europiischen
Strategie der umfassenden Sanktionierung und massiven militdrischen Unterstiitzung
der Ukraine. Wiahrend die meisten Regierungen den terroristischen Angriff der Hamas
scharf verurteilten, positionierten sie sich deutlich kritischer gegeniiber Israel und seiner
Kriegsfiithrung in Gaza als die USA oder die EU.

Mit der Riickkehr Trumps ins Weif3e Haus wird diese Strategie des aktiven non-align-
ments einerseits riskanter. So drohen allen, die den USA die Gefolgschaft verweigern,
drastische Gegenmafdnahmen. Andererseits unterminiert die neue Trump-Regierung
die ohnehin prekare Glaubwiirdigkeit der USA als verldsslicher Partner Lateinamerikas
und unterstreicht so die Bedeutung moglichst diversifizierter Aufdenbeziehungen.
Das traditionell ausgepragte Interesse lateinamerikanischer Regierungen an einer auf
Kooperation und Frieden ausgerichteten internationalen Politik diirfte in diesem
Zusammenhang nur weiter ansteigen. Allerdings nimmt zugleich auch das Misstrauen
gegeniiber der Fahigkeit multilateraler Institutionen, Normen durchzusetzen, zu.

Afrika Die afrikanischen Staaten miissen seit ihrer Unabhéngigkeit in einer Weltordnung
zurechtkommen, in der sie 6konomisch benachteiligt sind und die von wechselnden
Grofdméchten bestimmt wird. Die Unterstiitzung fiir verlassliche internationale Regel-
werke, die geteilte Werte und Giiter absichern, ist deshalb aus afrikanischer Perspek-
tive kein ,,nice to have®, sondern eine Uberlebensstrategie.

Die aktuellen machtpolitischen Verschiebungen betreffen Afrika in drei Dimensionen.
Erstens lasst sich ein zunehmender Wettbewerb zwischen den USA und dem politischen
Westen einerseits und China und Russland andererseits beobachten. Das zeigt sich etwa an
konkurrierender Infrastruktur- und Investitionspolitik der EU (Global Gateway Initiative)
und Chinas (BRI), aber auch an einer zunehmend auf Konkurrenz ausgerichteten Rhetorik.
Gleichzeitig haben China und Russland ihre militdrische Prasenz auf dem afrikanischen
Kontinent ausgebaut, etwa durch neue Militirbasen, Sicherheitsabkommen und Waffen-
exporte (= Ferragamo 2023). In den meisten Féllen geht der Ausbau militarischer Priasenz
mit einem Zugang zu zentralen Ressourcen einher (etwa Gold in Mali und der Zentral-
afrikanischen Republik). Aus afrikanischer Perspektive hat die Situation konkurrierender
Angebote auch Vorteile: Sie er6ffnet Handlungsmacht, die Blocke gegeneinander auszu-
spielen und zum eigenen Vorteil wechselnde Allianzen einzugehen.

Zweitens sind die afrikanischen Staaten negativ von der Erosion internationaler Normen

und Institutionen betroffen. Die Blockade des VN-Sicherheitsrats hat Konsequenzen fiir
eine Vielzahl von Gewaltkonflikten auf dem Kontinent, denen die VN tatenlos zusehen

muss, ebenso wie fiir die finanzielle Unterstiitzung afrikanischer Friedensinitiativen.
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Der Wegtfall von 18 % des WHO-Budgets durch den Austritt der USA wird massive Aus-
wirkungen auf die Gesundheitspolitik und den Zugang zu medizinischer Versorgung

in den afrikanischen Staaten haben. Die Krise internationaler Riistungskontrolle ist ein
zentraler Treiber fiir den aktuell blutigsten Krieg auf dem Kontinent im Sudan — 1.

Die Erosion internationaler Souveranititsprinzipien bedeutet, dass Ruanda ohne Druck
aus dem Westen einen Rache- und Eroberungskrieg im Ostkongo fiihren kann.

Aus afrikanischer Perspektive ist eine regelbasierte, auf geteilten Werten aufbauende
Ordnung eine wichtige Errungenschaft. Sie verspricht sowohl eine Absicherung vor

Afrikanische Staaten
einseitiger Abhédngigkeit als auch Verlisslichkeit. Eine Mehrheit der afrikanischen unterstiitzen die
regelbasierte Ordnung —
sie soll jedoch auch
2023). Doch muss diese Ordnung aus afrikanischer Sicht auch michtige Staaten und die westlichen Staaten

Staaten hat deshalb auch Russlands Angriff auf die Ukraine verurteilt (— G6tz et al.
namentlich den politischen Westen binden. Im Zuge der Verurteilung des russischen """
Angriffskriegs haben deshalb viele afrikanische Staaten Doppelmoral und Widerspriiche
innerhalb der westlichen Ordnungspolitik der letzten Dekaden angeprangert — beispiels-
weise im Hinblick auf die NATO-Intervention in Libyen. Im israelisch-palastinensischen
Konflikt unterstiitzen die meisten afrikanischen Staaten die palidstinensische Seite,

obwohl einige, darunter Ghana und Kenia, zuletzt ihre guten Beziehungen zu Israel
ausgeweitet haben. Auf dem AU-Gipfel im Februar 2024 verurteilten die afrikanischen
Staats- und Regierungschefs die israelische Offensive in Gaza und unterstiitzten die

Klage Siidafrikas gegen Israel vor dem IGH.

Drittens fordern die aktuellen machtpolitischen Verschiebungen Konfliktlinien innerhalb
der Region. Die Putsche der letzten Jahre, vor allem in Westafrika, haben dazu gefiihrt,
dass sich Militarregierungen — auch mithilfe russischer Sicherheitskooperation — an
der Macht festsetzen und demokratische Standards erodieren. Das hat negative Auswir-
kungen fiir afrikanische Regionalorganisationen wie die AU, deren Handlungsmacht
durch die Autokratisierung ihrer Mitglieder zunehmend schwindet. Dabei wiren gerade
sie wichtig, um gemeinsame afrikanische Positionen zu formulieren und zur Neugestal-
tung einer regelbasierten internationalen Ordnung beizutragen.

In dieser Situation kommt es fiir die meisten afrikanischen Staaten nicht in Frage, sich
an eine der Grofmichte anzulehnen. Denn der Grofiteil von ihnen kann es sich nicht
leisten, nur eine Seite zu wihlen. Dass non-alignment ein Imperativ der Abhédngigkeit
ist, wird im politischen Westen nur selten erkannt. Andere Staaten, darunter auch die
Militarregierungen von Mali oder dem Tschad, wihlen eher die Strategie des multi-align-
ment, indem sie offen ihre Partnerschaft mit Russland zelebrieren, sich gleichzeitig
aber Kooperationen mit dem Westen offenhalten. Die Betonung von Souveranitit und
die Ablehnung externer Bevormundung wird auch von bisher wichtigen Partnern des
Westens wie dem Senegal verfolgt. Statt dies als Ausdruck russischer Einflussnahme und
Desinformationspolitik zu deuten, sollte es als Potenzial afrikanischer Staaten gelesen
werden, eine strategischere und gestaltende Rolle einzunehmen.
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Westasien und Nordafrika (WANA) umfassen eine Gruppe von Lindern, die aufgrund der
geopolitischen und -6konomischen Bedeutung der Region iiber Jahrhunderte hinweg
Grofdmachtpolitik und -wettbewerb ausgesetzt waren. Die Regionalmichte sehen den
gegenwartigen Wettbewerb der Grofdméachte vor allem als Chance, den eigenen Hand-
lungsspielraum zu vergrofdern. Konkret zeigen sich zwei Tendenzen: Die Anlehnung an

konkrete Grofdmachte, aber auch das Offenhalten von Optionen (alignment und multi-

alignment). Ersteres findet sich beim Iran und dessen Alliierten (Hizbollah im Libanon, In Westasien und

. . . .. . dafrik: he:
Syrien bis zum Sturz des Assad-Regimes, Houthis im Jemen). Sie suchen den Schulter- Hordafria suchen

manche Regierungen

schluss mit Russland und China, was vor allem durch 6konomische Interessen, u.a. den Schulterschluss

mit Russland und China,

im Bereich Energie, sowie durch das Umgehen von internationalen Sanktionsregimen ) B
andere wollen sich

motiviert ist. Das zweite Lager (Marokko, Algerien, Agypten sowie die Golf-Monarchien  verschiedene Moglich-
Saudi-Arabien, VAE und Katar) zielt auf multialignment, um die eigene strategische feiten offenhalten
Autonomie zu vergrofiern und wahlweise mit dem westlichen Lager oder mit China
und Russland zu kooperieren. Auf3enpolitik dient dabei vorwiegend dem Erhalt des
eigenen politischen Regimes. Die regelbasierte Ordnung spielt ebenso wenig eine Rolle
wie Regionalorganisationen, die entweder wenig Bedeutung haben (Arabische Liga)

oder den Interessen einer Regionalmacht dienen (Golfkooperationsrat).

Diese Trends, alignment und multialignment, sind vor dem Hintergrund einer doppelten
regionalen Polarisierung in den 2010er Jahren zu verstehen, die sich um Macht und
Einfluss in der Region sowie um die innerstaatliche Ordnung in WANA-Landern entwi-
ckelte. Zu Beginn der 2020er Jahre setzte Entspannungspolitik ein, unter anderem
durch die von China vermittelte Annidherung zwischen Saudi-Arabien und Iran im Jahr
2023. Saudi-Arabien und VAE ermoglichte dies, die Prioritat auf wirtschaftliche Ent-
wicklung zu legen mit dem Ziel, in einer zunehmend multipolaren Welt ein Zentrum
zwischen Asien sowie Europa und den USA zu werden. Wihrend bereits unter Trump 1
die Rivalitat mit China stark zunahm und Europa im Zuge des Ukraine-Kriegs drangte,
sich gegen Russland zusammenzuschlief3en, lief3en sich WANA-Lander nicht in das
westliche Lager ziehen. Zwar unterstiitzten sie die VN-Resolutionen der Generalver-
sammlung 2022 und 2023, die Russlands Krieg gegen die Ukraine verurteilten, schlossen
sich wirtschaftlichen Sanktionen aber nicht an.

Eine Zasur konnte zukiinftig der Israel-Gaza-Krieg werden — Friedensgutachten 2024 | F.
Erstens haben die USA und zahlreiche europdische Linder durch die als einseitig pro-
israelisch wahrgenommene Haltung in den Augen der breiten Bevolkerung der WANA-
Region jegliche Glaubwiirdigkeit als Vertreter einer regelbasierten Ordnung verspielt.
Auf Seiten der Staatsfiihrungen hat dies bislang zu keinen signifikanten Anderungen
ihrer Aufdenpolitik gefiihrt. Die Abraham-Abkommen bestehen fort, nur die Normalisie-
rungsbestrebungen zwischen Saudi-Arabien und Israel werden so bald wahrscheinlich
keine vertragliche Gestalt annehmen. Zweitens hat China gezeigt, dass es trotz immer
starkerer wirtschaftlicher Vernetzung weiterhin keine aktive politische Rolle in der Re-
gion spielen mochte. Drittens haben die dramatischen Verluste der mit dem Iran alliierten
Gruppen und Staaten dazu gefiihrt, dass Russland das Assad-Regime fallen lief3.
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Dadurch hat Russland nun geopolitisch Probleme, seinen Zugang zum Mittelmeer und
seine ,,Strahlkraft“ als vertrauensvoller Unterstiitzer von Autokratien zu wahren.

Kurz: Die politische Anziehungskraft beider Pole ist gering, die wirtschaftliche dagegen in
beide Richtungen sehr ausgepragt. Auch in den fiir die EU zentralen Bereichen Migra-
tionskontrolle und (griine und fossile) Energielieferungen kooperieren WANA-Lander
gern, um die eigene strategische Position zu verbessern, Ressourcen zu generieren, und
damit ihre politischen Regime zu stabilisieren. Negative Auswirkungen der Kooperation
bei der Migrationskontrolle sowie Konfliktpotenziale einer auf Export ausgerichteten 129
griinen Energiewirtschaft werden wenig bis gar nicht bearbeitet (= Weipert-Fenner 2025).

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Weltordnung ist in Bewegung, aber die Richtung ist offen. Die Pole sind bislang kaum
handlungsfahig. Das gilt fiir den Pol um China und Russland, in dem eher opportunitats-
getrieben zusammengearbeitet wird, ebenso wie fiir den politischen Westen, der, abge-
sehen von der Unterstiitzung der Ukraine, wenig Konsens demonstrierte; und selbst das
ist passé. Die neue US-Regierung zeigt kein Interesse an der regelbasierten Weltordnung.
Zugleich droht sie den eigenen Biindnispartnern, wie z.B. Kanada, Danemark und zuletzt
der Ukraine. Diese Drohungen werden inshesondere bei kleineren Staaten dazu fiihren, dass
sie sich den USA anschlieBen, um Kosten zu vermeiden; sie erh6hen zugleich die Motivation,
sich von den USA zu emanzipieren. China steht hierfiir mehr als bereitwillig zur Verfligung.

Emanzipation ist auch das Stichwort fiir Europa und Deutschland. Daraus folgt kein Allein-
gang, sondern ein Ansatz, Unterstiitzer:innen zu finden, mit denen man der Polarisierung
etwas entgegensetzen und die internationalen Regelwerke stiitzen kann.

Dieser Ansatz kann auf breiten Riickhalt in den Weltregionen setzen. Zentral dafiir ist
dreierlei. Erstens miissen die Interessen der jeweiligen Regionen beziehungsweise der
Staaten in ihnen starker beriicksichtigt werden, das heiBt, Europa und Deutschland missen
Zugestandnisse machen. Asien ist offen fiir eine regelbasierte Ordnung, aber nicht fiir
deren liberal-demokratische Auspragung. Afrika erwartet eine glaubwiirdige Selbstbindung
an Regeln und Institutionen als Basis gemeinsamer Kooperation. Lateinamerikanische
Partner:innen mogen Deutschland und Europa in Wertefragen naherstehen, auch sie halten
aber wenig von Belehrungen und Doppelstandards. Auch Auswiichse wie die Zuriick-
weisung der Legitimitat internationaler Gerichtshofe in der Befassung mit Israel-Palastina
durch einige Staaten des Westens miissen gestoppt werden. Zweitens erwarten alle Regio-
nen gleichberechtigte Mitsprache in internationalen Institutionen und Fairness im Handel
und in der Regulierung, mithin die Bereitschaft, unfaire Handelspraktiken und -regeln, etwa
im Bereich der Standardsetzung, abzustellen. Fairen Handel, der auch die Chance auf nach-
haltige Entwicklung beinhaltet, gilt es insbesondere bei griiner Energie zu beriicksichtigen:
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Partnerschaften rund um griinen Wasserstoff, die Deutschland in verschiedenen Welt-

regionen abschlieBt, sehen sich in ihrer aktuellen Form teils dem Vorwurf des Neokolo-
nialismus ausgesetzt und bergen zahlreiche Konfliktpotenziale. Drittens miissen sich
Deutschland und Europa deutlicher als bisher als Alternative zu den USA auf der einen
und zu China/Russland auf der anderen Seite positionieren — als Pol der regelbasierten
Ordnung. Dabei geht es nicht um Aquidistanz. Europa steht fiir eine menschenrechts-

basierte, liberaldemokratische Ordnung. Fiir die globale Ebene kann das Ziel aber nur darin
bestehen, eine Strategie des diinnen Multilateralismus zu entwickeln, der Kernregeln und
Institutionen bewahren oder reformieren kann, wiahrend anspruchsvollere Regeln und Werte

nurmehr fiir jene Staaten und Regionen gelten, die sich an sie binden wollen. Das bedeutet
nicht, sie aufzugeben, aber die Kooperation mit anderen nicht an die Einhaltung dieser

Werte zu binden.

Statt weiterhin auf einen permanenten Sitz im VN-Sicherheitsrat zu drangen, kénnte Deutsch-
land sich fiir eine Wiederbelebung des ,United for Peace‘-Ansatzes stark machen, um die
Wirkmacht der Generalversammlung der VN gegeniiber dem Sicherheitsrat zu erhéhen.

Um das zu erreichen, miissen die Weltregionen differenziert betrachtet werden. Die Lander
des Globalen Siidens wissen um ihren gewachsenen Einfluss und sind willens, die unter-
schiedlichen Blocke auch opportunistisch gegeneinander auszuspielen. In dieser eher multi-
als bipolaren Welt wird Biindnis- und Ordnungspolitik anspruchsvoller, weil sie mit mehr
Unibersichtlichkeit und wechselnden Opportunitaten rechnen muss: Gefragt sind nicht

die groBen Wiirfe, sondern das beharrliche Bemiihen um themenspezifische Allianzen und
die Aufrechterhaltung basaler internationaler Regeln im Interesse einer absehbar prekaren

Friedensordnung.
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Kriminalisierung von Gefliichteten entgegen-
wirken Probleme der inneren Sicherheit diirfen
nicht zu einem Generalverdacht gegeniiber
Schutzsuchenden fiihren. Die Politik sollte auf
populistische Mafdnahmen verzichten, die spater
ohnehin vor Gerichten keinen Bestand haben
oder absehbar die von ihnen proklamierten Ziele
nicht erreichen.

Fliichtlingsschutz strategisch denken und
umsetzen Repressionen gegen Schutzsuchende
tragen weder zur inneren Sicherheit bei noch
mindern sie die Belastung der Sozialsysteme.
Der Bund sollte gemeinsam mit Landern und
Kommunen die Infrastruktur fiir die Aufnahme,
Versorgung und Integration von Gefliichteten
nachhaltig verbessern.

Ressourcen verlagern Anstelle des Aufbaus einer
kostenintensiven Infrastruktur der Abschottung
und Abschiebung sollte in eine ziigige Integration
der Gefliichteten investiert werden. In diesem
Zusammenhang sollten psychologische Angebote
ausgebaut werden.

Humanitidre Aufnahme ausbauen statt ein-
schrinken Die Bundesregierung sollte Umsied-
lungskontingente erweitern, weitere humanitire
Aufnahmeprogramme fiir Schutzbediirftige ein-
richten und Barrieren fiir die Familienzusammen-
fiihrung abbauen.

7

Fliichtlingsschutz mit Friedenspolitik verbinden
Die Bundesregierung sollte in die Friedensfoérde-
rung, Vorbeugung von Konflikten und nachhaltige
Losung von langanhaltenden Vertreibungssituatio-
nen in Krisenregionen investieren. Riickfithrungen
sollten nicht erzwungen werden. Von Migrations-
abkommen ist abzusehen, wenn im Partnerland
Menschenrechte systematisch verletzt werden.

Europiische Losungen suchen Die Bundesregie-
rung sollte sich auf europdischer Ebene fiir eine
solidarische Einwanderungs- und Verteilungspolitik
einsetzen und auf der Einhaltung von menschen-
rechtlichen Standards bestehen. Die EU sollte ge-
meinsame Programme der humanitdren Aufnahme
und Seenotrettung entlang der wichtigsten Flucht-
routen einrichten.

Debatte iiber Gefliichtete versachlichen In (so-
zialen) Medien, im politischen Diskurs und in

der Bildungsarbeit gilt es, Angst-, Hass- und Neid-
debatten gegeniiber Gefliichteten zu iiberwinden
und die Herausforderungen, die sich bei der Integra-
tion von Gefliichteten stellen, niichtern zu disku-
tieren.
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135
Die Fluchtpolitik polarisiert die 6ffentliche Meinung wie kein anderes Thema.

Die Politik macht Schutzsuchende als Sicherheitsrisiken aus und verspricht,
die Anzahl der Gefliichteten durch Grenzsicherung und ,,konsequente Ab-
schiebungen® drastisch zu verringern. Selbst wenn dies gelingen sollte, wird
sich die Sicherheitslage dadurch nicht automatisch verbessern. Das Grund-
problem, dass sich immer mehr Menschen auf der Flucht befinden, wird so
ebenfalls nicht aus der Welt geschafft. Es bedarf daher einer koharenten und
strategisch ausgerichteten Fluchtpolitik.

5.1 v Gesellschaftliche Polarisierung und Politisierung
der Fliichtlingsfrage

eit dem sprunghaften Anstieg der Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland in

den Jahren 2015/16 — 27 hat sich der politische, mediale und gesellschaftliche
Diskurs stetig verschirft. Vor allem die sozialen Medien avancierten zu wesentlichen
Katalysatoren der Entstehung und Verbreitung negativer Stereotype iiber Gefliichtete.
In ihnen wurde massenhaft Desinformation verbreitet, die vor allem in digitalen Echo-
kammern widerhallte. Gefliichtete wurden zu Siindenbdcken diverser gesellschaftlicher
Missstande erklart — vom Aufbrechen des gesellschaftlichen Zusammenhalts {iber
Kriminalitit bis hin zu Belastungen der Sozialsysteme. Somit entstand das Bild, dass
der Staat die Kontrolle iiber die Regulierung der Zuwanderung verloren habe. Dies zog
einen generellen Vertrauensverlust der Bevolkerung in staatliche Institutionen nach
sich. Zudem hat sich in den vergangenen Jahren die Problematisierung von Migration
und Asyl aus dem rechtspopulistischen Lager in den politischen Mainstream verschoben.
Vor allem unter dem Eindruck der verheerenden, von Gefliichteten ausgefiihrten Ge-
walttaten von Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg und Miinchen wurden
Gefliichtete als ein zu priorisierendes Sicherheitsrisiko wahrgenommen.
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27 Zahlen zu Gefliichteten in Deutschland/Europa

Bis Mitte 2024 lebten insgesamt 3,48 Mio. Gefliichtete in
Deutschland. Darunter befanden sich 43.616 Asylberech-
tigte sowie 727.881 Personen mit Fliichtlingsschutz. Sub-
sididren Schutz erhielten insgesamt 351.388 Personen.
Zudem erhielten 3.206 Personen eine Duldung nach
§60a im Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Dariiber hinaus
befanden sich 1,1 Mio. Fliichtlinge aus der Ukraine mit
temporarem Schutzstatus in Deutschland. Die Entwick-
lung der Asylantragszahlen weist seit 1995 erhebliche
Schwankungen auf. Besonders viele Antrdge wurden
Ende der 1990er Jahre sowie in den Jahren 2015 und
2016 mit Hochstwerten von insgesamt 476.649 bezie-
hungsweise 745.545 Antragen gestellt. Seitdem haben
sich die Zahlen stabilisiert.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 250.945 Antrage gestellt,
davon 229.751 Erstantrage und 21.194 Folgeantrage.

45 % der Asylantragsteller sind zwischen 18 und 34 Jahre
alt, 15 % sind Kinder unter vier Jahren. Insgesamt sind zwei
Drittel der Antragsteller mannlich. Hinsichtlich der Staats-
angehorigkeit stellen Syrien, Afghanistan und die Tiirkei
mit insgesamt 61 % aller Erstantrage die wichtigsten
Herkunftslander der Personen dar, die einen Asylantrag
gestellt haben. Im internationalen Vergleich gehort
Deutschland weiterhin zu den wichtigsten Aufnahme-
landern in Europa. Im Jahr 2024 wurden europaweit
996.805 Asylantrage gestellt, was einem Riickgang

von 5% gegeniiber 2023 entspricht (— Bundesamt fiir
Migration und Fliichtlinge 2024, Eurostat 2025).

Die SPD und die Griinen haben Schritt fiir Schritt ihre vergleichsweise liberalen Posi-

tionen aufgeweicht, ohne ein iiberzeugendes Konzept fiir eine Fluchtpolitik vorlegen zu

koénnen. Die CDU/CSU wiederum vollzog nach Ende der Ara Merkel eine migrations-

politische Wende. Unter anderem hatte sie das Ziel, ihre eigene Politik zu verscharfen

um auf diese Weise der AfD ihr Kernthema zu nehmen und damit den kontinuierlichen

Aufstieg der Rechtspopulisten zu brechen. Die Fluchtpolitik gewann einen solch hohen

Stellenwert, dass sie mittlerweile als existenziell fiir den Fortbestand der Demokratie
erachtet wird: In der Konsequenz weichte das von der CDU/CSU am 31. Januar 2025
eingebrachte Zustrombegrenzungsgesetz, fiir das im Bundestag die AfD mit dem Gros
der CDU/CSU (und der FDP) stimmte, die vielfach zitierte Brandmauer zur AfD auf —

Der hohe Stellenwert
der Fluchtpolitik
fiihrte dazu, dass die
CDU die ,,Brandmauer*
zur AfD aufweichte

wenngleich das Gesetz keine Mehrheit fand. Das Gesetz hitte den Zuzug von Familien-

angehorigen verschirft und der Bundespolizei mehr Zustindigkeiten {ibertragen. Weder
direkt noch indirekt hatte es jedoch die Sicherheit im Land verbessert, was etwa die
Rede des damaligen Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion Friedrich Merz im Bundes-
tag am 29. Januar 2025 suggerierte. Hiatte das Gesetz den Bundestag passiert, ware es

ohnehin im Bundesrat gescheitert. So stand das Gesetz vor allem symbolisch fiir eine

restriktive Fluchtpolitik der CDU/CSU.

Vor dem Hintergrund der aufgeheizten politischen Stimmung rund um die Bundestags-

wahlen 2025 fokussiert dieser Beitrag auf die sicherheitspolitische Dimension der

Fluchtpolitik. In einem ersten Schritt legen wir dar, ob und inwiefern die Anwesenheit

von Gefliichteten tatsdchlich einen signifikanten Einfluss auf die innere Sicherheit in
Deutschland hat. In einem zweiten Schritt sollen die Logiken und Mafinahmen be-

trachtet werden, mit denen die Bundesregierung reagiert und so ein sicherheitspolitisches

Verstiandnis der Fluchtpolitik vorantreibt. Schlief3lich schlagen wir einen alternativen

Ansatz vor.
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5.2 v Gefliichtete — ein Sicherheitsrisiko?

ie schrecklichen Gewalttaten von Mannheim (31. Mai 2024), Solingen (23. August
D 2024), Magdeburg (20. Dezember 2024), Aschaffenburg (22. Januar 2025) und
Miinchen (13. Februar 2025), die Gefliichtete begingen, haben dazu beigetragen, dass
grofRe Teile der Offentlichkeit Gefliichtete als ein zentrales Risiko fiir die 6ffentliche
Sicherheit in Deutschland ausmachen. Anders als von langer Hand geplante Spreng-
stoffattentate, die darauf zielen, moglichst verheerende Auswirkungen und hohe Opfer-
zahlen zu erreichen, handelt es sich bei den genannten Taten um in der Planung und 137
Durchfiihrung wenig aufwendige Aktionen, die Einzeltiter entweder mit Messern oder
mit Autos durchfiihrten. Messerverbote, Waffenverbotszonen und bessere Sicherheits-
konzepte fiir Grof3veranstaltungen, wie sie Bundes- und Landesregierungen vorsehen,
konnen das Risiko solcher Attentate vermindern. Vollig verhindern konnen sie solche
Anschldge jedoch nicht. Eine hundertprozentige Sicherheit ist — zumal in einer freiheit-
lichen Ordnung — nicht herstellbar.

Unter den fiinf Attentitern waren drei Afghanen, ein Syrer und ein Saudi. Die Motivlage
bei diesen Attentaten ist uneinheitlich. Wenngleich die Ermittlungen in den jiingsten
Fallen noch nicht abgeschlossen sind, spielten islamistische Motive bei den Anschlagen
von Mannheim, Solingen und Miinchen eine wichtige Rolle; beim Attentat von
Magdeburg war der Tater dagegen ein bekennender Anti-Islamist. Auffillig ist, dass die
Tater von Magdeburg und Aschaffenburg schwerwiegende psychische Probleme auf-
weisen. Auch der Aufenthaltsstatus der Gefliichteten war unterschiedlich: Wahrend
den Attentdtern von Solingen und Aschaffenburg die Abschiebung drohte, verfiigten

die Tater von Mannheim und Miinchen iiber befristete Aufenthaltsgenehmigungen; der
Attentiter von Magdeburg hatte Asyl erhalten. Allein der Attentiter von Aschaffenburg
war bereits durch Gewalttaten polizeilich bekannt. Ungeachtet dieser schrecklichen
Einzeltaten lassen sich gefliichtete Menschen nicht pauschal als Sicherheitsrisiko mar- Geflichiete Menschen
kieren. Gegenwartig gibt es weder konkrete Hinweise, dass islamistische Terrorzellen  sind nicht per se
oder andere Auftraggeber Gefliichtete gezielt rekrutieren, noch lisst sich in der Forschung ©" Sherheisrisiko
ein Zusammenhang zwischen Radikalisierung und Migrationserfahrung nachweisen.

Mangelnde gesellschaftliche Teilhabe und Wahrnehmungen von Ungleichbehandlung

und Diskriminierung tragen dagegen dazu bei, dass sich Menschen radikalisieren

(= Neitzert et al. 2024: 10-12; Dittmar/Gesing 2020). Zudem machten mehr als die

Halfte aller Gefliichteten traumatische Erfahrungen wihrend ihrer Flucht (= Briicker

et al. 2019). Lange vor der schrecklichen Gewalttat von Aschaffenburg kritisierten

Arzt:innen und Verbinde die grundsitzlich mangelhafte und jiingst noch weiter ein-

geschriankte psychotherapeutische Versorgung gefliichteter Menschen (= Deutsches

Arzteblatt 2024).
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Die Attentate intensivierten ein diffuses Unsicherheitsgefiihl, das die Bevolkerung

Die Anschldge der
verstirkt mit Gefliichteten in Verbindung bringt. So werden Gefliichtete vor allem mit jingsten Zeit haben
das Gefiihl der Unsi-
cherheit in der Bevol-

Medienkodex beziiglich der Nennung der Herkunft von Tatverdichtigen deutlich auf-  «kerung erhsht

einer erhohten Kriminalitat assoziiert. Seit der Silvesternacht 2015/16 in Koln ist der

geweicht worden. Bestand einst Konsens, dass diskriminierende Verallgemeinerungen
zu vermeiden seien, hat sich inzwischen die mediale Praxis etabliert, auslandische
Tatverdachtige deutlich haufiger als solche kenntlich zu machen, als es ihrem statis-
tischen Anteil entspricht: 19-mal hiufiger im TV, 32-mal haufiger in Printmedien

(= Hestermann 2019). Dies suggeriert, dass die Kriminalitit in Deutschland generell
von Ausldnder:innen und spezifisch von Gefliichteten ausgeht.

Dieses Bild ist allerdings irrefithrend. Ein Blick in die Polizeiliche Kriminalitatsstatistik
(PKS) und auf Einflusseffekte und mogliche Ursachen fiir die Kriminalitdtsrate von
Zugewanderten' zeigt, dass die Lage weitaus komplexer ist (= Bundesministerium des
Inneren und fiir Heimat 2025). Dabei geht es nicht um eine Relativierung der Krimina-
litdtsrate oder um die Bagatellisierung von Unsicherheitsgefiihlen in der Bevolkerung.
Von 1.967.731 Tatverddchtigen im Jahr 2024 waren 8,7% Zugewanderte (172.203). Damit
nahm der Anteil von tatverdachtigen Zugewanderten im Bereich der Allgemeinkrimina-
litat (ohne auslanderrechtliche Verst6f3e) laut Lagebild des BKA um 3,6% im Vergleich
zum Vorjahr ab, wahrend 2023 noch ein Anstieg von 25,1% zum Vorjahr konstatiert
wurde. Die Zahlen der PKS spiegeln aber nicht das tatsachliche Kriminalitatsgeschehen
im Land wider. Die Statistik erfasst nur ermittelte Tatverdichtige. Die Feststellung der
Schuld sowie das Dunkelfeld von Straftaten sind nicht abgebildet. Eine gestiegene An-
zeigebereitschaft kann ebenfalls eine Rolle bei einem Anstieg der Kriminalitatsstatistik
spielen. Das Anzeigeverhalten kann durch eine gestiegene Sensibilisierung fiir Straftaten
und eine hohere 6ffentliche Aufmerksamkeit beeinflusst werden (— Dreifdigacker et al.
2023: 6). Dabei kommt zum Beispiel die Berichterstattung in den Medien zum Tragen.
Zudem ist die Bereitschaft, eine Straftat anzuzeigen, hoher, wenn Betroffene bei dem
mutmafilichen Tater von einem Migrationshintergrund ausgehen. Auch polizeiliches
Kontrollverhalten an kriminalititsbelasteten Orten fiihrt zu einer hoheren Erfassung
von Straftaten und Tatverdachtigen.

Das Leibniz-Institut fiir Wirtschaftsforschung an der Universitit Miinchen e. V. (ifo-
Institut) kommt in einer Studie vom Februar 2025 zu dem Ergebnis, dass Migration keinen
systematischen Einfluss auf die Kriminalititsrate im Aufnahmeland hat (— Alipour/
Adema 2025). Die hohere Kriminalitatsrate von Auslander:innen erklaren die Autor:in-
nen mit der hohen Kriminalitatsdichte in Ballungsraumen, in denen zugewanderte
Menschen hauptsachlich leben. Dort liege die Kriminalitatsrate von Ausldnder:innen
nicht iber der vom Rest der Bevolkerung. 47 % der Schutzsuchenden sind unter 30 Jahre
alt und mehr als die Hilfte minnlich. Jugenddelinquenz, Genderfaktoren, biografische

. . . . . oy e Die Kriminalitatsrat
und soziale Faktoren miissen bei Bewertung der Zahlen zu Kriminalitit durch zuge- © R Asre

ist von vielen Faktoren

wanderte Personen ebenso bertiicksichtigt werden (— Uslucan 2021: 15—21). abhiingig
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Fiir eine Bearbeitung dieser Einflussfaktoren gibt es jedoch bereits geeignete Mafinahmen
unabhingig von Extremismuspravention, namlich im Rahmen von Programmen der
Kriminalitats- und Gewaltpravention, die angewendet werden konnten. Sich von Extremis-
muspravention als Losungsansatz zu verabschieden, setzt den entsprechenden poli-
tischen Willen und die Bereitstellung von Mitteln und Strukturen voraus. Um die Zahl
der Gefliichteten zu reduzieren, ist der Familiennachzug stark eingeschrankt worden.
Doch gerade stabile Familienstrukturen spielen als Resilienzfaktor gegen Radikalisierung
eine wichtige Rolle (= Liitzinger 2010), insbesondere fiir junge, allein eingereiste
Menschen, die sich ohne sozialen und familidren Halt in einem ihnen vollig fremden
Land zurechtfinden miissen.

Das Bild der Kriminalitdt durch Schutzsuchende ist also deutlich komplexer als 6ffent-
lich meist dargestellt. Politiker:innen und Medien miissen daher Daten mit mehr Vorsicht
und mehr Interpretationskontext verwenden, um Irrefithrung durch verkiirzte Darstel-
lung zu vermeiden. Auferdem ist es dringend notwendig, die eigentlichen Ursachen fiir
Entwicklungen in der Kriminalitatsstatistik zu nennen und die richtigen Lehren zu ziehen.

Schliefdlich ist nicht die Anzahl der Zugewanderten entscheidend, sondern die Migra-
tionsdynamik. Die PKS weist darauf hin, dass Erstaufnahmeunterkiinfte — Gefliichtete
sind dort auf engstem Raum dem Nichtstun ausgesetzt, was unweigerlich das Konflikt-
potenzial erhoht (= Christ et al. 2017) — zu wesentlichen Rekrutierungsfeldern der
organisierten Kriminalitit (unter anderem Drogen) avancieren und mit einem erhdhten
Kriminalitatsgeschehen korrelieren. Wenn mehr Gefliichtete langer in Erstaufnahme-
einrichtungen untergebracht sind, hat dies somit entscheidende sicherheitspolitische
Folgen. Der verbreiteten Annahme, Kriminalitdt habe etwas mit Herkunft oder Nationa-
litdt zu tun, steht entgegen, dass eine restriktive Integrationspolitik die soziale Benach-
teiligung von Gefliichteten strukturell bedingt und somit kriminalitatsférdernd wirkt.

Die ausgefiihrten Polarisierungstendenzen zeitigen nachweislich negative Wirkungen
auf den gesellschaftlichen Frieden. Sowohl gegeniiber Gefliichteten als auch gegeniiber
Behordenvertreter:innen, Politiker:innen und Unterstiitzer:innen von Asylsuchenden
hat Gewalt zugenommen (seit 2024: 20 %). Im politischen Diskurs kommen Gefliichtete
als gefiahrdete Gruppe gar nicht vor, obgleich sie selbst immer hiufiger Opfer von
Straftaten werden und die Angriffe auf Unterkiinfte seit 2022 deutlich zunehmen. Die
Gesellschaft droht in eine Abwartsspirale sozialer Spaltung zu geraten: Wahrnehmungen
von Unsicherheit, sozidkonomischer Benachteiligung und kultureller Uberfremdung
sind der Nahrboden fiir Polarisierung und Radikalisierung, die sich gegen marginalisierte
Bevolkerungsteile richten. Letztere reagieren ebenfalls mit einer Radikalisierung (Co-
Radikalisierung), wodurch die Gefahr einer gewaltsamen Eskalation zunimmt. Dies
verstellt einen differenzierten Blick auf die eigentlichen Herausforderungen und die
Strategien und Losungsansitze, um ihnen zu begegnen.
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5.3 v Versicherheitlichung der Fluchtpolitik

ie Politik reagiert auf die genannten Gewalttaten und das wachsende, diffuse Un-
D sicherheitsgefiihl in der Bevolkerung mit einer immer restriktiveren Fluchtpolitik.
Diese sogenannte ,Versicherheitlichung® der Fluchtpolitik, die bereits in den vergangenen
drei Jahrzehnten angelegt war, schritt im letzten Jahr rasant voran. Anhand von drei
konkreten Sicherheitspolitiken wollen wir zeigen, dass diese Politik a) oftmals gegen
geltendes Recht verstofit, b) vom Aufwand her unverhéltnismifig ist und c) zu Lasten
der Menschen- und Fliichtlingsrechte von Schutzsuchenden geht. Grundlegendes Prinzip
aller Mafinahmen ist eine Politik der Abschottung, Ausgrenzung und Abschiebung. So
findet eine Engfiihrung auf Sicherheits- und Abwehrmafinahmen statt, deren vornehm-
liches Ziel es ist, die Zahl der Gefliichteten drastisch zu verringern. Die gangige Argumen-
tation ist: Wenn weniger Gefliichtete im Land sind, verbessert sich die Sicherheitslage.

SICHERHEITSPAKETE

Unter dem Druck, nach dem islamistisch motivierten Attentat von Solingen am
23. August 2024 politische Handlungsfahigkeit zu beweisen, erlief3en die Bundesregierung
sowie die Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und
Baden-Wiirttemberg ,,Sicherheitspakete®. Diese stellten einen unmittelbaren Zusammen-
hang zwischen der Bekdmpfung von islamistischem Terrorismus und der Einddmmung
von Flucht her. Die schnell entworfenen Mafdnahmenpakete folgten gingigen Reaktions-
und Argumentationsmustern und wurden maf3geblich von tagespolitischen Agenden o _
Die Sicherheitspakete
bestimmt, statt auf Erkenntnissen der Priventionspraxis aufzubauen und langfristige  der Lander enthalten
unverhdltnisméfiige

Mafinahmen gegeniiber
verhaltnismafiigkeit der Maf3inahmen aus. Aufgrund der Straftaten von Einzelpersonen Gefliichteten

Strategien zu entwerfen. Die Sicherheitspakete zeichneten sich zudem durch eine Un-

wurden weitreichende Maf3inahmen beschlossen, die die Gesamtheit der Gefliichteten
betrafen. Dies beforderte eine zunehmende Verschrankung von Flucht mit Kriminali-
sierung (crimmigration), bis dahin, dass Bagatelldelikte zu Abschiebungsgewahrsam
fithren konnen. Das Vorhaben der anlasslosen Kontrolle birgt zudem die Gefahr von
diskriminierender Polizeipraxis und racial profiling (= Jacobsen 2024: 145). Kiinstliche
Intelligenz, die massiv zum Einsatz kommen soll, droht gesellschaftliche Vorurteile und
diskriminierende Strukturen zu reproduzieren — zulasten von Menschen, die Gruppen
angehoren, die ohnehin marginalisiert und nun weiter kriminalisiert werden. Es ist zudem
fraglich, ob das Ziel, extremistische Anschldge und Gewaltkriminalitdt durch vermehrte
Abschiebung straffilliger, gewaltbereiter Menschen zu verhindern, erreicht werden kann.
So ignorieren die Sicherheitspakete, dass die mit einem unsicheren Aufenthaltstitel
verbundene Perspektivlosigkeit und Prekaritit sowie die fehlende soziale Stabilitit
zentrale Triebfaktoren fiir Radikalisierung darstellen. Schlief3lich fallt auf, dass einige
Sicherheitsmaf3nahmen sehr schnell aus der Situation heraus getroffen wurden. Sie
verstofden offensichtlich gegen geltendes EU-Recht. Das zeigen zwei Beispiele des am
31. Oktober 2024 in Kraft getretenen Bundesgesetzes zur Verbesserung der inneren
Sicherheit und des Asylsystems:
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- Die Neuregelung im §60 AufenthG senkt die Hiirden fiir eine Aberkennung des
Schutzstatus und wendet bei Verurteilungen das Jugendstrafrecht an.” Jedoch urteilte
der Europdische Gerichtshof im Jahr 2023, dass allein die Verurteilung nicht fiir
eine Aberkennung des Fliichtlingsstatus ausreicht. Nach Artikel 3 der Europaischen
Menschenrechtskonvention ist die Abschiebung von Gefliichteten unzulissig. Das
deutsche Rechtssystem ist zur angemessenen Bestrafung von Rechtsvergehen aus-
reichend und eine Verbiifdung der Strafe in Deutschland angemessen. Bei Abschie-
bungen in ein (vermeintliches) Herkunftsland ist das Verbiifen der Strafe fiir begangene
Verbrechen nicht garantiert. Zudem muss abgewogen werden, welche Konsequenzen 141
die Zuriickgefiihrten in ihrem Heimatland zu befiirchten hitten. In jedem Einzelfall
muss zudem gepriift werden, ob die verurteilte Person in Deutschland eine Gefahr
fiir die Allgemeinheit darstellt.

- Das neue Gesetz erlaubt, Schutzsuchenden Sozialleistungen zu streichen, wenn der
zustandige Mitgliedsstaat — entsprechend der Dublin-Regelung — der Riickiibernahme
zugestimmt hat und das Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge (BAMF) ihre Aus-
reise in den zustandigen Staat fiir ,,rechtlich und tatsichlich moglich® halt. In der
aktuellen Form verstof3en diese Regelungen ebenfalls gegen EU-Recht.

Die in den Sicherheitspaketen beschlossenen Mafinahmen sind in der Summe ungeeig-
net, um Sicherheitsprobleme zu 16sen. Die Abschiebungen im angekiindigten Ausmaf3
sind weder durchfiihrbar, noch werden sie die Anschlagsgefahr signifikant verringern.
Auch das Kriminalitdtsaufkommen wird sich nicht mafdgeblich verringern, wenn die
Ursachen dafiir nicht adressiert werden, indem die Lebenssituation Schutzsuchender
verbessert wird. Dazu gehoren der Ausbau psychologischer Angebote, bessere soziale
Integration (zum Beispiel durch dezentrales Wohnen), schnellere Aufnahme in den Ar-
beitsmarkt und ein leichterer Familiennachzug. Hier verfolgt allein das Sicherheitspa-
ket von Schleswig-Holstein einen integrativeren Weg.
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RUCKKEHRINFRASTRUKTUR

Erklartes Ziel der Bundesregierung ist es, die Zahl der in Deutschland ohne Aufenthalts-
recht aufhiltigen Ausldnder:innen durch Riickfiihrungen zu verringern. Dabei bleibt
die offentliche Debatte um das vermeintliche Vollzugsdefizit hochst unscharf und erweckt
einen falschen Eindruck, da sie grob vereinfachend die (unzuverlissigen) Zahlen des
Auslinderzentralregisters zu Ausreisepflichtigen denen der tatsdchlich Ausgereisten
pro Jahr gegeniiberstellt. Sie beriicksichtigt dabei nicht die Geduldeten, deren Ausreise-
pflicht aufgrund tatsichlicher oder rechtlicher Griinde temporir ausgesetzt ist. Ihr Anteil
an der Statistik der formal Ausreisepflichtigen betrigt iiber die letzten Jahre hinweg
mehr als 80 % — 28. Zudem sind nur knapp 60 % der formal Ausreisepflichtigen abge-
lehnte Asylbewerber:innen. Die restlichen 40 Prozent bestehen aus einer heterogenen
Gruppe. Sie umfasst sowohl Personen, die als Tourist:innen, internationale Student:in-
nen und Fachkréfte eingereist sind und ihren jeweiligen Aufenthaltsstatus verloren haben,
als auch junge Menschen, die mit einer Duldung geboren wurden, weil auch ihre Familie
keine Aufenthaltserlaubnis besaR (= Rose/Schiefil, 2024: 43).

Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz am 20. Oktober 2023 ,,Abschiebungen im grofden
Stil“ angekiindigt hatte, verstarkte die Bundesregierung den Druck auf die Ausldnder-

behorden mit dem Ergebnis, dass sich 2024 die Anzahl der Abschiebungen im Vergleich
zum Vorjahr um ein Viertel erhdhte. Den unmittelbar Ausreisepflichtigen 2024 (42.296)
stehen 20.084 erfolgte Abschiebungen gegeniiber, darunter mehr als ein Viertel Dublin-
Riickfiihrungen in andere EU-Staaten. Die hdufigsten Destinationen waren 2024 Georgien

28 Ausreisepflichtige im Auslanderzentralregister (AZR)

in Tausend

mmm  Unmittelbar Ausreisepflichtige

Geduldete
56.163

50.643
45.372 I
49106 I 54437

Quelle > 5 /153

47535
48.670
55.833
62.791
42,296'

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T

2023 2024


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

friedensgutachten / 2025

(1.650 Personen), Nordmazedonien (1.274), Albanien (1.034), die Tiirkei (993) und Serbien
(957). Im Einklang mit der EU-Riickfiihrungsrichtlinie sollen sogenannte freiwillige
(unterstiitzte) Riickfithrungen gegeniiber Zwangsabschiebungen bevorzugt werden. Sie
sind glinstiger, gelten als humaner und werden selten rechtlich angefochten. Allerdings
war die Zahl sogenannter freiwilliger Ausreisen (REAG/ GARP) 2024 mit 10.225 Personen
etwa halb so grof3 wie die der Abschiebungen — 29. Im EU-Vergleich der Gesamtriick-
fiihrungen (Abschiebungen und sogenannte freiwillige Riickkehr) stand Deutschland
in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 an zweiter Stelle nach Frankreich und vor
Spanien, wobei Deutschland die Abschiebungsstatistik in diesem Zeitraum eindeutig 143
anfiihrt, vor Frankreich, Kroatien und Italien.

32.567 Riickfiihrungen — also mehr als anderthalbmal so viele wie die 20.084 erfolgten
Abschiebungen — scheiterten 2024 vor der Ubergabe an die Bundespolizei und weitere
1.150 wihrend oder nach der Ubergabe (davon 314 Dublin-Abschiebungen) (— Deutscher
Bundestag 2025: 17, 19). Die Griinde dafiir sind, dass Abzuschiebende sich entziehen,
die Behorden rechtliche Rahmenbedingungen missachten (mehr als 50 % der Abschiebe-
haftanordnungen sind Rechtsverstof3e, = Asylum Information Database 2024: 202, 203)
und Gefliichtete Rechte in Anspruch nehmen, die eine Abschiebung verzégern oder
verhindern. So gibt es im Abschiebungsvollzugsprozess zahlreiche Umsetzungsliicken®
und es treten Unterbrechungen auf.*

29 Abschiebungen und freiwillige Ausreisen Quelle > 5 /153
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Demgegeniiber betreiben deutsche Behorden einen sehr hohen Aufwand®, um Riickfiih-
rungen zu ermoglichen — sowohl Abschiebungen als auch sogenannte freiwillige Riick-
kehr. Problematisch sind vor allem Fille, in denen die Gefliichteten gar keine Papiere
vorweisen konnen. Die deutschen Behorden scheuen keine Kosten fiir die Identitats-
klarung von Gefliichteten und fiir Abschiebefliige, zumal diese oft von FRONTEX iiber-
nommen werden.’ Der materielle und administrativ-biirokratische Aufwand, um Abschie-
bungen vorzubereiten und durchzufiihren, setzt den Grundsatz der Angemessenheit
aufler Kraft.

Bestehende Riickkehrinfrastrukturen werden stetig ausgebaut. Schliisselakteur im

deutschen Riickfiihrungsregime sind die kommunalen Ausldanderbehoérden, die dafiir
verantwortlich sind, die Riickfiihrungen umzusetzen (Vollzug). Die Entscheidungen

dariiber trifft das BAMF. Fiir die sogenannten freiwilligen Riickfiihrungen gibt es eine

Vielzahl an Organisationen (beispielsweise Wohlfahrtsverbinde, die Internationale

Organisation fiir Migration und Nichtregierungsorganisationen) und Foérderlinien mit

starken Unterschieden innerhalb und zwischen den Bundeslandern, die neben staat- Abschicbungen
lichen Anbietern koexistieren. Verschiedene Bundeslander haben zusiatzliche Behorden, und Riickfiihrungen
unter anderem zentrale Ausldnderbehorden, geschaffen, um die Effektivitat im Ab- :-Zifguefrﬁif;?:ien
schiebevollzug zu steigern, Handlungsfahigkeit zu demonstrieren und das populistisch

aufgebaute Vollzugsdefizit zu beseitigen. Um die Auslanderbehorden zu entlasten,

iibernehmen einzelne zentrale Auslinderbeh6rden spezialisierte Aufgaben wie Daten-
tragerauslesung, die Zustandigkeit fiir den Bereich Riickfiihrungstransport, zentrale

Flugbuchung, Passersatzpapierbeschaffung oder die Zustandigkeit fiir sogenannte

Gefahrder. So sind teure Parallelstrukturen entstanden, fiir deren Mehrwert die Evidenz

bislang aussteht. Verbunden damit sind Investitionen in Datenbanken und Technologien,

die den Informationsaustausch zwischen EU-Institutionen, Mitgliedsstaaten und
Herkunftsstaaten von Gefliichteten erleichtern sollen. Allerdings bleibt der praktische

Nutzen oft aus, weil Auslanderbehorden aufgrund des kommunalen Selbstverwaltungs-

rechts selbst innerhalb des gleichen Regierungsbezirks teilweise unterschiedliche digitale

Systeme nutzen, die untereinander nicht kompatibel sind. Ein Grof3teil des Aufwands

hat damit zu tun, dass das Handeln der Personen, die abgeschoben werden sollen, oft
unkalkulierbar ist. Um dem zu begegnen, haben die Behoren verschiedene Verfahren

und Mechanismen etabliert. So werden Abschiebungen zentral statt lokal koordiniert,

die Vollzugseinrichtungen fiir Abschiebehaft erweitert und das Personal der Bundes-

polizei (Personenbegleiter:in Luft) und teilweise der Auslinderbehorden speziell geschult.

Damit konzentriert sich der Ressourceneinsatz primar auf die einzelnen Abzuschie-

benden statt auf die Herkunfts- beziehungsweise Ziellander — eine fragliche Priorisie-

rung. Statt die Probleme zu 16sen, die der Fluchtmigration zugrunde liegen, werden

oftmals die Grund- und Menschenrechte von Schutzsuchenden verletzt.
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EXTERNALISIERUNG DES FLUCHTLINGSSCHUTZES
AN DIE EUROPAISCHEN AUSSENGRENZEN

Erklartes Ziel der Bundesregierung und der EU ist es, die Zahl der ankommenden
Schutzsuchenden zu verringern. Die west- und nordeuropaischen Lander hatten sich 1997
mit der Einfiihrung der Dublin-Richtlinie der primaren Zustindigkeit fiir Asylverfahren
entledigt. Sie verlagerten die Verantwortung auf die Lander Siid- und Ostmitteleuropas,
die an der Aufiengrenze des Schengenraumes liegen. In der Folge investierte die EU in
den Ausbau der Sicherung der Auengrenze, etwa durch Uberwachungs- und Kontroll-
infrastruktur und den Aufbau der europdischen Grenzschutzagentur FRONTEX. Die
vorgelagerte Kontrolle der EU-Auf3engrenze, der Kampf gegen Schleuser und die Steue-
rung ,,irreguldarer Migration“ avancierten zu zentralen Elementen europdischer Nach-
barschafts-, Entwicklungs- und Auf3enpolitik. Die EU handelte multilaterale Partner-
schaftsabkommen mit Herkunfts- und Transitlindern in Osteuropa, Nordafrika und
Westasien aus, setzte Pilotvorhaben in diesen um und etablierte regionale Dialogformate.
Dies hatte teils verheerende Konsequenzen, wie der Konflikt im Sudan zeigt = 1.” Zudem
setzen EU-Mitgliedsstaaten auf bilaterale Migrationspartnerschaften: So unterzeichnete
Deutschland Migrationsabkommen (unter anderem mit Georgien, Kenia, Marokko und
Usbekistan), um vor allem Riickfiihrungen in diese Linder zu erleichtern. Insbesondere
das 2014 ausgehandelte EU-Tiirkei Riickiibernahmeabkommen und der im Mirz 2016
zwischen der EU und der Tiirkei verabschiedete Aktionsplan zur Kooperation bei der
Bewaltigung der , Fliichtlingskrise“ sollten die Migrationskontrolle weiter auslagern
und die Zahl der neu ankommenden Schutzsuchenden in der EU senken (= ineli-Ciger
et al., 2024; Lemberg-Pedersen, 2024).

Der Versuch, die Zuwanderung aufierhalb der EU-Grenzen zu regulieren, kann jedoch
nicht den grundlegenden Konstruktionsfehler des Dublin-Systems kaschieren. So fehlt
ein geordnetes Verfahren, um Schutzsuchende nach der Einreise in die EU umzusiedeln
oder weiterzuverteilen. Aufgrund zum Teil fehlender Registrierung und hochst prekarer
Aufnahmebedingungen nach ihrer Ankunft macht sich das Gros der Gefliichteten eigen-
standig auf den Weg nach West- und Nordeuropa, um dort geregelte Asylverfahren zu
durchlaufen, zu ihren Familienangehorigen zu ziehen oder ihre langfristige Perspektive
zu sichern. Zwischen 2014 und 2023 wurde ein Drittel (35 %) aller Asylantréige in der
EU allein in Deutschland gestellt (= EUROSTAT 2025), obwohl die Schutzsuchenden
zuvor durch andere EU-Lander reisten und Deutschland im Sinne der Dublin-Regeln
eigentlich nicht fiir sie zustandig war. Die Reform des Gemeinsamen Europiischen
Asylsystems (GEAS) behebt die grundlegenden Konstruktionsfehler nicht. Im Gegenteil,
der im Juni 2024 inkraft getretene Pakt fiir Migration und Asyl bekraftigt die Dublin-
Prinzipien und forciert die Verlegung von Verfahren an die EU-Aufdengrenze. Der Pakt
sieht vor (— Bendel 2024):

- eine verbesserte Sicherung der Auf3engrenzen, etwa durch bessere Koordination,
,robustere” Grenzverfahren und effiziente Asyl- und Migrationsdatenbanken;
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- schnellere und effizientere Asylverfahren, die unmittelbar an der Aufiengrenze um-
gesetzt und zu mehr direkten Riickfiihrungen fiihren sollen;

- ein wirksameres System der Solidaritdt und Verantwortungsteilung zwischen
den EU-Mitgliedsstaaten, insbesondere eine gegenseitige praktische und finanzielle
Unterstiitzung, aber ohne eine Umverteilung der Schutzsuchenden;

- die Einbettung in umfassende internationale Partnerschaften mit dem Ziel, Ausreisen
in die EU zu verhindern, die Zusammenarbeit bei der Riickiibernahme zu verbessern,
und legale Wege, zum Beispiel zur Arbeitsmigration, zu férdern.

Die Erfahrungen der vergangenen 20 Jahre lassen bezweifeln, dass die GEAS-Reform
die Zahl der Gefliichteten in der EU wesentlich reduzieren wird. Stattdessen werden
sich die Bedingungen fiir Schutzsuchende massiv verschlechtern. Menschliches Leid,
Gewalt und schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen werden bewusst in Kauf
genommen:

- Entlang der Aufengrenze der EU sind rechtsfreie Riume entstanden, in denen die
gewaltsame Riickweisung von Gefliichteten gegen geltendes Volkerrecht erfolgt.
Pushbacks sind an den Grenzen zwischen Griechenland und der Tiirkei, Kroatien
und Bosnien-Herzegowina, Polen und Weif3srussland sowie im Mittelmeer vielfach
belegt (— Kasparek 2024). Gefliichtete entlang der EU-Aufiengrenze sind rassistischen
Ubergriffen und willkiirlicher Gewalt ausgesetzt — auch durch staatliche Akteure
(= Lorenz/Etzold 2022).

- Ende 2024 lebten etwa 170.000 Migrant:innen in Lagern und Aufnahmeeinrichtungen
in Siid- und Osteuropa, insbesondere in Italien, Griechenland und den Landern des
westlichen Balkans.® Viele Erstaufnahmelinder unterlaufen seit vielen Jahren syste-
matisch die Aufnahme- und Schutzstandards der EU. In den sogenannten hot spots
auf den Agiis-Inseln halten griechische Behérden Schutzsuchende iiber viele Monate
in Fliichtlingslagern fest, verlangsamen bewusst Asylverfahren, trennen Familien und
schaffen gefingnisdhnliche Bedingungen, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen.
Solche Praktiken gelten als Blaupause fiir restriktivere ,,beschleunigte” Verfahren im
Sinne des Paktes.

- Im Mittelmeer sind seit 2014 {iber 31.000 Gefliichtete ertrunken oder gelten als ver-
misst.” Der Migrationspakt enthilt keine zielfiihrenden Mafinahmen zum Schutz
der Gefliichteten, die auf dem Seeweg versuchen, Europa zu erreichen. Trotz Einsatz
von satellitengestiitzten Uberwachungssystemen und der Ausweitung der Kompe-
tenzen von FRONTEX gibt es kein Mandat fiir ein gemeinsames Seenotrettungspro-
gramm. Im Gegenteil: Lander wie Italien und Malta kriminalisieren nicht-staatliche
Seenotretter als Schleuser.
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- Die Auslagerung der Migrationskontrolle verschlechtert die Bedingungen fiir Schutz-
suchende jenseits der EU. Gefliichtete in Nordafrika sind schweren Menschenrechts-
verletzungen ausgesetzt: In Libyen sind Zwangsarbeit, Inhaftierung, Erpressung,
Folter und Vergewaltigung in Lagern durch Milizen und den von der EU finanzierten

»Grenzschutz“ an der Tagesordnung. In Tunesien und Algerien werden Gefliichtete
rassistisch ausgegrenzt und willkiirlich in der Sahara ausgesetzt — oftmals mit Todes-
folge. Sogar im Niger greift die vorgelagerte Migrationskontrolle der EU-Aufengrenze
tief in die Mobilititsrechte der Biirger:innen der westafrikanischen Wirtschaftsge-
meinschaft ein (= Bernau 2024).

Wie diese Beispiele zeigen, l16sen die Auslagerung der Asylverfahren an die EU-Auf3en-
grenze und die verscharfte Grenzsicherung die zugrunde liegenden Probleme nicht.
Vielmehr untergraben sie die Menschen- und Fliichtlingsrechte von Schutzsuchenden.
Auch die Migrationspartnerschaften mit Landern auferhalb der EU weisen bei erheb-
lichem finanziellem Aufwand nur wenige Erfolge auf. Der Fokus auf Kontrolle und
Abschreckung im Vorfeld verstarkt den Druck auf Gefliichtete, bietet ihnen aber keine
rechtliche Sicherheit und wirkliche Alternativen vor Ort. Eine substanzielle Reduzie-
rung der Zahl der weiterreisenden Schutzsuchenden ist dadurch nicht zu erreichen.

5.4 ~ Was ist die Alternative?

ie wir dargelegt haben, gehen verschirfte Sicherheitsmafdnahmen mit einem
W unverhaltnisméafdigen Ressourcenaufwand, rechtlichen Risiken und der Inkauf-
nahme von Menschenrechtsverletzungen einher. Gleichzeitig werden die Hiirden der
Aufnahme von Gefliichteten immer hoher, was deren Integration erschwert. Eine Politik,
die Gefliichtete zum Sicherheitsproblem erklart, wirkt sich auch negativ auf Menschen
mit Migrationshintergrund aus. Dieser Teil der Bevolkerung, der ungefihr ein Drittel
der deutschen Staatsbiirger:innen ausmacht, fiihlt sich ebenfalls zunehmend ausge-
grenzt und nicht gewollt. Dies droht, den sozialen Zusammenhalt innerhalb Deutsch-
lands weiter zu schwichen. Die genannten Sicherheitsmafdinahmen werden zudem
kaum in der Lage sein, die Zahl der Gefliichteten drastisch zu senken. Sie werden auch
die Sicherheitslage in Deutschland nicht verbessern.

Auf lange Sicht vielversprechend ist dagegen eine schnelle Integration der Gefliichteten,
die mit mehr Ressourcen unterstiitzt wird. Die Forschung zur Arbeitsmarktintegration
liefert eindeutige Ergebnisse (— Briicker et al. 2024; Honorati et al. 2024). Bislang
verkennt die Politik die Fahigkeiten und Potenziale von Gefliichteten. Deswegen ist es
notwendig, umzudenken und die Ressourcen anders zu verteilen: Sprachférderung,
eine gute Ausbildung, ziigige Arbeitsmarktintegration und gleichberechtigte gesell-
schaftliche Teilhabe von Gefliichteten miissen in den Vordergrund gestellt werden. Zudem
gilt es, bei Sicherheitsmafdinahmen Terrorismus und Extremismus von Flucht zu ent-
koppeln und einer Kriminalisierung von Gefliichteten entgegenzuwirken. Dazu miissen
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in den offentlichen Diskursen, vor allem in den sozialen Medien, die Angst-, Hass- und
Neiddebatten iiberwunden und die Herausforderung der Fluchtpolitik differenzierter
betrachtet werden.

Die psychologische Betreuung von Gefliichteten sollte ausgeweitet werden. Mit den vom
Bundesfamilienministerium fiir dieses Jahr eingeplanten 4,9 Mio. Euro fiir die psycho-
sozialen Zentren fiir Fliichtlinge und Folteropfer ist zwar eine Kiirzung abgewendet, doch
der Bedarf ist deutlich hoher (= Bundesministerium fiir Familie, Senioren, Frauen und
Jugend 2025). Die Kosten fiir psychologische Betreuung und Gewaltprivention ent-
sprechen zudem nur einem Bruchteil der Kosten, die fiir Abschiebeinfrastruktur und
Abschottungspolitik aufgewendet werden. Die gegenwairtige Diskussion, die in Gefliich-
teten allein ein Sicherheitsrisiko sieht, unterschitzt die Gewalterfahrungen, die Ge-
fliichtete durchgemacht haben und das Ausmaf3, das an therapeutischer Behandlung
notwendig ist.

Schliefilich stellen vor allem die Erstaufnahmeunterkiinfte Brennpunkte der Kriminalitét
dar. Daher sollten Verweilzeiten in diesen Unterkiinften moglichst kurz ausgelegt sein
und das Instrument der Wohnsitzauflagen tiberdacht werden (— Briicker et al. 2024).
Mit Blick auf die Pravention von Kriminalitat geht der oft diskutierte Ansatz, Gefliichteten
Sozialleistungen zu kiirzen, in die falsche Richtung. Das zeigt das Beispiel Danemark:

30 Handlungsfelder einer strategisch ausgerichteten Fluchtpolitik Quelle > 5 /153

“d\““gs- und Steueru,.gs e 'le,,
Wo! Global Cn
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Dort fiihrte die Kiirzung der Sozialleistungen zu einer leichten Abnahme der Fliichtlings-
zahlen (3,7 %), aber sie erhohte das Armutsproblem vieler gefliichteter Familien, da deren
Nettoeinkommen um durchschnittlich 40 % zuriickging. Dies verschlechterte nicht nur
die soziale Teilhabe und Gesundheit, sondern erhohte die Armutskriminalitat

(— Fratzscher, 2023).

Gefliichtete lediglich aus der Sicherheitsperspektive zu betrachten, fiihrt in die falsche
Richtung. Stattdessen muss es darum gehen, Fliichtlingsschutz und gesellschaftlichen
Zusammenbhalt ganzheitlich zu verstehen. Eine kohérente und strategisch ausgerichtete
Fluchtpolitik iiberwindet die einseitige Fokussierung auf Sicherheit und verkniipft
Fragen von Flucht und Asyl mit den Themenfeldern Arbeit und Wirtschaft, Integration
und gesellschaftlichem Zusammenhalt sowie humanitarer Hilfe, Entwicklungszusam-
menarbeit und Friedenspolitik = 30. Dariiber hinaus wird deutlich, dass stets die ver-
schiedenen Ebenen der Fluchtpolitik — von der globalen Ebene tiber die EU bis auf

die lokale Ebene — einbezogen werden miissen. So sollten die europdische Nachbar-
schaftspolitik und Deutschlands Migrationspartnerschaften nicht allein darauf ausge-
richtet sein, die Zahl der ,,bei uns“ ankommenden Gefliichteten zu reduzieren. Vielmehr
sollte im Sinne des von allen VN-Mitgliedsstaaten unterzeichneten Globalen Paktes
fur Flichtlinge die nachhaltige Losung von komplexen langanhaltenden Vertreibungs-
krisen in den Mittelpunkt gestellt werden (— Wagner et al. 2022). Dies erhoht auch
langfristig die Sicherheit — insbesondere in den betroffenen Regionen. Wie am Beispiel
der Riickfiihrungsinfrastruktur oben verdeutlicht, scheint es aussichtsreicher (und oft-
mals auch einfacher), neue Institutionen zu schaffen, anstatt die bestehenden besser
miteinander zu verzahnen. Ersteres fiihrt schnell zu Effizienz- und Effektivitatsverlusten.
Es liegt auf der Hand, dass die hohe Komplexitit der Fluchtpolitik einen immens hohen
Abstimmungsbedarf erfordert. Ein unterschiedliche Politikfelder, Ressorts und Hand-
lungsebenen umspannender Ansatz (,whole of the government*) der deutschen Politik,
der sich in europiische und internationale Verfahren, rechtliche Gegebenheiten und
Politiken einpasst, ware daher notwendig.
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Eine langfristig angelegte Strategie fiir die Fluchtpolitik erfordert einen ganzheitlichen
Ansatz. Sie sollte auBerdem folgende Komponenten enthalten, die die Gestaltungshoheit
des Staates zum Ausdruck bringen und dennoch menschenrechtsbasiert sind:

sollten die EU und ihre Mitgliedsstaaten sich ihrer globalen und regionalen Ver-
antwortung fiir Schutzsuchende stellen. Damit wiirden sie im Sinne der Genfer Fliicht-
lingskonvention handeln und die Prinzipien von Solidaritat und Verantwortungsteilung
anerkennen, die unter anderem im Globalen Pakt fiir Fliichtlinge festgehalten sind.
Daher ist die Bekampfung von Fluchtursachen zentral, um ein menschenwiirdiges Leben
zu ermoglichen. Dies beinhaltet friedenspolitische (u.a. Krisenpravention) und diploma-
tische MaBnahmen, um Kriege zu beenden und ein friedliches Leben moglich zu machen.
Zudem missen die Bemiihungen massiv verstarkt werden, nachhaltige Losungen fiir
langanhaltende Vertreibungskrisen innerhalb der jeweiligen Region zu finden.'® Von
Migrationspartnerschaften mit (semi-) autoritdren Regimen, in denen Menschenrechte
systematisch verletzt werden, sollte abgesehen werden. Riickfiihrungen in diese und in
Kriegsgebiete sollten unterlassen werden.

wird es auch in Zukunft Gefliichtete geben, die vor Kriegen und Verfolgung in
die EU fliehen werden. Daher sollten die Aufnahme und Integration von Gefliichteten
endlich als eine Daueraufgabe und nicht als ein Krisenmodus verstanden werden. Dem-
entsprechend missen auf allen Ebenen dauerhaft und kontinuierlich Ressourcen zur
Verfiigung gestellt werden. Gerade die Kommunen benétigen eine planbare finanzielle
Ausstattung, um Gefliichtete dezentral unterzubringen, den Zugang zu Kinderbetreuung,
Schule, Ausbildung und Arbeit zu sichern und ihre gesellschaftliche Teilhabe — u.a. durch
verstarkte psycho-soziale Betreuung und Migrationssozialarbeit — zu begleiten.

sollten die EU-Mitgliedsstaaten die geregelte humanitidre Aufnahme und Seenot-
rettung von Schutzsuchenden gemeinsam organisieren und Resettlement-Kontingente
sowie komplementare Zugangswege massiv erh6hen. Damit kdnnten in den Krisengebieten
und entlang der wichtigsten Fluchtrouten diejenigen als Fliichtlinge identifiziert und auf-
genommen werden, die am starksten leiden. Denn den Schutzanspruch auf Menschen zu
beschranken, die es nach Deutschland schaffen, ist angesichts nicht vorhandener legaler
Einreisewege fiir Schutzsuchende weder human, zeitgemaB, noch den Realitdten ange-
messen.
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bedarf es einer wirklichen globalen Solidaritat und Verantwortungsteilung im
Feld der Fluchtpolitik. Die Erstaufnahmeldnder im Globalen Siiden miissen bei der Auf-
nahme und Integration von Gefliichteten massiv unterstiitzt werden. Dabei missen die
Rechte der Schutzsuchenden stets gewahrt und die Perspektiven der freiwilligen Riick-
kehr in die Heimat, aber auch der Einbiirgerung im jeweiligen Land, verbessert werden.
Zudem missen sich die Mitgliedsstaaten der EU wirkungsvoll gegenseitig unterstitzen,
beispielsweise durch die dezentrale Weiterverteilung von Asylsuchenden nach ihrer ersten
Ankunft in Europa, statt strikt an den tiberkommenen Dublin-Prinzipien und vermehrten
Dublin-Abschiebungen festzuhalten. IntegrationsmaBnahmen sollten intensiver gefordert
und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestirkt werden. Ein Uberbietungswettbewerb
der Abschottung, Ausgrenzung und Abschiebung von Gefliichteten ist indes nicht zukunfts-
weisend, sondern riittelt an den Grundfesten der europdischen Gemeinschaft.

Asylbewerber werden vom Bundeskriminalamt in der Kategorie
,Zuwanderer* erfasst. Darunter fallen zugewanderte Personen, ,,die mit
dem Aufenthaltsanlass ,Asylbewerber/-in’, ,Schutzberechtigte/-r und
Asylberechtigte/-r, Kontingentfliichtling’, ,Duldung‘ oder ,unerlaubter
Aufenthalt’ registriert wurden®, wie es im Polizeideutsch heif3t.

Die Aberkennung des Schutzstatus ist kiinftig schon moglich, wenn das
Urteil ausdriicklich einen antisemitischen, rassistischen, fremdenfeind-
lichen, geschlechtsspezifischen, gegen die sexuelle Orientierung gerich-
teten oder sonstiger menschenverachtenden Beweggrund feststellt.

Zum Beispiel fehlende Mindeststandards; mangelnde Transparenz;
Auslagerung der Verantwortung auf das Herkunftsland bei der Riick-
fiihrung. Dariiber hinaus sind mehrere Grauzonen im Aufenthalts-
gesetz zu beobachten, die den Behdrden Spielraum fiir Praktiken oder
Préaventivmafinahmen geben, wie beispielsweise bei der Inhaftierung
vor der Abschiebung, der Abholung und wihrend der Verfahren vor
der Flugabschiebung, einschliefilich der Geheimhaltung, der Frage der
medizinischen Eignung fiir die Flugabschiebung und Praktiken der
Familientrennung. Einige Vorgehensweisen werfen Fragen zu Trans-
parenz, Rechtmaéfligkeit und Rechenschaftspflicht auf, da Eingriffe in
Grundrechte und Menschenrechtsverletzungen moglicherweise nicht
aufgedeckt und aufgegriffen werden, weil entweder Einzelheiten oder
ganze Vorfille (bei Inhaftierungen, Abholungen und anderen Verfahren)
nicht oder nur unzureichend gemeldet werden (— Mielke et al. 2025).

Zum Beispiel durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs, die Verschlech-
terung des Gesundheitszustands der abgeschobenen Person, die Annu-
llierung eines Flugs durch die Fluggesellschaft, die Intervention von
Aktivist:innen, die Wahrnehmung von Kirchenasyl und Biirgerasyl;
Kehrtwendungen konnen durch eine erfolgreiche Antragstellung oder
Anerkennung eines Hértefalls eintreten.

Dies umfasst unter anderem Maf3nahmen zur Vorbereitung und Organi-
sation von Riickfithrungen wie individuelle und Sammelvorfithrungen
von Riickzufiihrenden in Botschaften (sog. Botschaftsanhérungen), die
Einladung von Delegationen aus Herkunftslandern, um Riickzufiihrende
zu identifizieren, die Beschaffung von Passersatzpapieren sowie das
Einholen von Informationen iiber den Aufenthalt der Abzuschiebenden
in deren unmittelbaren Umfeld, um die Erfolgswahrscheinlichkeit bei
einem ,Zugriff* wihrend des Vollzugs zu erhéhen (- Mielke et al. 2025).

10

Rose/Schiefll (2024: 98) dokumentieren die von FRONTEX finanzierten
Kosten fiir zwei Sammelcharterfliige (fiir zwangsweise Abschiebungen
aus sechs bis acht Bundesldandern) aus NRW und einen aus Leipzig, die
zwischen 104.080 € nach Albanien und in den Kosovo, bis zu 278.000 €
mit dem Ziel Ghana und 445.000 € von Leipzig nach Pakistan variieren.
Diese Kosten deckten allerdings nur das Flugzeug. Die Personalkosten
von 55 bis 75 Bundespolizist:innen in diesen konkreten Fillen (die 21 bis
61 Abgeschobene begleiteten) miissen fiir eine realistische Kostenbe-
rechnung hinzugerechnet werden. Die Stadt Wuppertal organisierte im
Jahr 2023 einen Einzelcharter fiir eine Person aus Mauretanien, einen
konvertierten Christen ohne Vorstrafen, der 114.085 € kostete (= Rose/
Schief’l 2024: 158—160).

Zu den regionalen Dialogformaten zdhlen der Prag-Prozess mit Landern
Osteuropas, Zentralasiens und der Tiirkei, der Budapest-Prozess mit
Lindern Siidasiens, und der Khartum-Prozess mit Lindern am Horn
von Afrika. Zur Ubersicht iiber die Migrationspartnerschaften und multi-
lateralen Kooperationsprojekte der EU siehe u.a.
https://www.migrationpartnershipfacility.eu/

Daten zu stranded migrants im Mittelmeerraum https://dtm.iom.int/
europe/migrants-presence. Zur Erfassung von ihren Gewalterfahrungen,
Problemen und Bediirfnissen, siehe u. a. https://dtm.iom.int/reports/
europe-migrants-travelling-europe-land-and-sea-journeys-
vulnerabilities-and-needs-migrants

Daten von der IOM Missing Migrants Database in:
http://missingmigrants.iom.int/

Die Engfiihrung auf die drei ,,dauerhaften Lésungen” fiir langanhaltende
Vertreibungskrisen (Riickkehr, lokale Integration oder Umsiedlung) muss
iiberwunden werden. Stattdessen sollten die Verkniipfung ansonsten
getrennter Politikfelder, die Perspektiven der Schutzsuchenden und
komplementire Zugangswege in das Zentrum neuer Lsungen riicken
(= Wagner et al. 2022).

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T

151


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

152

2025 / Fiir eine Abkehr von Fluchtpolitik als Sicherheitspolitik / GESELLSCHAFTLICHER FRIEDEN

Autor:innen

Dr. Osman Bahadir Dincer
bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Maurice Doring
bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Dr. Benjamin Etzold

bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Gesa Himmelstof}
bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Susanne Johansson
PRIF — Leibniz-Institut fiir Friedens- und Konfliktforschung

Dr. Katja Mielke

bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Zeynep Sahin-Menciitek

bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Quellenverzeichnis

Alipour, Jean-Victor/Adema, Joop Age Harm 2025: Steigert Migration die
Kriminalitat? Ein datenbasierter Blick, in: ifo Schnelldienst digital 6: 3,
Miinchen: ifo Institut, https://www.ifo.de/publikationen/2025/aufsatz-
zeitschrift/steigert-migration-die-kriminalitaet-ein-datenbasierter-blick;
08.04.2025.

Amir-Moazami, Shirin 2022: Episteme der Islamismuspravention, in:
Bossong, Caroline et al. (Hrsg.): Islamismuspravention in paddagogischen
Handlungsfeldern. Rassismuskritische Perspektiven, Bonn, 45—68.

Asylum Information Database (AIDA) 2024: Country Report Germany 2023
Update, ECRE: European Council on Refugees and Exiles,

in: https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2024/06/AIDA-
DE_2023-Update.pdf; 08.04.2025.

Bendel, Petra 2024: Durchbruch und Desaster: Die jlingste Einigung auf eine

Reform des Gemeinsamen Europidischen Asylsystems, in: Oltmer, Jochen et al.

(Hrsg.): Report Globale Flucht 2024, Miinchen, 19-35.

Bernau, Olaf 2024: Niger: Vom Transitland zum EU-Hotspot siidlich der
Sahara, in: Oltmer, Jochen et al. (Hrsg.): Report Globale Flucht 2024,
1. Auflage, Miinchen, 87—-97.

Briicker, Herbert et al. 2024: Arbeitsmarktintegration von Gefliichteten. Ver-
besserte institutionelle Rahmenbedingungen férdern die Erwerbstatigkeit,
IAB-Kurzbericht 10/2024, in: https://doku.iab.de/kurzber/2024/kb2024-10.
pdf; 08.04.2024.

Bundesministerium fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2025: Psycho-
soziale Unterstiitzung fiir Gefliichtete gestarkt, in: https://www.bmfsfj.de/
bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/psychosoziale-unterstuetzung-fuer-
gefluechtete-gestaerkt-256290; 22.04.2025.

Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge 2024: Aktuelle Zahlen, in: https://
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-
zahlen-dezember-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3; 22.04.2025.

Bundesministerium des Inneren und fiir Heimat 2025: Polizeiliche Kriminal-
statistik 2024. Ausgewihlte Zahlen im Uberblick, in: https://www.bmi.
bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/
BMI25028_pks-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=6; 02.04.2025.

Dr. Lamis Saleh

bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Prof. Dr. Conrad Schetter (Koordination)

bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Clara Schmitz-Pranghe

bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Inna Supac
bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Maarit Thiem

bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Ruth Vollmer

bicc — Bonn International Centre for Conflict Studies

Christ, Simone et al. 2017: ,,All Day Waiting®: Konflikte in Unterkiinften
fiir Gefliichtete in NRW, bicc Working Paper 3/2017, Bonn, in: https://www.
bicc.de/Publikationen/BICC_WP_3_2017_web_01.pdf; 25.04.2024.

Deutsches Arzteblatt 2024: Arzte und Psychotherapeuten kritisieren Ein-
schriankung der Gesundheitsversorgung fiir Asylbewerber, 24.01.2024,

in: https://www.aerzteblatt.de/news/aerzte-und-psychotherapeuten-
kritisieren-einschraenkung-der-gesundheitsversorgung-fuer-asylbewerber-
07d2f425-c3da-43b7-8cb6-f70aee0c2c68; 08.04.2025.

Deutscher Bundestag 2025: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine
Anfrage von Die LINKE, Drucksache 20/14492, Abschiebungen und
Ausreisen im Jahr 2024, Drucksache 20/14946, 11.02.2025, in: https://
dserver.bundestag.de/btd/20/149/2014946.pdf; 08.04.2025.

Dittmar, Vera/Gesing, Alexander 2020: Arm und radikal?, in: Bundesarbeits-
gemeinschaft religios begriindeter Extremismus e. V. (Hrsg.): Radikalisie-
rungsfaktor soziale Ungleichheit? Ligante #3, Berlin, 33—39.

Dreifigacker, Leonie et al. 2023: Jugendliche in Niedersachsen. Ergebnisse
des Niedersachsensurveys 2022, Forschungsbericht Nr. 169, Hannover:
Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen.

Eurostat 2025: Asylum Applicants by Type, Citizenship, Age and Sex.
Annual Aggregated Data, in: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/migr_asyappctza/default/table?lang=en&category=migr.migr_asy.
migr_asyapp; 22.04.2025.

Fratzscher, Marcel 2023: Weniger Leistungen fiir Gefliichtete? Schaden fiir
die Integration wire enorm, in: DIW Wochenbericht 45, 634,

in: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.884869.
de/23-45-3.pdf; 25.04.2024.

Hestermann, Thomas 2019: Wie hiufig nennen Medien die Herkunft

von Tatverddchtigen?, in: Mediendienst Integration, https://mediendienst-
integration.de/fileadmin/Expertise_Hestermann_Herkunft_von_
Tatverdaechtigen_in_den_Medien.pdf; 22.04.2025.

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Honorati, Maddalena/ Testaverde, Mauro/Totino, Elisa 2024: Labor Market
Integration of Refugees in Germany: New Lessons After the Ukrainian Crisis,
in: Worldbank Group, Social Protection & Jobs Discussion Paper Nr. 2404,
April 2024, https://openknowledge. worldbank.org/server/api/core/
bitstreams/036bcc87-0945-429d-ad46-61d2daa269fe/content; 22.04.2025.

Ineli-Ciger, Meltem et al. 2024: The EU-Turkey Cooperation in the Field of
Migration and Asylum: What Is Wrong With It and How to Fix It?, ASILE
Project, in: https://www.asileproject.eu/wp-content/uploads/2024/02/
ASILE-POLICY-BRIEF-Turkey.pdf, 08.04.2025.

Jacobsen, Astrid 2024: Diskriminierungsrisiken in der Polizeiarbeit. Ergeb-
nisse des Forschungsprojekts "Polizeipraxis zwischen staatlichem Auftrag
und offentlicher Kritik. Herausforderungen, Bewéltigungsstrategien,
Risikokonstellationen, Schriftenreihe des Instituts fiir Kriminalitits- und
Sicherheitsforschung (IKriS) Band 3, Nienburg (Weser), in: https://www.
pa.polizei-nds.de/download/77055; 22.04.2025.

Kasparek, Bernd 2024: Pushbacks und Europas Grenzen, in: Oltmer, Jochen
et al. (Hrsg.): Report Globale Flucht 2024, Miinchen, 118—128.

Lemberg-Pedersen, Martin 2024: Externalisierungsbestrebungen europdischer
Staaten, in: Oltmer, Jochen et al. (Hrsg.): Report Globale Flucht 2024,
1. Auflage, Miinchen, 75-86.

Lorenz, Rahel/Etzold, Benjamin 2022: Journeys of Violence: Trajectories of
(Im-)Mobility and Migrants> Encounters with Violence in European Border
Spaces, in: Comparative Population Studies 47, 211—232. DOI: 10.12765/
CP0S-2022-09.

Liitzinger, Saskia 2010: Die Sicht der Anderen, Polizei + Forschung Band 40,
hrsg. vom Bundeskriminalamt, Wiesbaden.

Abbildungen / Grafiken / Tabellen

28 /142

Ausreisepflichtige im Ausldnderzentralregister (AZR)

Mediendienst Integration 2025, https://mediendienst-integration.de/migrati-
on/flucht-asyl/duldung.html.

29 /143

Abschiebungen und freiwillige Ausreisen

Mediendienst Integration 2025, https://mediendienst-integration.de/migrati-
on/flucht-asyl/abschiebungen.html.

friedensgutachten / 2025

Mielke, Katja et al. 2025: Return Migration Infrastructures in Germany —
The Case of the Federal State of North Rhine-Westphalia, Germany, GAPs
Working Paper, bicc, Bonn, in: https://zenodo.org/records/15193348, DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.15193348.

Neitzert, Alina et al. 2024: Gibt es einen Nexus zwischen Migration und
Radikalisierung? Eine wissenschaftliche Spurensuche, BAMF-Kurzanalyse 4,
Niirnberg: Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge (BAMF), Forschungs-
zentrum Migration, Integration und Asyl (FZ).

DOI: 10.48570/bamf.fz.ka.04/2024.d.2024.nexus.1.0.

Rose, Sebastian/Schiefil, Sascha 2024: Abschiebungen in Nordrhein- 5
Westfalen. Abgrenzung, Entrechtung, Widerstinde, in: https://www.
grundrechtekomitee.de/fileadmin/user_upload/Rose_Schiessl_ 153
Abschiebungen_in_ NRW_Ausgrenzung_Entrechtung_Widerstaende.pdf.;
22.04.2025.

Uslucan, Haci-Halil 2021: Gewaltig gewalttdtig? Gewaltbelastungen von
Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte und ihre Praventionsmoglich-
keiten, in: Dessecker, Axel/Rettenberger, Martin (Hrsg.): Migration und
Kriminalitat, Elektronische Schriftenreihe der Kriminologischen Zentral-
stelle (KrimZ), Band 25, 2. Auflage, Wiesbaden, 14—31, in: https://krimpub.
krimz.de/frontdoor/deliver/index/docld/222/file/bm-online25-2Aufl.pdf;
22.04.2025.

Wagner, Martin/Katsiaficas, Caitlin/Fogli, Camilla 2022: Strengthening
Policy Responses to Protracted Displacement. TRAFIG Policy Handbook,
Bonn International Center for Conflict Studies (bicc). DOI: https://doi.org/
10.5281/zen0do.6490953.

30 /148
Handlungsfelder einer strategisch ausgerichteten Fluchtpolitik
Eigene Darstellung.

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

154

2025 / Frieden retten!

Abkiirzungsverzeichnis

AA
ACLED
ASEAN
ATT
AU
AZR

B

BAMF
BIH

BIP
BIPOC
BKA
BMFSFJ

BMVg
BRI
BRICS
BRICS+

c

CCM
CD/CBI
CELAC

CPTPP

CTBT
cwu

DEI
DOGE
DPPA

Auswartiges Amt

Armed Conflict Location and Event Data Project

Association of Southeast Asian Nations
Arms Trade Treaty
Afrikanische Union

Auslanderzentralregister

Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge
Bosnien und Herzegowina
Bruttoinlandsprodukt

Black, Indigenous and People of Color
Bundeskriminalamt

Bundesministerium fiir Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Bundesministerium der Verteidigung
Belt and Road Initiative
Brasilien, Russland, Indien, China, Stidafrika

Brasilien, Russland, Indien, China, Stidafrika
und weitere assoziierte Staaten

Convention on Cluster Munitions
Counter Daesh/Capacity Building Iraq
Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribenos

Comprehensive and Progressive Agreement
for Trans-Pacific Partnership

Comprehensive Nuclear-Test Stop Treaty

Chemiewaffeniibereinkommen

Diversity, Equity, Inclusion
Department of Government Efficiency

Department of Political and Peacebuilding
Affairs (UN)

E
ECOWAS
ERW
ESS

EU

EUFOR
EUNAVFOR
EUROSTAT

F

FBI
FemWise
FFC
FRONTEX

GEAS
GIZ

GPI

ICBM
IEDs
IGAD
IGH
INF
IOM
IRS
IStGH
IT

J
JASSM
JASSM-ER

KFOR
KI

L
LGBTIQ+

Economic Community of West African States
Explosive Riickstdnde und Munition

Emergency Special Session
(der VN-Generalversammlung)

Européische Union
European Union Force
European Union Naval Force

Statistisches Amt der Europdischen Union

Federal Bureau of Investigation
AU-Netzwerk afrikanischer Frauen
Forces for Freedom and Change

Europdische Agentur fiir die Grenz-
und Kiistenwache

Gemeinsames Europédisches Asylsystem

Deutsche Gesellschaft
fiir Internationale Zusammenarbeit

Global Peace Index

Intercontinental Ballistic Missile

Improvised Explosive Devices
Intergovernmental Authority on Development
Internationaler Gerichtshof
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
International Organization for Migration
Internal Revenue Service

Internationaler Strafgerichtshof

Informationstechnologie

Joint Air-to-Surface Standoff Missile

Joint Air-to-Surface Standoff Missile —
Extended Range

Kosovo Force

Kiinstliche Intelligenz

Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex and Queer

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

M

MAGA
MBT
MENA
MINURSO
MIRV
MONUSCO

NAFTA
NATO
NGO

OAS
ODA
OECD

OSZE

OovVCw

PKS
PoC

R
RCEP
REAG/GARP

RS
RSF
RTA

SAF
SCO
SDG
SLBM
SLCM
SPA
START

Make America Great Again

Mine Ban Treaty (Anti-Personenminenvertrag)
Middle East and North Africa

Mission for the Referendum in Western Sahara
Multiple Independently targetable Reentry Vehicle

Mission de I'Organisation des Nations unies
pour la stabilisation en République démocratique
du Congo

North American Free Trade Agreement
North Atlantic Treaty Organization

Non-Governmental Organization

Organization of American States
Official Development Assistance

Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung

Organisation fiir Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa

Organisation fiir das Verbot chemischer Waften

Polizeiliche Kriminalititsstatistik

Protection of Civilians

Regional Comprehensive Economic Partnership

Reintegration and Emigration Programme
for Asylum-Seekers in Germany/
Government Assisted Repatriation Programme

Rom-Statut/Rémisches Statut
Rapid Support Forces

Regional Trade Agreement

Sudanese Armed Forces

Shanghai Cooperation Organization
Sustainable Development Goals
Submarine-Launched Ballistic Missile
Submarine-Launched Cruise Missile
Sudanese Professionals Association

Strategic Arms Reduction Treaty

T
TAURUS
THAAD
TPP

UCDP
UN
UNASUR
UNFCCC

UNGA
UNHCR
UNICEF

UNIFIL
UNITAMS

UNMISS
UNOCHA

UNRWA

USA
USAID

USMCA

v
VAE
VN
VSK

WANA
WHO
WTO

ZAR

friedensgutachten / 2025

Taktisches Lenkwaffensystem
Terminal High Altitude Area Defense

Trans-Pacific Partnership

Uppsala Conflict Data Program
United Nations
Unién de Naciones Suramericanas

United Nations Framework Convention
on Climate Change

Generalversammlung der Vereinten Nationen
United Nations High Commissioner for Refugees

United Nations International Children’s
Emergency Fund

United Nations Interim Force in Lebanon

United Nations Integrated Transition Assistance
Mission in Sudan

United Nations Mission in South Sudan

United Nations Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs

United Nations Relief and Works Agency
for Palestine Refugees in the Near East

United States of America

United States Agency
for International Development

United States-Mexico-Canada Agreement

Vereinigte Arabische Emirate
Vereinte Nationen

Vertragsstaatenkonferenz

Westasien und Nordafrika
World Health Organization

World Trade Organization

Zentralafrikanische Republik

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T

155


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

156

2025 /
Frieden retten! /
friedensgutachten

— PDF

friedensgutachten.de

BICC Bonn International Centre for Conflict Studies
Prof. Dr. Conrad Schetter Director for Research
Pfarrer-Byns-Strafde 1, 53121 Bonn

bicc.de

IFSH Institut fiir Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universitdt Hamburg
Prof. Dr. Ursula Schréder Wissenschaftliche Direktorin

Beim Schlump 83, 20144 Hamburg

ifsh.de

INEF Institut fiir Entwicklung und Frieden

Universitdt Duisburg-Essen, Fakultét fiir Gesellschaftswissenschaften
Prof. Dr. Tobias Debiel Stv. Direktor

Lotharstraf3e 53, 47057 Duisburg

uni-due.de/inef

PRIF Leibniz-Institut fiir Friedens- und Konfliktforschung

Prof. Dr. Nicole Deitelhoff Geschiftsfiihrendes Vorstandsmitglied
Prof. Dr. Christopher Daase Stv. Geschiftsfiihrendes Vorstandsmitglied
Baseler Strafe 27-31, 60329 Frankfurt

prif.org
Redaktionsleitung Visuelle Konzeption und Gestaltung Produktion
Dr. Claudia Baumgart-Ochse, PRIF Diesseits — Kommunikationsdesign, Sieprath GmbH | marketingservices

Diisseldorf & printmanagement, Aachen

Ubersetzung Carla Welch

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://dnb.dnb.de/ abrufbar.

@@@@ Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Lizenz (BY-NC-ND).
AT Diese Lizenz erlaubt die private Nutzung, gestattet aber keine Bearbeitung und keine kommerzielle Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie unter https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Um Genehmigungen fiir Adaptionen, Ubersetzungen, Derivate oder Wiederverwendung zu kommerziellen Zwecken einzuholen,

wenden Sie sich bitte an rights@transcript-verlag.de. Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur fiir Originalmaterial. Die

Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z. B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos

und Textausziige erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.

Erschienen 2025 im transcript Verlag, Bielefeld

Hermannstrafie 26 | D-33602 Bielefeld | live@transcript-verlag.de

© bicc Bonn International Centre for Conflict Studies / IFSH Institut fiir Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universitat Hamburg /
INEF Institut fiir Entwicklung und Frieden / PRIF Leibniz-Institut fiir Friedens- und Konfliktforschung (Hg.)

Print-ISBN 978-3-8376-6939-8
PDF-ISBN 978-3-8394-2385-1

Buchreihen-ISSN 0932-7983 /
. Deutsche
Buchreihen-eISSN 2751-3866 Gedruckt auf alterungsbestindigem Papier st < Stiftung
. . . . . Friedensforschung
https://doi.org/10.14361/9783839423851 mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Geférdert durch Serman oundiation fo peace research

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

friedensgutachten / 2024

Welt ohne Kompass

Herausgegeben von
BICC - Bonn International Centre for Conflict Studies

HSFK — Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens-
und Konfliktforschung

IFSH - Institut fiir Friedensforschung und Sicherheitspolitik
an der Universitit Hamburg

INEF - Institut fiir Entwicklung und Frieden

Das globale Konfliktgeschehen hat sich im vergangenen Jahr
weiter verschéarft: Der Krieg zwischen Israel und der Hamas in
Gaza, die anhaltende Aggression Russlands gegen die Ukraine
sowie Militarputsche und dschihadistische Gewalt in Afrika
forderten zehntausende Opfer. Militarische Interventionen in
Konflikte zeigen dagegen kaum Erfolge, auch die Bekdmpfung

friedensgutachten / 2023

Noch lange kein Frieden

Herausgegeben von BICC, HSFK, IFSH, INEF
2023, 144 S.,15,00 €, br., ISBN 978-3-8376-6801-8

friedensgutachten / 2022

Friedensfahig in Krisenzeiten

Herausgegeben von BICC, HSFK, IFSH, INEF
2022,152 S.,15,00 €, br., ISBN 978-3-8376-6403-4

friedensgutachten / 2021

Europa kann mehr!

Herausgegeben von BICC, HSFK, IFSH, INEF
2021,160 S., 15,00 €, br., ISBN 978-3-8376-5786-9

friedensgutachten / 2020

Im Schatten der Pandemie: letzte Chance fiir Europa
Herausgegeben von BICC, HSFK, IFSH, INEF

2020, 160 S., 15,00 €, br., ISBN 978-3-8376-5381-6

friedensgutachten / 2019

Vorwirts in die Vergangenheit? Frieden braucht Partner.
Herausgegeben von BICC, HSFK, IFSH, INEF

2019,160 S., 12,90 €, br., ISBN 978-3-643-14351-8

von Armut und Hunger stockt. Weltweit setzen zudem extremis- friedensgutachten / 2018

tische Bewegungen die Demokratien unter Druck. Das Friedens- Kriege ohne Ende. Mehr Diplomatie — weniger Riistungsexporte

gutachten 2024 empfiehlt erste Schritte, um Gewaltspiralen zu
durchbrechen und Konfliktursachen zu bearbeiten.

2024, 156 S.,15,00 €, br.
ISBN 978-3-8376-7421-7

Jetzt abonnieren!

Das Friedensgutachten konnen Sie direkt zur Fortsetzung
bestellen. Die Zusendung der jahrlichen Ausgabe erfolgt
unmittelbar nach Erscheinen.

Bestellen Sie Ihr Abonnement per E-Mail hier:

order@transcipt-verlag.de

Weitere Informationen:
https://www.transcript-verlag.de/reihen/politikwissenschaft/
friedensgutachten/

[transcript]

transcript-verlag.de
friedensgutachten.de

Herausgegeben von BICC, HSFK, IFSH, INEF
2018, 146 S., 12,90 €, br., ISBN 978-3-643-14023-4

friedensgutachten / 2017

Herausgegeben von Bruno Schoch, Andreas Heinemann-Griider,

Corinna Hauswedell, Jochen Hippler, Margret Johannsen
2017, 310 S., 12,90 €, br., ISBN 978-3-643-13758-6

friedensgutachten / 2016

Herausgegeben von Margret Johannsen, Bruno Schoch,
Max M. Mutschler, Corinna Hauswedell, Jochen Hippler
2016, 290 S., 12,90 €, br., ISBN 978-3-643-13370-0

friedensgutachten / 2015

Herausgegeben von Janet Kursawe, Margret Johannsen,
Claudia Baumgart-Ochse, Marc von Boemcken,
Ines-Jacqueline Werkner

2015, 258 S., 12,90 €, br., ISBN 978-3-643-13038-9

friedensgutachten / 2014

Herausgegeben von Ines-Jacqueline Werkner, Janet Kursawe,
Margret Johannsen, Bruno Schoch, Marc von Boemcken
2014, 368 S., 12,90 €, br., ISBN 978-3-643-12556-9

friedensgutachten / 2013

Herausgegeben von Marc von Boemcken,

Ines-Jacqueline Werkner, Margret Johannsen, Bruno Schoch
2013, 336 S., 12,90 €, br., ISBN 978-3-643-12151-6

friedensgutachten / 2012

Herausgegeben von Bruno Schoch, Corinna Hauswedell,
Janet Kursawe, Margret Johannsen

2012, 352 S.,12,90 €, br., ISBN 978-3-643-11598-0

https://doi.org/10.14361/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:26. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - TS


https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ISBN 978-3-8376-6939-8

https://doi.org/10.14381/9783839423851 - am 14.02.2028, 13:28:28. hitps://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - TSI



https://doi.org/10.14361/9783839423851
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	Cover
	Inhalt
	Stellungnahme / Frieden retten!
	Statement / The struggle to save peace
	F Fokus / Vorsicht ansteckend! Die Zerstörung politischer Ordnung unter US-Präsident Trump
	1 Bewaffnete Konflikte / „Vergessene Konflikte“:
der Krieg im Sudan
	2 Nachhaltiger Frieden / Völkerrechtliche
Mindeststandards als Gebot
von Friedenspolitik
	3 Rüstungsdynamiken / Die zweite
Zeitenwende
	4 Institutionelle Friedenssicherung / In Bewegung:
Wie viel Frieden steckt noch
in der Weltordnung?
	5 Gesellschaftlicher Frieden / Für eine
Abkehr von Fluchtpolitik
als Sicherheitspolitik
	Abkürzungsverzeichnis
	Impressum

